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Vertragsgegenstand und Bedingungen der  
Kartenakzeptanz 

 
Vertragsgegenstand 

 
Diese Bedingungen der Nexi Germany GmbH, Helf-
mann-Park 7, 65760 Eschborn (nachfolgend: „Nexi“ ge-
nannt), regeln die Serviceleistungen der Nexi in Hinblick 
auf die Akzeptanz und Abrechnung von Kredit- und De-
bitkarten im Geschäftsbetrieb der Vertragspartner der 
Nexi in den vertraglich festgelegten Ländern der Euro-
päischen Union. Vertragspartner ist ein Unternehmer 
i.S.d. § 14 BGB. Der Vertragspartner beauftragt Nexi 
zum einen mit der Abwicklung der mittels Kredit- 
und/oder Debitkarten der Kartenorganisationen Mas-
tercard, Visa, Diners Club International/ Discover, Uni-
onPay und JCB (nachfolgend „Karte“ bzw. „Karten“ ge-
nannt) erteilten Zahlungsaufträge sowie deren 
Abrechnung gegenüber dem Vertragspartner. „Karten“ 
in diesem Sinne liegen gemäß dieser Bedingungen auch 
dann vor, wenn die Kartendaten auf einem anderen Me-
dium (z.B. Smartphone) hinterlegt sind. Losgelöst von 
dem Zahlungsauftrag des Kunden verpflichtet sich Nexi 
gegenüber dem Vertragspartner aufgrund einer eigenen 
vertraglichen Zahlungsverpflichtung gemäß § 780 BGB 
zur Zahlung der vom Vertragspartner nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bedingungen eingereichten Kartenum-
sätze. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln 
die Abwicklung von Kartentransaktionen im Präsenz- 
sowie im Fernabsatzgeschäft. 
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A          Allgemeine Bestimmungen 

1. Einreichungsgrundsätze und Autorisierung 
 
1.1 Der Vertragspartner ist berechtigt nach Maßga-

be dieser Geschäftsbedingungen alle Karten der 
vereinbarten Kartenarten (z.B. Firmen- oder 
Verbraucherkreditkarten) zum bargeldlosen 
Zahlungsausgleich zu akzeptieren. Der Vertrags-
partner wird alle mittels Kredit- und Debitkarten 
erteilten Zahlungsaufträge in seinem Geschäfts-
betrieb, die er nach Maßgabe dieser Vereinba-
rung unter Vorlage einer Karte akzeptieren und 
einreichen durfte, ausschließlich bei Nexi zur 
Abrechnung einreichen. 

1.2 Wählt ein Karteninhaber den bargeldlosen Zah-
lungsausgleich mittels seiner Karte, so ist der 
Vertragspartner nach Maßgabe dieser Bedin-
gungen zur Akzeptanz verpflichtet, sofern die 
Akzeptanz der vom Karteninhaber verwendeten 
Kartenart zwischen Nexi und dem Vertrags-
partner vereinbart wurde. Die Akzeptanz der 
Karte darf nicht von einem Mindestumsatzbe-
trag abhängig gemacht werden. Die Erhebung 
einer Gebühr für die Annahme einer Karte ist 
nicht zulässig (Surcharge). 

1.3 Nach Maßgabe dieser Vereinbarung ist der Ver-
tragspartner berechtigt, ausschließlich Zah-
lungsaufträge innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) zu akzeptieren und 
einzureichen. 

1.4 Der Vertragspartner wird jeden reservierten 
Kartenumsatz vor Einreichung bei Nexi aus-
drücklich als Reservierung kennzeichnen. Sofern 
ein Kartenumsatz und/oder eine Autorisierung 
nicht ausdrücklich als „Reservierung“ gekenn-
zeichnet ist, wird diese als sog. „finale Autorisie-
rung“ behandelt. Der Vertragspartner wird un-
verzüglich Reservierungen stornieren, wenn es 
im Nachgang zu einer solchen Reservierung zu 
keiner Buchung des Kartenumsatzes kommt. Der 
Vertragspartner wird ferner im Falle einer Re-
servierung den Karteninhaber über den Betrag 
informieren, der von dem Vertragspartner auf 
seiner Karte reserviert worden ist und dessen 
Zustimmung einholen. Erhöht der Vertrags-
partner zu einem späteren Zeitpunkt die Reser-
vierung, ist auch dafür die Zustimmung des Kar-
teninhabers einzuholen. Der Vertragspartner 

wird Reservierungen innerhalb der von den Kar-
tenorganisationen vorgegebenen Einreichungs-
fristen für das jeweilige Kartenprodukt bzw. die 
Art der Transaktion als finale Autorisierung ein-
reichen. 

1.5 Sofern eine Transaktion/Autorisierung mit einer 
Mastercard-Karte nicht als Reservierung ge-
kennzeichnet wird, obwohl diese ansonsten die 
nachfolgenden Anforderungen einer Reservie-
rung erfüllt, entrichtet der Vertragspartner an 
Nexi für diesen Kartenumsatz eine zusätzliche 
Gebühr („Mastercard Processing Integrity-Fee“) 
nach Maßgabe des geltenden Preis- und Leis-
tungsverzeichnisses. Die Anforderungen einer 
Reservierung in diesem Sinne lauten: 
a) Verbuchung später als drei Werktage nach 

Autorisierungseinholung  
und/oder 
b) Autorisierungs- und Clearingbetrag stimmen 

nicht überein   
und/oder 

c) Autorisierungs- und Clearingwährung stim-
men nicht überein. 

Der Vertragspartner entrichtet ferner die Mas-
tercard Processing Integrity-Fee an Nexi, wenn 
der Vertragspartner eine Transakti-
on/Autorisierung storniert hat, welche nicht 
ausdrücklich als Reservierung gekennzeichnet 
ist. Der Grund der Stornierung ist hierbei nicht 
maßgeblich. 

1.6 Kartendaten eines Karteninhabers dürfen nur in 
sicherer, PCI-zertifizierter Umgebung (s. Teil A 
Ziffer 5.2) gespeichert werden und nur mit aus-
drücklicher Zustimmung des Karteninhabers. Die 
Zustimmung des Karteninhabers (`Zustim-
mungsvereinbarung´) muss die folgenden Ele-
mente enthalten: Bestätigung der gespeicherten 
Kartennummer (PCI-konform, bspw. durch Re-
duzierung der Nummer auf die letzten vier Stel-
len), Zweck zu dem die Kartendaten genutzt 
werden, Laufzeit der Vereinbarung und Bestäti-
gung des Vertragspartners, dass dem Kartenin-
haber alle Änderungen auf einem vereinbarten 
Kommunikationsweg mitgeteilt werden. Der 
Vertragspartner muss den Karteninhaber im Vo-
raus über folgende Punkte informieren und die 
Zustimmung des Karteninhabers einholen: Stor-
nierungs- und Rückgabebedingungen, Sitz des 
Vertragspartners, Transaktionsbetrag und -
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währung bzw. die Beschreibung, wie sich der 
Transaktionsbetrag bestimmt. Falls Surcharging 
ausnahmsweise erlaubt ist, z.B. durch ausdrück-
liche gesetzliche Bestimmung, eine Bestätigung 
der erhobenen Surcharge. Transaktionen dürfen 
nur zu den im `Zustimmungsvereinbarung´ ge-
nannten Zwecken ausgelöst werden und nur 
gemäß Teil E dieser AGB (Sonderbedingungen 
MIT). 

1.7 Die Erteilung einer Autorisierungsnummer 
schränkt das Rückbelastungsrecht der Nexi nicht 
ein, da Nexi bei der Einholung der Autorisie-
rungsnummer von dem kartenausgebenden 
Institut ausschließlich den offenen Verfügungs-
rahmen der Karte und die eventuelle Sperrung 
der Kartennummer wegen Verlusts oder Dieb-
stahls der Karte prüfen kann. 
Form und Inhalt der Datenübermittlung werden 
in Datenprotokollen der Kartenabrechnungsun-
ternehmen vorgegeben und auf dieser Grundla-
ge festgelegt. Diese sind von dem Vertrags-
partner zu beachten. Änderungen der 
vorbenannten Datenprotokolle, die von den Kar-
tenabrechnungsunternehmen auf Verlangen der 
Betreiber der Zahlungssysteme (Kartenorganisa-
tionen) vorgenommen werden, sind unverzüg-
lich vom Vertragspartner auf eigene Kosten zu 
implementieren.  

1.8 Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, seine 
Forderungen gegen Nexi ohne vorherige schrift-
liche Zustimmung von Nexi an Dritte abzutreten. 

 
2. Serviceentgelte und sonstige Entgelte 
 
2.1 Sofern mit dem Vertragspartner das Disagio-

Modell vereinbart wurde, zahlt er an Nexi für die 
Abrechnung der von ihm eingereichten Karten-
umsätze das in der Servicevereinbarung verein-
barte Serviceentgelt in Höhe eines Prozentsatzes 
des eingereichten Gesamtrechnungsbetrages 
und, je nach Vereinbarung, ein transaktionsun-
abhängiges Entgelt. Die Höhe des Serviceentgel-
tes ist abhängig von dem mit dem Vertrags-
partner vereinbarten Auszahlungsrhythmus, zu 
dem Nexi die Überweisung der Kartenumsätze 
auf die Bankverbindung des Vertragspartners tä-
tigen soll. Das Serviceentgelt wird zunächst un-
ter Zugrundelegung der von dem Vertrags-
partner vor Vertragsabschluss oder bei einer 

Vertragsänderung angegebenen Kartenumsatz-
daten (u.a. Transaktionszahl, Durchschnitts- und 
Gesamtumsatz, Verteilung in- und ausländische 
Karten, Anteil Firmen-/Verbraucherkreditkarten) 
festgelegt. Werden diese Werte über einen Zeit-
raum von drei Monaten nicht erreicht oder 
überschritten und steigen hierdurch die an-
wendbaren Kosten der Interchange und/oder 
Card-Scheme-Fees, d.h. sämtliche von Nexi an 
die jeweilige Kartenorganisation regelmäßig 
aufgrund der mit der jeweiligen Kartenorganisa-
tion geschlossenen Lizenz- oder Processingver-
einbarung oder aufgrund von Einzelvereinba-
rungen mit der jeweiligen Kartenorganisation 
abzuführenden Entgelte, darunter insbesondere 
Scheme Fees und Funds sowie Processing Fees 
für von den jeweiligen Kartenorganisationen be-
zogene Leistungen (nachfolgend gemeinsam 
„Card-Scheme-Fee“ genannt), für Nexi im Ver-
gleich zu den ursprünglich berechneten Inter-
change- und/oder Card-Scheme-Fee-Kosten an, 
so ist Nexi berechtigt, das Serviceentgelt ge-
wichtet im Rahmen billigen Ermessens gemäß 
§ 315 BGB anzupassen. Für die Bereitstellung 
und Vorhaltung des Kartenakzeptanz- und -
abrechnungssystems ohne Einreichung von Kar-
tenumsätzen zahlt der Vertragspartner Nexi ein 
Bereitstellungsentgelt. Der Vertragspartner hat 
Nexi die Gebühren von Mastercard Europe/Inc. 
(nachfolgend gemeinschaftlich „Mastercard“ 
genannt) und Visa Europe/Inc. (nachfolgend 
gemeinschaftlich „Visa“ genannt) für die Ein-
meldung in spezielle Händlerprogramme (z.B. 
Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Versand 
von Medikamenten oder Tabakwaren) zu erstat-
ten und eine entsprechende Vereinbarung hier-
über mit Nexi zu schließen. Sollten die für das 
Vertragsverhältnis mit dem Vertragspartner zur 
Anwendung kommenden und zum Zeitpunkt der 
Vertragsunterzeichnung gültigen Interchange- 
und/oder Card-Scheme-Fee-Entgeltsätze für 
Kartenumsätze, die Nexi an die kartenausge-
benden Institute sowie Mastercard, Visa oder 
einer sonstigen Kartenorganisation abzuführen 
hat, von Mastercard, Visa oder einer sonstigen 
Kartenorganisation geändert und/oder neu ein-
geführt werden, ist Nexi im Rahmen billigen Er-
messens gemäß § 315 BGB berechtigt, das pro-
zentuale Serviceentgelt sowie die sonstigen 
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Entgelte anzupassen bzw. neu einzuführen. Der 
Vertragspartner kann sich über die Höhe der 
grenzüberschreitenden Interchange-Sätze der 
Kartenorganisationen Mastercard und Visa auf 
deren Internetseiten (www.mastercard.com; 
www.visaeurope.com) informieren. Der Ver-
tragspartner ist berechtigt, eine Abrechnung un-
ter Offenlegung der Interchange- sowie Card-
Scheme-Fees von Nexi zu verlangen. Der Ver-
tragspartner wird Nexi hierzu schriftlich zur Ab-
gabe eines Angebots auffordern.  

2.2 Ist die Abrechnung nach dem Interchange++-
Modell vereinbart, so wird der Vertragspartner 
die für die Einreichung und Abrechnung der Kar-
tenumsätze anfallenden und an den jeweiligen 
Herausgeber der eingesetzten Karte abzufüh-
rende Interchange-Fee zzgl. der an die jeweilige 
Kartenorganisation abzuführenden Gebühren 
(Card-Scheme-Fees) – u.U. auch für getätigte 
Reservierungen, Autorisierungen oder andere 
über die Systeme der Kartenorganisationen ge-
nutzte Services – zzgl. der in der Serviceverein-
barung vereinbarten Acquirer-Service-Fee ent-
richten. Die Parteien stimmen darin überein, 
dass die Interchange- und die Card-Scheme-Fees 
abhängig von bestimmten Faktoren sind (u.a. 
Art und Herkunft der Karte und/oder Art der 
Einreichung) und die anfallenden Interchange- 
und Card-Scheme-Fees in unterschiedlicher Hö-
he je Transaktion ausfallen können. Bei den dem 
Vertragspartner in Rechnung gestellten Card-
Scheme-Fees erfolgt eine Zuschlüsselung der 
durch Nexi an die Kartenorganisation abzufüh-
renden Gebühren auf die Transaktionen des 
Vertragspartners. Interchange- und Card-
Scheme-Fee können von den Kartenorganisatio-
nen geändert werden.  

2.3 Das Disagio (im Disagio-Modell) bzw. die Summe 
aus Interchange-Fee, Card-Scheme-Fee und Ac-
quirer-Service-Fee (im Interchange++-Modell) 
sowie die sonstigen Entgelte werden von den 
von Nexi an den Vertragspartner zu zahlenden 
Kartenumsätzen in Abzug gebracht oder geson-
dert in Rechnung gestellt. Besteht keine Ver-
rechnungsmöglichkeit ist der Vertragspartner 
nach Rechnungsstellung durch Nexi zur soforti-
gen Zahlung verpflichtet. 

2.4 Die Höhe der sonstigen Entgelte mit Ausnahme 
des individuell vereinbarten prozentualen 

Disagios (im Disagio-Modell) oder der Acquirer 
Service Fee (im Interchange ++-Modell) ergibt 
sich aus dem jeweils gültigen Preis- und Leis-
tungsverzeichnis der Nexi. Wenn der Vertrags-
partner eine dort aufgeführte Leistung in An-
spruch nimmt, gelten die zu diesem Zeitpunkt 
im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen 
Entgelte. Für die darin nicht aufgeführten Leis-
tungen, die im Interesse des Vertragspartners 
oder in dessen mutmaßlichem Interesse er-
bracht werden und die nach den Umständen nur 
gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann 
Nexi die Höhe der Entgelte nach billigem Ermes-
sen gemäß § 315 BGB bestimmen. Dies gilt auch 
für Entgelte für die Erfüllung von Nebenpflich-
ten, § 675f Abs. 5 BGB ist insoweit abbedungen. 
Alle Entgelte verstehen sich zuzüglich gesetzli-
cher Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe, 
sofern die Leistung am jeweiligen Leistungsort 
als steuerpflichtig behandelt werden kann. 

2.5 Änderungen von Entgelten für vertragsgegen-
ständliche Leistungen, die vom Vertragspartner 
im Rahmen der Geschäftsverbindung typischer-
weise dauerhaft in Anspruch genommen wer-
den, werden dem Vertragspartner spätestens 
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens zur Kenntnis gebracht. Die Zustimmung 
des Vertragspartners gilt als erteilt, wenn er sei-
ne Ablehnung nicht vor dem mitgeteilten Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung ge-
genüber der Nexi erklärt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Nexi in ihrer 
Mitteilung besonders hinweisen. Werden dem 
Vertragspartner Änderungen mitgeteilt, kann er 
der die Änderung begründenden Vereinbarung 
vor dem mitgeteilten Zeitpunkt des Wirksam-
werdens mit der Folge widersprechen, dass die-
se im Verhältnis zwischen der Nexi und dem 
Vertragspartner keine Rechtswirkung entfaltet. 
Nexi entsteht im Falle eines solchen Wider-
spruchs das Recht, die davon betroffene Verein-
barung mit einer Frist von 14 Tagen außeror-
dentlich zu kündigen. Auf die genannten 
Rechtswirkungen wird die Nexi den Vertrags-
partner in ihrer Mitteilung besonders hinweisen. 

2.6 Nexi optiert für die von Nexi an den Vertrags-
partner erbrachten Leistungen zur Umsatzsteu-
erpflicht (§ 9 Abs. 1 UStG). Der Vertragspartner 
akzeptiert die Option und erklärt, dass er Unter-
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nehmer im Sinne des § 2 UStG ist und die bezo-
genen Leistungen für sein umsatzsteuerliches 
Unternehmen verwendet. Aufgrund der Option 
berechnet Nexi seine Leistungen zuzüglich der 
jeweils gültigen Umsatzsteuer, aktuell 19%, und 
stellt hierfür Rechnungen, die den Vorausset-
zungen des § 14 UStG entsprechen. Nexi wird 
die Option zur Steuerpflicht nicht zurückneh-
men, es sei denn, Nexi wäre hierzu gesetzlich 
verpflichtet. Sollten die Zusicherungen des Ver-
tragspartners betreffend die Unternehmerei-
genschaft oder die unternehmerische Verwen-
dung der Leistungen nicht zutreffen oder die 
Option aus anderen, durch den Vertragspartner 
zu vertretenden Gründen durch die Finanzver-
waltung für unwirksam erklärt werden, so wird 
er Nexi auf erstes Anfordern von allen Schäden 
freistellen, die hieraus resultieren. Dies gilt ins-
besondere für Vorsteuerschäden von Nexi aus 
laufenden Vorsteuerbeträgen oder Vorsteuer-
berichtigungen nach § 15a UStG sowie für damit 
zusammenhängende steuerliche Nebenleistun-
gen, vor allem Nachzahlungszinsen nach 
§ 233a AO. Dem Vertragspartner ist bewusst, 
dass die Vorsteuerschäden keinen wertmäßigen 
Zusammenhang mit dem Leistungsentgelt auf-
weisen und die Vorsteuerschäden höher sein 
können als der in Rechnung gestellte Umsatz-
steuerbetrag. Nexi ist berechtigt, einen An-
spruch des Vertragspartners auf Rückzahlung 
der Ausgangsumsatzsteuer bei unwirksamer Op-
tion gegen seine Ersatzansprüche aufzurechnen. 
Falls die Ersatzansprüche noch nicht endgültig 
ermittelt werden können, weil beispielsweise 
eine steuerliche Betriebsprüfung noch nicht ab-
geschlossen wurde, ist Nexi berechtigt, den Um-
satzsteuerbetrag insgesamt als Sicherheit zu-
rückzubehalten. 

2.7 Die vorstehende Regelung des Teil A, Ziffer 2.6 
gilt ausschließlich für Vertragspartner mit Sitz in 
der Bundesrepublik Deutschland. Für Vertrags-
partner mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland und außerhalb der Schweiz gilt das 
Folgende: 
Die Leistungen der Nexi sind grundsätzlich als 
steuerfreie Finanzumsätze nach § 4 Abs. 8 g) 
Umsatzsteuergesetz (UStG) bzw. Artikel 135 
Abs. 1 MwStSystRL (VAT Systeme Directive der 
EU) anzusehen.  

Der Vertragspartner erklärt, dass er Unterneh-
mer im Sinne des Art. 9 - 13 MwStSystRL ist und 
die bezogenen Leistungen für sein umsatzsteu-
erliches Unternehmen verwendet. Nexi berech-
net seine Leistungen ohne Ausweis von Umsatz-
steuer und stellt hierfür Rechnungen, die den 
Anforderungen der Art. 226 - 240 MwStSystRL 
entsprechen. Eine von der zuständigen Finanz-
behörde erteilte Umsatzsteuer-Identifikations-
Nummer wird der Vertragspartner unverzüglich 
mitteilen. Sie dient als Nachweis der Unterneh-
mereigenschaft. Sollten die Zusicherungen des 
Vertragspartners betreffend die Unternehmer-
eigenschaft oder die unternehmerische Ver-
wendung der Leistungen nicht zutreffen, so wird 
er Nexi auf erstes Anfordern von allen Schäden 
freistellen, die hieraus resultieren. Dies gilt ins-
besondere für Vorsteuerschäden von Nexi aus 
laufenden Vorsteuerbeträgen oder Vorsteuerbe-
richtigungen nach Art. 177 in Verbindung mit 
Art. 184 - 192 Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
(MwStSystRL) sowie für damit zusammenhän-
gende steuerliche Neben leistungen, vor allem 
Nachzahlungszinsen nach § 233a Abgabenord-
nung (AO). Dem Vertragspartner ist bewusst, 
dass die Vorsteuerschäden keinen wertmäßigen 
Zusammenhang mit dem Leistungsentgelt auf-
weisen. 

 
3. Abrechnung durch Nexi / Pfandrechte / Bestel-

lung und Verstärkung von Sicherheiten 
 
3.1 Nach Maßgabe dieser Vereinbarung leistet Nexi 

losgelöst von den Zahlungsaufträgen der Karten-
inhaber aufgrund eines selbständigen abstrak-
ten Schuldversprechens gemäß Teil B Ziffer 4.1 
bzw. Teil C Ziffer 2.1 an den Vertragspartner ei-
ne unter dem Vorbehalt eventueller Rückforde-
rung stehende Zahlung in Höhe des eingereich-
ten Kartenumsatzes abzüglich des vereinbarten 
Serviceentgelts sowie der weiteren fälligen Ent-
gelte. Zugleich entsteht mit der Auszahlung zu-
gunsten von Nexi ein auf den Eintritt einer 
Rückbelastung aufschiebend bedingter Rückfor-
derungsanspruch gegenüber dem Vertrags-
partner nach Maßgabe von Teil B Ziffern 5.1 und 
5.2 bzw. Teil C Ziffern 3.1 und 3.3. 
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Nexi erkennt durch die Zahlung keine Rechts-
pflicht zur Erstattung des von dem Vertrags-
partner eingereichten Kartenumsatzes an.  
Im Gegenzug für die Erteilung des abstrakten 
Schuldversprechens tritt der Vertragspartner 
seine Forderung aus dem Grundgeschäft gegen 
den Karteninhaber an Nexi ab. Die Abtretung er-
folgt mit Zugang der Kartenumsatzdaten bei 
Nexi. Nexi nimmt die Abtretung hiermit an.  
Nach Verarbeitung der von dem Vertragspartner 
eingereichten Kartenumsatzdaten wird Nexi die-
se mit Wertstellungsdatum zu dem hessischen 
Bankarbeitstag, an dem die Kartenumsatzdaten 
nach Zugang von Nexi verarbeitet wurden, dem 
internen Abrechnungskonto des Vertragspart-
ners bei Nexi gutschreiben. Die Nexi zugegange-
nen vollständigen Datensätze oder Leistungsbe-
lege mit den Kartenumsätzen werden in dem 
mit dem Vertragspartner vereinbarten Auszah-
lungsintervall zur Zahlung auf das von dem Ver-
tragspartner angegebene Bankkonto angewie-
sen, sofern die Datensätze bis 2.00 Uhr des 
vereinbarten Erfassungsstichtages Nexi zuge-
gangen sind oder nichts anderes schriftlich ver-
einbart ist. 

3.2 Fällt der Erfassungsstichtag oder der Auszah-
lungstag nicht auf einen hessischen Bankarbeits-
tag, beginnt das Auszahlungsintervall mit dem 
jeweils darauffolgenden hessischen Bankarbeits-
tag. Das Auszahlungsintervall für Diners Club-
/Discover-Kartenumsätze beträgt mindestens D 
+ 4 Tage. „Tage“ im Sinne des Auszahlungs- und 
Abrechnungsintervalls gemäß dieser Vereinba-
rung sind dabei stets hessische Bankarbeitstage. 
„D“ im Sinne dieser Ziffer ist dabei stets der Tag 
der Verarbeitung des Kartenumsatzes bei Nexi. 
Der Vertragspartner hat sämtliche mit der Kar-
tenabrechnung verbundenen Bankgebühren 
selbst zu tragen. Das gilt insbesondere auch für 
entstehende Bankgebühren bei der Abrechnung 
und Auszahlung von Fremdwährungen. 

3.3 Nexi wird die von den kartenausgebenden Insti-
tuten erhaltenen Gegenwerte der abgerechne-
ten Kartenumsätze treuhänderisch für den Ver-
tragspartner als Treugeber auf einem 
Treuhandkonto der Nexi bei einem deutschen 
Kreditinstitut („Treuhandkonto“) gutschreiben. 
Diese Konten werden bei einem oder mehreren 
Kreditinstituten als offene Treuhandsammelkon-

ten im Sinne von § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1b des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) geführt. 
Nexi wird das Kreditinstitut auf das Treuhand-
verhältnis hinweisen. Nexi wird sicherstellen, 
dass die nach Satz 1 entgegengenommenen Zah-
lungsbeträge zu keinem Zeitpunkt mit den Geld-
beträgen anderer natürlicher oder juristischer 
Personen als der Vertragspartner, für die sie ge-
halten werden, insbesondere nicht mit eigenen 
Geldbeträgen, vermischt werden.  
Es ist Nexi gestattet, zu Gunsten von Nexi anfal-
lende Entgelte, etwaige Zinsen sowie Ansprüche 
aus Rückbelastungen und Rückvergütungen von 
dem Treuhandkonto zu entnehmen und mit ent-
sprechenden Auszahlungsansprüchen des Ver-
tragspartners zu verrechnen.  

3.4 Nexi ist berechtigt, die von dem Vertragspartner 
eingereichten Kartenumsätze im Fall von  
a) vermehrten Reklamationen von Karteninha-

bern; 
b) mehrfachem Einsatz von gefälschten oder ge-

stohlenen Karten im Geschäftsbetrieb des 
Vertragspartners; 

c) bei begründetem Verdacht der Aufteilung des 
Gesamtrechnungsbetrages auf mehrere Ein-
zelbeträge; 

d) Nichteinhaltung der Bedingungen gemäß Teil 
A Ziffer 1 bzw. Teil B Ziffern 1 bis 4.1 bzw. 
Teil C Ziffern 1.1 bis 2.1;  

e) zur Sicherung von künftigen Forderungen von 
Nexi gegen den Vertragspartner wegen 
Rückbelastungen von Umsätzen einschließ-
lich etwaiger Strafgebühren der Kartenorga-
nisationen, soweit für das Entstehen solcher 
Forderungen eine begründete Erwartung be-
steht, oder 

f) wegen Nichterbringung der Leistung infolge 
von Insolvenz oder Einstellung des Ge-
schäftsbetriebs des Vertragspartners 

erst jeweils nach Ablauf der von den Kartenor-
ganisationen vorgegebenen Rückbelastungsfris-
ten an den Vertragspartner zu zahlen.  
Nexi ist in diesen Fällen zudem berechtigt, ein 
Zurückbehaltungsrecht an den auf dem Treu-
handkonto eingegangenen und in der Zukunft 
eingehenden Beträgen geltend zu machen.  
Darüber hinaus ist Nexi berechtigt, jegliche Zah-
lungen aufgrund der von dem Vertragspartner 
eingereichten Kartenumsätze zurückzubehalten, 
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bis der Vertragspartner nach Ablauf einer von 
Nexi gesetzten angemessenen Frist seinen In-
formationspflichten gemäß Teil A Ziffer 9.3 
nachgekommen ist. 

3.5 Der Vertragspartner verpflichtet sich, Nexi in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zugang einer 
entsprechenden schriftlichen Aufforderung von 
Nexi eine schriftliche, auf erstes Anfordern zu 
Gunsten von Nexi zahlbare, unbedingte Garantie 
eines in der Bundesrepublik Deutschland zum 
Geschäftsbetrieb zugelassenen Kreditinstituts zu 
übergeben. Die Höhe der Bankgarantie ist von 
Nexi in dem Aufforderungsschreiben nach Maß-
gabe billigen Ermessens gemäß § 315 BGB fest-
zulegen, wobei sich Nexi an dem Umfang der 
insgesamt möglichen Ansprüche (einschl. etwai-
ger Ansprüche aus möglichen, aber nicht ver-
wirklichten Rückbelastungen) von Nexi gegen 
den Vertragspartner zu orientieren hat.  

3.6 Der Vertragspartner und Nexi sind sich darüber 
einig, dass Nexi ein  Pfandrecht an allen gegen-
wärtigen und künftigen Ansprüchen des Ver-
tragspartners gegen Nexi aus diesem Vertrag 
erwirbt.  

3.7 Der Vertragspartner verpflichtet sich zudem, in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zugang einer 
entsprechenden schriftlichen Aufforderung von 
Nexi bei einem in der Bundesrepublik Deutsch-
land ansässigen Kreditinstitut ein separates 
Bankkonto auf seinen Namen einzurichten 
(„Sperrkonto“). Das Sperrkonto ist mit einem 
Sperrvermerk zu versehen, wonach jede Verfü-
gung über auf dem Konto befindliche Beträge 
die schriftliche Zustimmung von Nexi erfordert. 

 Der Vertragspartner hat Nexi außerdem inner-
halb von zwei Wochen nach Zugang einer ent-
sprechenden schriftlichen Aufforderung von 
Nexi ein unwiderrufliches Pfandrecht an dem 
Sperrkonto zu bestellen. Die Pfandrechtsbestel-
lung hat unter Verwendung des diesen Bedin-
gungen als Anlage beigefügten Musters zu er-
folgen. 

 Nexi ist berechtigt, ihre Zahlungspflichten aus 
dem Zahlungsdiensterahmenvertrag bis zu der 
Höhe, welche nach Maßgabe billigen Ermessens 
gemäß § 315 BGB dem Umfang der insgesamt 
möglichen Ansprüche (einschl. etwaiger Ansprü-
che aus möglichen, aber nicht verwirklichten 
Rückbelastungen) von Nexi gegen den Vertrags-

partner entspricht, durch Leistung(en) auf das 
Sperrkonto zu erfüllen. 

 Auf dem Sperrkonto muss für die Laufzeit der 
Verpfändung der Betrag vorhanden sein, der 
nach Maßgabe billigen Ermessens gemäß § 315 
BGB dem Umfang der insgesamt möglichen An-
sprüche (einschl. etwaiger Ansprüche aus mögli-
chen, aber nicht verwirklichten Rückbelastun-
gen) von Nexi gegen den Vertragspartner 
entspricht. Soweit der auf dem Sperrkonto be-
findliche Betrag – etwa aufgrund erfolgter Zins-
zahlungen seitens des kontoführenden Kreditin-
stituts – den in Satz 1 genannten Betrag 
übersteigt, ist Nexi verpflichtet, einer Auszah-
lung des übersteigenden Betrags an den Ver-
tragspartner zuzustimmen. Soweit Nexi wäh-
rend der Laufzeit der Verpfändung des 
Sperrkontos einer Verfügung über das Sperrkon-
to zugestimmt hat und hierdurch der auf dem 
Sperrkonto befindliche Betrag unter den in Satz 
1 genannten Betrag abgesunken ist, ist Nexi be-
rechtigt, den auf dem Sperrkonto befindliche 
Betrag durch Leistung(en) auf dieses Konto wie-
der bis zur erforderlichen Höhe aufzufüllen. 

3.8 Die Sicherheiten gemäß Ziffer 3.5 bis 3.7 dienen 
jeweils zur Sicherung sämtlicher und insgesamt 
möglicher gegenwärtiger und künftiger – auch 
bedingter und/oder befristeter – Ansprüche von 
Nexi gegen den Vertragspartner aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag insbesondere 
aus etwaigen, unter diesem Vertrag zwischen 
Nexi und dem Vertragspartner abgeschlossenen 
Einzelverträgen, und zwar auch dann, wenn die 
vereinbarte Vertragslaufzeit verkürzt oder ver-
längert oder dieser Vertrag neu gefasst wird 
(Ansprüche im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag sind insbesondere auch Zahlungsansprüche 
aus Rückbelastungen einschließlich etwaiger 
Strafgebühren der Kartenorganisationen sowie 
Sekundäransprüche wie z.B. Schadensersatzan-
sprüche und Folgeansprüche für den Fall einer 
sich im Laufe der Abwicklung dieses Vertrages 
oder von etwaigen, unter diesem Vertrag zwi-
schen Nexi und dem Vertragspartner abge-
schlossenen Einzelverträgen herausstellenden 
Unwirksamkeit der Erfüllungsansprüche wie z.B. 
Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung) 
(zusammen die "Gesicherten Forderungen" ge-
nannt). 
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3.9 Die Sicherheiten gemäß Ziffer 3.5 bis 3.7 sichern 
vorrangig alle die Gesicherten Forderungen, die 
nach der Bestellung der jeweiligen Sicherheit 
entstehen (sei es auch als bedingter und/oder 
befristeter Anspruch) und nachrangig alle dieje-
nigen Gesicherten Forderungen, die bereits vor 
Bestellung der jeweiligen Sicherheit entstanden 
sind (sei es auch als bedingter und/oder befris-
teter Anspruch). 

3.10 Nexi ist zudem berechtigt, zur Sicherung aller  
Gesicherten Forderungen über die Sicherheiten 
nach Ziffer 3.5 bis 3.7 hinaus die  Bestellung 
oder Verstärkung von weiteren bankmäßigen Si-
cherheiten von dem Vertragspartner zu verlan-
gen. Hat Nexi bei Vertragsabschluss zunächst 
ganz oder teilweise von der Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten abgesehen, kann eine 
Besicherung nach Ziffer 3.5 bis 3.7 sowie nach 
dieser Ziffer 3.10 auch während der Vertrags-
laufzeit noch von Nexi verlangt werden, sofern 
Umstände, die eine erhöhte Risikobewertung 
der Ansprüche rechtfertigen, erst während der 
Vertragslaufzeit eingetreten oder Nexi bekannt 
geworden sind. Ein solcher Umstand liegt insbe-
sondere dann vor, wenn  
a) Nexi erhebliche nachteilige Umstände über 

den Vertragspartner oder dessen Inha-
ber/Gesellschafter bekannt werden, 

b) eine wesentliche Verschlechterung der Ver-
mögenslage des Vertragspartners eintritt, 
einzutreten droht oder seine Vermögenslage 
nicht gesichert erscheint, 

c) sich die vorhandenen Sicherheiten wertmä-
ßig verschlechtert haben oder zu verschlech-
tern drohen. 

 Für die Bestellung und Verstärkung von Sicher-
heiten nach dieser Ziffer 3.10 wird Nexi dem 
Vertragspartner eine angemessene Frist ein-
räumen. Beabsichtigt Nexi von ihrem Recht zur 
fristlosen Kündigung gemäß Teil A Ziffer 11.3 t) 
Gebrauch zu machen, wird Nexi den Vertrags-
partner zuvor hierauf hinweisen.  

3.11 Nach Befriedigung aller Gesicherten Forderun-
gen wird Nexi auf Verlangen des Vertragspart-
ners die ihr nach Ziffern 3.5 bis 3.10 eingeräum-
ten Sicherheiten unverzüglich freigeben und 
einen etwaigen Übererlös aus der Verwertung 
an den Vertragspartner auskehren. Dies gilt – da 
die Sicherheiten gemäß Ziff. 3.8 auch künftige 

Forderungen sichern – nicht, soweit aus diesem 
Vertrag oder aus etwaigen, unter diesem Ver-
trag zwischen Nexi und dem Vertragspartner 
abgeschlossenen Einzelverträgen in absehbarer 
Zeit mit der Entstehung von weiteren bzw. neu-
en Ansprüchen von Nexi zu rechnen ist. 

 Nexi ist schon vor vollständiger Befriedigung al-
ler Gesicherten Forderungen verpflichtet, auf 
Verlangen die ihr nach Ziffer 3.5 bis 3.10 bestell-
ten Sicherheiten nach ihrer Wahl an den Ver-
tragspartner ganz oder teilweise freizugeben, 
sofern der realisierbare Wert sämtlicher Sicher-
heiten 110% aller Gesicherten Forderungen (un-
ter Einbeziehung von in absehbarer Zeit entste-
henden weiteren bzw. neuen Ansprüchen von 
Nexi aus diesem Vertrag oder aus etwaigen, un-
ter diesem Vertrag zwischen Nexi und dem Ver-
tragspartner abgeschlossenen Einzelverträgen) 
nicht nur vorübergehend überschreitet. Die De-
ckungsgrenze von 110% erhöht sich um den je-
weils aktuellen Umsatzsteuersatz, soweit Nexi 
mit der Abführung von Umsatzsteuer aus Ver-
wertungserlösen belastet wird. 

 Nexi wird bei der Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des 
Vertragspartners Rücksicht nehmen. 

 Die Kosten für die Freigabe der Sicherheit trägt 
der Vertragspartner. 

3.12 Der Vertragspartner ist ausschließlich berech-
tigt, Kartenumsätze in der mit Nexi vereinbarten 
Währung einzureichen, wobei die entsprechen-
den Kartenumsätze hinsichtlich der Währung 
der von dem jeweiligen Karteninhaber getätig-
ten Bestellung/des getätigten Kaufs oder der 
gewünschten Währung entsprechen müssen. 
Die Abrechnung der Kartenumsätze mit Nexi er-
folgt in der mit Nexi vereinbarten Währung. Ist 
keine Währung ausdrücklich in der Servicever-
einbarung vereinbart, so wird der Vertrags-
partner seine Kartenumsätze ausschließlich in 
Euro einreichen. Hat der Vertragspartner in dem 
elektronischen Datensatz kein Transaktionswäh-
rungskennzeichen angegeben, wird von einer 
Einreichung in Euro ausgegangen. Die Einrei-
chung und Abrechnung von JCB- und UnionPay-
Kartenumsätzen kann für beide Karten jeweils 
nur in derselben Währung erfolgen. Die Be-
stimmung des Wechselkurses für Währungsum-
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rechnungen ergibt sich aus dem jeweils aktuel-
len Preis- und Leistungsverzeichnis der Nexi. 

3.13 Nexi erteilt dem Vertragspartner, soweit nichts 
anderes schriftlich vereinbart wurde, entweder 
papierhaft oder elektronisch (als PDF oder Excel-
Datei) einen Beleg über die eingereichten Kar-
tenumsätze und das zu zahlende Entgelt. Der 
Beleg von Diners Club-/Discover-
Kartenumsätzen erfolgt dabei konsolidiert. Der 
Vertragspartner muss die Umsatzausweise bzw. 
Abrechnungen unverzüglich nach Erhalt auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen. Ein-
wendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit der erteilten Umsatzausweise bzw. 
Abrechnungen hat der Vertragspartner schrift-
lich innerhalb von vier Wochen nach deren Zu-
gang zu erheben. Für die Fristeinhaltung genügt 
die Absendung des Widerspruchs. Macht der 
Vertragspartner nicht rechtzeitig Einwendungen 
geltend, gilt dies als Genehmigung. Auf diese 
Folge wird Nexi besonders hinweisen. 

3.14 Die Angaben über ausgeführte Zahlungsvorgän-
ge gemäß Verordnung EU 2015/751 (Art. 12 Abs. 
1) werden dem Vertragspartner, täglich für eine 
Dauer von zwei Jahren bereitgestellt. Nach Ab-
lauf dieser Frist werden die Informationen ge-
löscht und können dem Vertragspartner nicht 
mehr zur Verfügung gestellt werden. 

 
4. Vorgaben der Kartenorganisationen/Einsatz 

Dritter durch den Vertragspartner 
 
4.1 Der Vertragspartner wird Regelungen und/oder 

Verfahrensbestimmungen und/oder sonstige 
Vorgaben der Kartenorganisationen – insbeson-
dere auch im Hinblick auf Autorisierung und Ein-
reichung von Kartenumsätzen – nach Mitteilung 
durch Nexi oder Bekanntmachung über die In-
ternetpräsenz www.nexi.de innerhalb der von 
Nexi bzw. von Mastercard, Visa oder einer ande-
ren Kartenorganisation vorgegebenen angemes-
senen Fristen beachten und umsetzen.  
Der Vertragspartner wird insbesondere auch die 
Hinweise seitens der Kartenorganisationen auf 
Produkte und Services, die in vielen Staaten als 
illegal bewertet werden und daher nicht mit den 
Produkten der Kartenorganisationen bezahlt 
werden dürfen, beachten. Unter www.nexi.de 
stellt Nexi dem Vertragspartner eine jeweils ak-

tuelle Liste der relevanten Produkte/Services zur 
Verfügung, von der der Vertragspartner in re-
gelmäßigen Abständen Kenntnis nehmen wird, 
nämlich zunächst zu Beginn des diesen Bedin-
gungen zugrunde liegenden Vertrages und in der 
Folgezeit mindestens einmal pro Quartal.  
Sofern dem Vertragspartner bei der Beachtung 
und Umsetzung der Regelungen und/oder Ver-
fahrensbestimmungen und/oder sonstiger Vor-
gaben der Kartenorganisationen Kosten entste-
hen, sind diese von dem Vertragspartner zu 
tragen. Nexi wird den Vertragspartner bei Be-
darf entsprechend beraten.  
Der Vertragspartner hat Nexi sämtliche Aufwen-
dungen zu ersetzen, die Nexi zur Durchführung 
dieses Vertrags für erforderlich halten durfte. 
Dazu gehören insbesondere auch etwaige von 
Mastercard, Visa und/oder einer anderen Kar-
tenorganisation Nexi auferlegte Strafgebühren 
oder sonstige entstandene Schäden, die im Zu-
sammenhang mit der Durchführung dieses Ver-
trages stehen.  
Soweit eine Aufwendung durch ein schuldhaftes 
Verhalten von Nexi veranlasst ist, besteht kein 
Aufwendungsersatzanspruch. § 254 BGB gilt 
entsprechend.  
Nexi ist berechtigt, vom Vertragspartner die 
zeitweilige Einstellung der Einreichung von Kar-
tenumsätzen (Suspendierung) zu verlangen, ins-
besondere wenn Mastercard, Visa oder eine an-
dere Kartenorganisation die Einstellung der 
Akzeptanz verlangt. 

4.2 Nexi ist gegenüber den Kartenorganisationen 
verpflichtet, von Unternehmen, deren sich der 
Vertragspartner zur Unterstützung bei der Ab-
wicklung der Zahltransaktionen bedient, soge-
nannte Payment Service Provider, Selbstver-
pflichtungserklärungen einzuholen oder 
Vereinbarungen mit diesen zu schließen, die be-
zwecken, die Anwendung der Regeln der Kar-
tenorganisationen bei der Abwicklung der Kar-
tentransaktionen sicherzustellen und 
Verpflichtungen des Payment Service Providers 
beinhalten sowie der Nexi Prüf- und Kontroll-
rechte einräumen. Der Vertragspartner wird da-
her nur solche Payment Service Provider mit der 
Erbringung von Diensten in Zusammenhang mit 
der Abwicklung von Zahlungstransaktionen be-
auftragen, die eine solche Selbstverpflichtungs-
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erklärung gegenüber Nexi abgegeben haben 
oder solche Vereinbarungen mit Nexi geschlos-
sen haben. Nexi stellt dem Vertragspartner auf 
Wunsch Muster der Selbstverpflichtungserklä-
rung oder der vertraglichen Vereinbarungen zur 
Weiterleitung an den Payment Service Provider 
zur Verfügung. Sofern ein vom Vertragspartner 
beauftragter Payment Service Provider durch 
Nichtbeachtung der Vorgaben der Kartenorgani-
sationen Zahlungsverpflichtungen der Nexi ge-
genüber den Kartenorganisationen begründet 
(Schadensersatz, Vertragsstrafen), ist der Ver-
tragspartner verpflichtet, Nexi von dieser Zah-
lungsverpflichtung freizustellen. 

 
5. Datenschutz/Sonstige Meldepflichten (PCI) 
 
5.1 Personenbezogene Daten von Personen, die mit 

dem Händler in Verbindung stehen (Kontaktper-
sonen usw.), werden von Nexi als eigenständige 
datenschutzrechtliche Verantwortliche gem. Art. 
4 Nr. 7 DSGVO (EU) bzw. Art. 5 lit. j DSG 
(Schweiz) wie folgt verarbeitet: i) für die Erbrin-
gung der Dienstleistungen und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Vertrag, ii) für die 
Durchführung von Kundenanalysen und die Ge-
schäftsverfolgung, iii) für die Geschäfts- und Me-
thodenentwicklung sowie die Durchführung von 
Risikobewertung und -management und iv) für 
Marketingzwecke der verbundenen Unterneh-
men der Nexi-Gruppe i.S.d. §§ 15ff. AktG gegen-
über dem Händler. Zu den personenbezogenen 
Daten gehören Angaben zu Kontaktpersonen, 
die zum Zwecke des Onboardings, des Supports 
usw. verarbeitet werden, sowie personenbezo-
gene Daten, die im Rahmen von Geldwäsche-
Maßnahmen oder aufgrund anderer gesetzlicher 
Anforderungen verarbeitet werden. Der Ver-
tragspartner verpflichtet sich, seine Mitarbeiter 
und sonstigen Vertreter über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch Nexi im Rah-
men des Vertrags zu den oben genannten Zwe-
cken zu informieren. Die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten des Vertragspartners bzw. 
von bei dem Vertragspartner beschäftigten Per-
sonen durch Nexi ist in den – unter 
https://www.nexi.de/datenschutz abrufbaren – 
datenschutzrechtlichen Hinweisen für Händler 
ausführlich beschrieben.  

5.2 Personenbezogene Daten von Personen, die 
Kunden des Vertragspartners sind, werden 
ebenfalls von Nexi als Datenverantwortlichem 
verarbeitet. Zu den personenbezogenen Daten 
gehören Transaktionsdaten, einschließlich Kar-
ten- und anderer Zahlungsdaten. Der Vertrags-
partner verpflichtet sich, die Karteninhaber in 
Übereinstimmung mit den anwendbaren Daten-
schutzgesetzen und- Bestimmungen, insbeson-
dere mit Art. 13, 14 DSGVO (EU) sowie Art. 19 
DSG (Schweiz), über die Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten durch Nexi im Rahmen 
der Kartenzahlung zu informieren, indem der 
Vertragspartner den Karteninhabern die unter 
https://www.nexi.de/datenschutz abrufbaren 
Informationstexte zur Datenverarbeitung in ge-
eigneter Weise zur Verfügung stellt. Dies kann 
z.B. bei physischer Nutzung der Karte am POS-
Terminal durch einen Aushang der Informations-
texte in der Nähe der Kassenbereiche oder bei 
Online-Zahlungsvorgängen durch die Veröffent-
lichung der Informationstexte an geeigneter 
Stelle auf der Internetseite des Vertragspartners 
erfolgen. Die eigenen datenschutzrechtlichen In-
formationspflichten des Vertragspartners ge-
genüber den Karteninhabern bleiben von der Er-
füllung der Pflicht des Vertragspartners gem. 
dieser Ziffer 5.2 unberührt. 

5.3 Personenbezogene Daten können auch von an-
deren Unternehmen der Unternehmensgruppe, 
zu der Nexi gehört und anderen Unternehmen, 
mit denen die Gruppe im Rahmen ihrer Tätigkeit 
für die Zwecke dieses Vertrags zusammenarbei-
tet, sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
EU/des EWR verarbeitet werden. Nexi wird da-
bei die datenschutzrechtlichen Vorgaben der 
DSGVO und der lokalen Datenschutzgesetze 
einhalten. Weitere Informationen über die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch Nexi 
und eine Liste der Unternehmen, die zu den 
verbundenen Unternehmen der Nexi-Gruppe 
i.S.d. §§ 15 ff. AktG gehören, finden Sie auch auf 
den entsprechenden Webseiten 

5.4 Der Vertragspartner verpflichtet sich, sich ge-
mäß den Vorgaben der bei den Kartenorganisa-
tionen Mastercard und Visa zum Schutz vor An-
griffen auf und Kompromittierung von 
Kartendaten bestehenden Programme Master-
card Site Data Protection (SDP) und Visa Account 

barthe
Typewritten text
.



15
_3

30
0_

4
.0

_D
E_

d
e/

St
an

d
 0

9/
2

02
3 

 
 
 
 
 
Bedingungen der Nexi Germany GmbH     
für die Akzeptanz und Abrechnung von Kredit- und Debitkarten 
 

Seite 11 von 55 

 

 

Information Security (AIS) nach dem Payment 
Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 
bei Nexi zu registrieren und bei Überschreitung 
bestimmter Transaktionszahlen nach Aufforde-
rung durch Nexi gemäß den Vorgaben von Mas-
tercard und Visa zertifizieren zu lassen und Nexi 
jährlich eine Kopie des Zertifikats zu übermit-
teln. Der Vertragspartner verpflichtet sich fer-
ner, die bei Nexi eingereichten Kartenumsätze 
ausschließlich über einen PCI-zertifizierten Pay-
ment Service Provider oder eine PCI-zertifizierte 
Software einzureichen. 

5.5 Die aus dem Chip oder Magnetstreifen der Karte 
ausgelesenen Daten oder die von den Kunden 
telefonisch oder über das Internet übermittelten 
Kartendaten dürfen nach Autorisierung nicht in 
den eigenen Systemen des Vertragspartners ge-
speichert werden. Der Vertragspartner wird im 
Zusammenhang mit der Kartenabrechnung mit 
Nexi Dienstleistungen Dritter nur in Anspruch 
nehmen, wenn diese die Vorgaben der Karten-
organisationen, insbesondere die PCI-
Vorschriften, erfüllen und die Dritten sich zur 
Einhaltung dieser PCI-Vorschriften verpflichten. 
Der Vertragspartner stellt Nexi von Schadenser-
satzforderungen und Konventionalstrafen frei, 
die Mastercard, Visa oder sonstige Dritte gegen-
über Nexi wegen Nicht-Registrierung und/oder 
Nicht-Zertifizierung gemäß dem PCI-DSS-
Standard oder wegen einer (auch versuchten) 
Kartendatenkompromittierung bei dem Ver-
tragspartner geltend macht, sofern hierfür Nexi 
kein Mitverschulden trifft. In diesem Fall gilt § 
254 BGB. 

5.6 Der Vertragspartner ist verpflichtet, jegliche ihm 
übermittelte Passwörter vertraulich zu behan-
deln. Er ist verpflichtet, Nexi unverzüglich über 
einen unberechtigten Zugriffsversuch auf seine 
kartenrelevanten EDV-Systeme bzw. einen Ver-
dacht einer möglichen Kompromittierung von 
Kartendaten zu unterrichten und in Absprache 
mit Nexi die erforderlichen Maßnahmen einzu-
leiten. Zeigt eine Kartenorganisation den Ver-
dacht einer Datenkompromittierung an, ist der 
Vertragspartner verpflichtet, Nexi unverzüglich 
zu unterrichten und ein von den Kartenorganisa-
tionen zugelassenes Prüfunternehmen mit der 
Erstellung einer forensischen Untersuchung zur 
Erstellung eines PCI-Prüfungsberichtes zu beauf-

tragen. Hierbei wird geprüft, ob die PCI-
Vorgaben durch den Vertragspartner eingehal-
ten und ob Kartendaten in den Systemen des 
Vertragspartners oder seiner von ihm beauftrag-
ten Unternehmen von Dritten ausgespäht wur-
den. Nach Erstellung des Prüfungsberichtes hat 
der Vertragspartner alle eventuell festgestellten 
Sicherheitsmängel unverzüglich zu beseitigen 
und den Projektplan zur Erreichung der PCI-DSS-
Compliance an Nexi zu übersenden. Die Kosten 
der Prüfung sind vom Vertragspartner zu tragen. 
Soweit die Maßnahmen aus Sicht von Nexi nicht 
ausreichend sind, ist Nexi berechtigt, den Ver-
trag mit einer Frist von vier Wochen zum Mo-
natsende außerordentlich zu kündigen. 

 
6. Gutschriften/Storni 
 
6.1 Rückvergütungen von Kartenumsätzen aus stor-

nierten Geschäften wird der Vertragspartner 
ausschließlich durch Anweisung an Nexi zur Er-
teilung einer Gutschrift auf das Kartenkonto des 
Karteninhabers leisten. Der Vertragspartner 
wird für jede zu erteilende Rückvergütung von 
Kartenumsätzen bei Nexi eine Autorisierungs-
nummer einholen. Nexi wird dem Karteninhaber 
den Betrag gutschreiben und dem Vertrags-
partner mit diesem Betrag belasten. Nexi ist be-
rechtigt, das Serviceentgelt (im Falle einer Inter-
change++-Abrechnung zzgl. der Interchange- 
und Card Scheme Fees) der ursprünglichen Be-
lastungstransaktion einzubehalten. Der Ver-
tragspartner ist nicht berechtigt, eine Gut-
schriftbuchung zu veranlassen, wenn er den 
entsprechenden Kartenumsatz nicht zuvor bei 
Nexi zur Abrechnung eingereicht hat oder dem 
eingereichten Kartenumsatz kein Umsatzge-
schäft zugrunde lag. Zu einer Rückvergütung ist 
Nexi nur innerhalb von 6 Monaten nach Einrei-
chung des Kartenumsatzes verpflichtet. 

6.2 Bei Nutzung eines EMV-zertifizierten POS-
Terminals oder eines EMV-zertifizierten Karten-
Kassensystems (nachfolgend gemeinschaftlich 
auch nur „Terminal“ genannt) ist ein elektroni-
scher Gutschriftdatensatz nach den Bestimmun-
gen in der Bedienungsanleitung für das Gerät zu 
erstellen und bei Nexi innerhalb von zwei Tagen 
nach Erteilung der Gutschrift einzureichen. 
Gleichzeitig ist elektronisch ein Gutschriftbeleg 
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mit den Kartendaten und dem Gutschriftbetrag 
zu erstellen, der von dem Kassenpersonal zu un-
terzeichnen und dessen Original dem Kartenin-
haber auszuhändigen ist. 

   
6.3 Bei Nutzung einer ePayment-Software hat der 

Vertragspartner eine Gutschrift an den Karten-
inhaber im Falle eines Stornos eines Kartenum-
satzes über dessen Karte elektronisch mittels 
der verwendeten Software zu erteilen. 

 
7. Reklamationen des Karteninhabers 
 

Beschwerden und Reklamationen eines Karten-
inhabers, die sich auf im Grundgeschäft gewähr-
te Leistungen des Vertragspartners beziehen, 
wird der Vertragspartner unmittelbar mit dem 
Karteninhaber regulieren. 

 
8. Akzeptanzhinweise 
 

Der Vertragspartner ist verpflichtet, nach Maß-
gabe der akzeptierten Zahlungsmittel oder Kar-
tenart der Kartenorganisationen die entspre-
chenden und von Nexi zur Verfügung gestellten 
Akzeptanzlogos sowie die Logos für die Anwen-
dung von Authentifizierungsverfahren an gut 
sichtbarer Stelle im Kassenbereich bzw. auf sei-
ner Zahlungsfunktions-Internetseite, im Katalog 
oder in sonstigen Medien darzustellen. Ferner 
wird der Vertragspartner den Karteninhaber klar 
und unmissverständlich an vorgenannter geeig-
neter Stelle darüber informieren, sofern er be-
stimmte Kartenarten einer Kartenorganisation 
nicht akzeptiert.  
 

9. Informationspflichten 
 
9.1 Der Vertragspartner wird Nexi über alle Ände-

rungen der von ihm in der Servicevereinbarung 
angegebenen Daten unverzüglich schriftlich in-
formieren. Dies gilt insbesondere bei 
a) Änderungen der Rechtsform oder Firma; 
b) Änderungen von Anschrift und/oder Bank-

verbindung; 
c) Änderung des Orts der Geschäftstätigkeit an 

dem die den eingereichten Kartenumsätzen 
zugrundeliegenden Leistungen erbracht 
werden;  

d) Veräußerung oder Verpachtung des Unter-
nehmens, einen sonstigen Inhaberwechsel 
und/oder Geschäftsaufgabe; 

e) Übertragung der Geschäftsanteile des Ver-
tragspartners oder seiner direkten oder indi-
rekten Gesellschafter oder sonstige wirt-
schaftlich vergleichbare Maßnahmen, die zu 
einem Kontrollwechsel bei dem Vertrags-
partner oder deren direkten oder indirekten 
Gesellschaftern führen, insbesondere soweit 
einzelne Gesellschafter mehr als 25% der 
Geschäftsanteile oder der Stimmrechte an 
dem Vertragspartner halten; 

f) wesentlichen Änderungen der Art des Pro-
duktsortiments, die der Vertragspartner vor 
Ort bzw. über das Internet, im Katalog oder 
in sonstigen Medien anbietet; 

g) einem Wechsel des beauftragten Payment 
Service Providers oder des Netzbetreibers; 

h) Stellung eines Antrags auf Eröffnung des In-
solvenzverfahrens über das Vermögen des 
Vertragspartners. 

9.2 Mit Zugang der Nachricht eines Inhaberwechsels 
durch den neuen Inhaber ist Nexi berechtigt, die 
ab diesem Zeitpunkt eingereichten Kartenum-
sätze erst nach vollständiger Verifizierung des 
Inhaberwechsels an den Vertragspartner auszu-
zahlen. 

9.3 Der Vertragspartner wird Nexi auf Anfrage un-
verzüglich  Geschäftsunterlagen übermitteln, die 
zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Vertragspartners erforderlich sind. Zu den 
Geschäftsunterlagen, die von Nexi angefordert 
werden können, zählen insbesondere (ggf. tes-
tierte) Jahresabschlüsse, Vermögensaufstellun-
gen, Betriebswirtschaftliche Auswertungen 
(BWA), Forecasts, kurz- und mittelfristige Liqui-
ditätsplanungen, Cash Flow Rechnungen, Über-
schussrechnungen sowie Umsatz- und Einkom-
menssteuererklärungen und 
Umsatzschätzungen. Zu den zu übermittelnden 
Geschäftsunterlagen zählen insbesondere der 
sog. Open Ticket Report sowie jährlich auszufül-
lende Fragebögen, bei Reiseveranstaltern auch 
Informationen zum jeweils gültigen Reisepreissi-
cherungsschein. 

9.4 Der Vertragspartner hat den Schaden, der Nexi 
aus der schuldhaften Verletzung dieser Informa-
tionspflichten erwächst, zu tragen. 
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9.5 Nexi ist aufgrund geldwäscherechtlicher Vor-
schriften zur Einholung von Angaben über den 
Vertragspartner gehalten. Der Vertragspartner 
verpflichtet sich, die von Nexi geforderten An-
gaben vollständig und richtig zu erteilen bzw. bei 
der Erhebung dieser Informationen durch Nexi 
oder durch Dritte mitzuwirken sowie Nexi un-
verzüglich über Änderungen dieser Angaben zu 
unterrichten. 

9.6 Der Vertragspartner willigt ein, dass Nexi den 
Unternehmensnamen des Vertragspartners an 
Mastercard, Visa und/oder einer anderen Kar-
tenorganisation zur Überprüfung früherer Ver-
tragsverletzungen bei anderen Kartenabrech-
nern übermitteln darf. Diese Einwilligung gilt 
auch für den Fall einer Kündigung des Vertrages 
durch Nexi wegen einer Vertragsverletzung des 
Vertragspartners. 

 
10. Haftung/Schadensersatzansprüche 
 
 10. Haftung/Schadensersatzansprüche 
 
10.1 Die Haftung von Nexi auf Schadensersatz be-

steht bei  Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im 
Falle von leichter Fahrlässigkeit haftet Nexi nur 
bei Verletzung von wesentlichen Pflichten, die 
die Erreichung des Zwecks des Vertrages ge-
fährden bzw. deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages erst ermögli-
chen und auf die der Vertragspartner vertrauen 
darf (sog. Kardinalpflichten). Im Übrigen ist die 
Haftung von Nexi für leichte Fahrlässigkeit, vor-
behaltlich der Haftung für Schäden aus der Ver-
letzung von Leben, Körper oder Gesundheit und 
für Schäden, für die Nexi aufgrund einer Be-
schaffenheitsgarantie oder des Produkthaf-
tungsgesetzes einzustehen hat, ausgeschlossen. 

10.2 Soweit Pflichten, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und ver-
trauen darf leicht fahrlässig verletzt werden, 
haftet Nexi bis zu einem Betrag in Höhe der in 
den ausgehend vom Zeitpunkt des Schadenser-
eignisses vergangenen sechs (6) Monaten vom 
Vertragspartner an Nexi entrichteten Entgelte. 
Der Begriff der Entgelte meint je nach vereinbar-
tem Preismodell die Acquirer Service Fee im In-

terchange++-Preismodell (vgl. Teil A, Ziffer 2.2) 
bzw. das Disagio abzüglich Interchange-Fee und 
Card-Scheme-Fee im Disagio-Preismodell (vgl. 
Teil A, Ziffer 2.3). 

10.3 Abweichend zur Regelung der Ziffer 10.2 haftet 
Nexi in den ersten drei Monaten nach Vertrags-
beginn für die leicht fahrlässige Verletzung einer 
Kardinalpflicht bis zu einem Betrag in Höhe von 
20.000,00 Euro. 

10.4 Abweichend zur Regelung der Ziffer 10.2 haftet 
Nexi in den Monaten vier (4) bis sechs (6) nach 
Vertragsbeginn für die leicht fahrlässige Verlet-
zung einer Kardinalpflicht bis zu einem Betrag, 
der den Entgelten entspricht, die der Vertrags-
partner hochgerechnet auf Basis der in den ers-
ten drei (3) Monaten nach Vertragsbeginn für 
die ersten sechs (6) Monate nach Vertragsbe-
ginn an Nexi zu zahlen hätte. Der Begriff der 
Entgelte bestimmt sich gemäß Ziffer 10.2 Satz 2. 

10.5 In jedem Fall ist die Haftung von Nexi im Falle 
leichter Fahrlässigkeit auf den üblicher- und ty-
pischerweise in derartigen Fällen vorhersehba-
ren und von Nexi verursachten unmittelbaren 
Schaden begrenzt.  

10.6 Eine Haftung von Nexi für entgangenen Gewinn 
ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlos-
sen. 

10.7 Die Haftung von Nexi für einen wegen nicht er-
folgter oder fehlerhafter oder verspäteter Aus-
führung eines Zahlungsauftrages entstandenen 
Schaden ist gemäß § 675z S. 2 BGB auf 12.500,- 
Euro begrenzt. Dies gilt nicht für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit, den Zinsschaden und für 
Gefahren, die Nexi besonders übernommen hat. 

10.8 Der Vertragspartner haftet gegenüber Nexi für 
Schäden, die durch die schuldhafte Kompromittierung 
von Kartendaten, aufgrund schuldhafter Vertragsver-
letzungen, aufgrund fehlender Akzeptanz oder man-
gelnde Umsetzung einer nach diesem Vertrag erforder-
lichen starken Kundenauthentifizierung im Sinne von § 
1 Abs. 24 ZAG oder aufgrund Verletzungen der Vorga-
ben der Kartenorganisationen durch den Vertrags-
partner entstehen; dabei gilt als Schaden auch eine im 
Zusammenhang mit einer Vertragsverletzung verhäng-
te (Konventional-) Strafe von Mastercard, Visa oder ei-
ner anderen Kartenorganisation. 
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11. Laufzeit, Kündigung und Schadensersatz 
 
11.1 Die Vereinbarung kommt durch Gegenzeichnung 

von Nexi oder durch Zusendung einer Vertrags-
bestätigung zustande. 

11.2 Die Vereinbarung im Präsenzgeschäft hat eine 
Laufzeit von 60 Monaten sofern auf der Ser-
viceverinbarung nichts Abweichendes vereinbart 
ist. Die Vereinbarung im Fernabsatzgeschäft hat 
eine Laufzeit von zwölf Monaten sofern auf der 
Serviceverinbarung nichts Abweichendes ver-
einbart ist. Die jeweilige Vereinbarung kann 
erstmalig unter Einhaltung einer Frist von sechs 
Monaten zum Vertragsende gekündigt werden. 
Andernfalls verlängert sich die Laufzeit auf un-
bestimmte Zeit. Sie kann dann mit einer Frist 
von sechs Monaten zum Ende eines Kalender-
jahres gekündigt werden. Die jeweilige Verein-
barung kann innerhalb von sechs Wochen nach 
Vertragsabschluss von Nexi fristlos gekündigt 
werden, wenn Nexi negative Tatsachen über 
den Vertragspartner oder dessen Inhaber oder 
Geschäftsführer bekannt werden. Die Kündigung 
hat schriftlich zu erfolgen. 

11.3 Eine fristlose Kündigung der Vereinbarung aus 
wichtigem Grund bleibt unbenommen. Ein wich-
tiger Grund für eine fristlose Kündigung durch 
Nexi liegt insbesondere vor, wenn 
a) Nexi erhebliche nachteilige Umstände über 

den Vertragspartner oder dessen Inhaber 
bekannt werden, die Nexi ein Festhalten am 
Vertrag unzumutbar machen. Ein solcher 
Umstand liegt insbesondere vor, wenn der 
Vertragspartner im Vertrag unrichtige Anga-
ben gemacht hat, eine wesentliche Ver-
schlechterung seiner Vermögenslage eintritt 
oder einzutreten droht (beispielsweise auch 
durch eine [bevorstehende] Stellung eines 
Antrags auf Eröffnung eines Insolvenz- oder 
Vergleichsverfahrens, Lastschriftrückgabe 
wegen fehlender Deckung, negative Wirt-
schaftsauskunft), seine Vermögenslage nicht 
gesichert erscheint oder wenn er seinen In-
formationspflichten gemäß dieser Vereinba-
rung schuldhaft nicht nachkommt, 

b) der Vertragspartner in den ersten sechs Mo-
naten nach Vertragsabschluss keinen Kar-
tenumsatz zur Abrechnung eingereicht hat, 

c) der Vertragspartner über diesen Vertrag 
Umsätze, die ohne physische Vorlage einer 
Kreditkarte im Fernabsatz getätigt wurden, 
einreicht, ohne dass eine entsprechende 
Servicevereinbarung für das Fernabsatzge-
schäft geschlossen wurde, 

d) der Vertragspartner nach erfolglosem Ablauf 
einer angemessenen Frist mit Kündigungs-
androhung dem Zahlungsausgleich fälliger 
Forderungen der Nexi nicht nachgekommen 
ist, 

e) der Vertragspartner Kartenumsätze von Drit-
ten zur Abrechnung einreicht oder Karten-
umsätze einreicht, deren zugrunde liegende 
Waren oder Dienstleistungen nicht von dem 
vom Vertragspartner angegebenen Ge-
schäftsgegenstand, Preissegment oder der 
von ihm angegebenen Waren- oder Dienst-
leistungsgruppe gedeckt sind, 

f) Nexi dem Vertragspartner offenlegt, dass das 
vereinbarte Serviceentgelt im Disagio-Modell 
zur Deckung zumindest der Interchange-, 
Card-Scheme-Fee- und Processingkosten, die 
mit der Abrechnung der Kartenumsätze des 
Vertragspartners anfallen, nicht ausreicht 
und der Vertragspartner innerhalb von zwei 
Wochen nach Vorlage der Kostenkalkulation 
und der Stellung des Anpassungsverlangens 
durch Nexi einer Anpassung nicht zustimmt, 

g) die Höhe oder Anzahl der gegen den Ver-
tragspartner durch die Kartenemittenten 
veranlassten Rückbelastungen von durch den 
Vertragspartner zur Abrechnung eingereich-
ten Kartenumsätze in einer Kalenderwoche 
oder einem Kalendermonat null Komma 
neun Prozent (0,9%) der Gesamthöhe oder 
Gesamtanzahl der vom Vertragspartner im 
betreffenden Zeitraum eingereichten Kar-
tenumsätze übersteigt oder das Verhältnis 
des eingereichten monatlichen Umsatzes mit 
gestohlenen, abhandengekommenen oder 
gefälschten Karten zum eingereichten mo-
natlichen Umsatz mit nicht gestohlenen, ab-
handengekommenen oder gefälschten Kar-
ten null Komma neun Prozent (0,9%) 
überschreitet, 

h) der Gesamtbetrag der an den Vertrags-
partner rückbelasteten Kartenumsätze in ei-
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nem Monat den Betrag von 5.000,- EUR 
überschreitet, 

i) der Vertragspartner wiederholt Gutschrift-
buchungen veranlasst, denen keine Umsatz-
einreichungen oder keine Umsatzgeschäfte 
zugrunde lagen oder die Höhe und Anzahl 
der von dem Vertragspartner veranlassten 
Gutschriften in einer Kalenderwoche 
und/oder einem Kalendermonat mindestens 
30% des Gesamtbetrages der zur Abrech-
nung eingereichten Kartenumsätze betragen, 

j) die Höhe und Anzahl der von dem Vertrags-
partner angefragten und von Nexi abgelehn-
ten Autorisierungsanfragen in einer Kalen-
derwoche und/oder einem Kalendermonat 
10% der gesamten in diesem Zeitraum getä-
tigten Autorisierungsanfragen betragen, 

k) der Vertragspartner wiederholt oder in er-
kennbarer Absicht der Wiederholung die Au-
torisierung von Kartenumsätzen anfragt, für 
die nach Teil B Ziffer 1 bzw. Teil C Ziffer 1.1 
der Vereinbarung keine Akzeptanzberechti-
gung des Vertragspartners besteht, 

l) der Vertragspartner wiederholt die Bedin-
gungen des Forderungsausgleichs gemäß Teil 
A Ziffer 1 bzw. Teil B Ziffern 1 bis 4.1 bzw. 
Teil C Ziffern 1.1 bis 2.1 nicht eingehalten 
hat, 

m) der Vertragspartner seine Pflichten gemäß 
der Vereinbarung schwerwiegend und/oder 
wiederholt verletzt und dadurch Nexi ein 
weiteres Festhalten am Vertrag unzumutbar 
gemacht wird, 

n) der Vertragspartner der Aufforderung von 
Nexi, sich innerhalb einer von Nexi gesetzten 
angemessenen Frist gemäß den Vorgaben 
von PCI DSS gemäß Teil A Ziffer 5.2 registrie-
ren zu lassen, nicht nachkommt, 

o) der Vertragspartner trotz Aufforderung von 
Nexi seinen Informationspflichten gemäß 
Teil A Ziffer 9 nicht innerhalb der von Nexi 
gesetzten angemessenen Frist nachkommt, 

p) der Vertragspartner nicht (mehr) in Besitz 
der für die Erbringung seines Geschäftsbe-
triebes erforderlichen Lizenzen, Genehmi-
gungen und/oder sonstigen Erlaubnissen ist 
und/oder ihm diese aus jedweden Gründen 
entzogen und/oder untersagt wurden, 

q) eine (ganze oder teilweise) Übertragung der 
Geschäftsanteile des Vertragspartners oder 
seiner direkten oder indirekten Gesellschaf-
ter stattfindet oder sonstige wirtschaftlich 
vergleichbare Maßnahmen vorgenommen 
werden, die zu einem Kontrollwechsel bei 
dem Vertragspartner oder deren direkten 
oder indirekten Gesellschaftern führen, 

r) Mastercard, Visa oder eine andere Kartenor-
ganisation die Einstellung der Kartenakzep-
tanz durch den Vertragspartner aus wichti-
gem Grund von Nexi verlangt, 

s) der Vertragspartner seinen Geschäftssitz ins 
Ausland oder seine Bankverbindung zu einer 
Bank außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder der Schweiz verlegt, 

t) der Vertragspartner seinen Pflichten zur Ge-
währung von Sicherheiten aus Teil A Ziffern 
3.5 und 3.7 nicht oder er seinen Pflichten zur 
Bestellung, Aufrechterhaltung oder Fortfüh-
rung von bankmäßigen Sicherheiten nach 
Teil A Ziffer 3.10 oder aufgrund einer sonsti-
gen Vereinbarung nicht innerhalb der ihm 
von Nexi gesetzten angemessenen Frist 
nachkommt, 

u) der Vertragspartner bei Nutzung eines POS-
Terminals/POS-Karten-Kassensystems trotz 
Aufforderung von Nexi wiederholt nicht oder 
nicht innerhalb der von Nexi festgelegten 
Frist vom Karteninhaber unterzeichnete Leis-
tungsbelege vorlegt, 

v) der Vertragspartner der Aufforderung von 
Nexi zur Installation eines EMV-zertifizierten 
POS-Terminals/POS-Karten-Kassensystems 
nicht fristgemäß nachkommt, 

w) der Vertragspartner sein Produktsortiment 
derart ändert, dass auch unter angemesse-
ner Berücksichtigung der Belange des Ver-
tragspartners die Fortsetzung des Vertrags-
verhältnisses für Nexi unzumutbar ist, 

x) der Vertragspartner bei Vertragsabschluss 
falsche Angaben über seinen Geschäftsbe-
trieb oder die von ihm angebotenen Waren 
oder Dienstleistungen gemacht hat, insbe-
sondere wenn nicht darauf hingewiesen 
wurde, dass sie Erotikangebote, Glücks-
spielumsätze Dritter, Versand von Medika-
menten oder Tabakwaren oder sonstige nach 
dem Lieferland oder der Bundesrepublik 
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Deutschland gesetzes- oder sittenwidrige 
Waren oder Dienstleistungen einschließen, 
oder spätere Änderungen des Produktsorti-
ments oder des Geschäftsgegenstandes Nexi 
nicht vorher schriftlich mitgeteilt hat oder 
trotz nicht erteilter Freigabe Kartenumsätze 
aus diesem Produktsortiment oder Ge-
schäftsgegenstand weiterhin zur Abrechnung 
einreicht, 

y) der Vertragspartner der Aufforderung von 
Nexi, die jeweils aktuellen Authentifizie-
rungsverfahren der Kartenorganisationen 
(derzeit „Mastercard Identity Check“ 
und/oder „Visa Secure“) oder ein sonstiges 
dem Vertragspartner nach diesem Vertrag 
mitgeteiltes Verfahren zur starken Kun-
denauthentifizierung im Sinne von § 1 Abs. 
24 ZAG mittels einer zertifizierten Software 
einzusetzen, nicht fristgemäß nachkommt, 

z) der Vertragspartner nicht den Anforderun-
gen an die Sicherheit von Internetzahlungen 
gemäß Teil C Ziffer 4 genügt. 

Nexi ist in den vorab genannten Fällen (A Ziffern 
11.3 a) bis 11.3 z)) auch berechtigt, anstatt eine 
außerordentliche Kündigung auszusprechen, die 
vertraglichen Leistungen nach entsprechender 
Information an den Vertragspartner befristet 
auszusetzen, um dem Vertragspartner zu er-
möglichen, den Vertragsverstoß noch abzustel-
len. 

11.4 Bei Beendigung des Vertrages wird der Ver-
tragspartner sämtliche Hinweise auf die Karten-
akzeptanz entfernen, sofern der Vertragspartner 
nicht anderweitig hierzu berechtigt ist. 

11.5 Die Parteien stimmen darin überein, dass der 
Vertragspartner die in seinem Geschäftsbetrieb 
getätigten Kartenumsätze während der verein-
barten Vertragslaufzeit ausschließlich bei Nexi 
zur Abrechnung einreichen muss. Sofern der 
Vertragspartner diese Kartenumsätze nicht oder 
nicht ausschließlich bei Nexi zur Abrechnung 
einreicht, ist Nexi berechtigt, den Vertrag au-
ßerordentlich zu kündigen und/oder dem Ver-
tragspartner aufgrund dessen einen pauschalen 
Schadensersatz in Rechnung zu stellen. Dieser 
pauschale Schadensersatzanspruch berechnet 
sich als Produkt aus dem monatlich in Rechnung 
gestellten Serviceentgelt der letzten zwölf Mo-
nate (bzw. sechs Monate, sofern die Vertrags-

laufzeit noch keine 12 Monate erreicht hat) ab-
zgl. der tatsächlich von Nexi ersparten Aufwen-
dungen x Restlaufzeit (= Anzahl an Tagen zwi-
schen der letzten Einreichung bei Nexi und dem 
tatsächlich vereinbarten Laufzeitende). Ein sol-
cher Anspruch auf pauschalen Schadensersatz 
besteht nicht, wenn der Vertragspartner darle-
gen und beweisen kann, dass ein Anspruch in 
dieser Höhe nicht entstanden ist. Unabhängig 
von der Geltendmachung des pauschalen Scha-
densersatzanspruches ist Nexi berechtigt, ggf. 
unter Anrechnung der Schadensersatzpauschale, 
den tatsächlich entstandenen oder weiterge-
henden Schaden geltend zu machen. 

 
12. Einhaltung gesetzlicher/behördlicher Bestim-

mungen 
 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, sämtliche 
für ihn anwendbaren und geltenden Gesetze 
und (behördlichen) Regelungen einzuhalten. Der 
Vertragspartner sichert Nexi zu, alle für die Er-
bringung seiner Geschäftstätigkeit erforderli-
chen Lizenzen, Erlaubnisse und/oder sonstigen 
Genehmigungen rechtmäßig zu besitzen und 
den rechtmäßigen Besitz während der gesamten 
Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten. Der Ver-
tragspartner wird Nexi unverzüglich schriftlich 
unter Ausschluss der telekommunikativen 
Übermittlung (Telefax, E-Mail) davon in Kenntnis 
setzen, sofern eine solche Lizenz, Erlaubnis oder 
Genehmigung dem Vertragspartner aus jedwe-
den Gründen entzogen, untersagt und/oder 
nicht mehr erteilt wird. 

 
13. Abbedingung von gesetzlichen Bestimmungen 
 

Die folgenden gesetzlichen Regelungen sind ab-
bedungen: § 675d Abs. 1 bis 5, § 675f Absatz 5 
Satz 2, 675g, die §§ 675h, 675j Absatz 2, die 
§§ 675p sowie 675v bis 676 und 676b Absatz 2 
und 4 BGB. Ansprüche und Einwendungen des 
Vertragspartners gegen Nexi nach den §§ 675u 
bis 676c BGB, soweit diese ohnehin nicht abbe-
dungen sind, sind ausgeschlossen, wenn der 
Vertragspartner nicht spätestens innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Tag der Belastung mit 
einem nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlungsvorgang Nexi hiervon unter-
richtet hat. 
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14. Sonstiges 
 
14.1 Verweise auf andere Bestimmungen beziehen 

sich auf diese Vertragsbedingungen, es sei denn, 
die anderen Bestimmungen werden gesondert 
anders bezeichnet.  

14.2 Alle Änderungen oder Ergänzungen dieser Be-
dingungen oder des diesen Bedingungen zu-
grunde liegenden Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für 
eine Vereinbarung über die Aufhebung dieses 
Schriftformerfordernisses. 

14.3 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinba-
rung unwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
dadurch nicht berührt. Die Parteien sind gehal-
ten, die unwirksame Bestimmung durch eine 
solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, mit 
der das wirtschaftlich gewollte Ergebnis am bes-
ten erreicht wird. 

14.4 Nexi kann die Vertragsbedingungen ändern oder 
ergänzen, sofern dies dem Vertragspartner in 
Textform mitgeteilt wird. Änderungen oder Er-
gänzungen gelten als vom Vertragspartner aner-
kannt, wenn er nicht innerhalb von sechs Wo-
chen ab Zugang der Mitteilung schriftlich unter 
Ausschluss der telekommunikativen Übermitt-
lung (Telefax, E-Mail) der Änderung wider-
spricht. Auf diese Folge wird Nexi den Vertrags-
partner bei einer solchen Mitteilung 
ausdrücklich hinweisen. Die Absendung des Wi-
derspruchs innerhalb der Sechswochenfrist gilt 
als fristwahrend. Macht der Vertragspartner von 
seinem Widerspruchsrecht Gebrauch, entfalten 
die Änderungen im Rechtsverhältnis zwischen 
dem Vertragspartner und Nexi keine Wirksam-
keit und Nexi ist berechtigt, diese Serviceverein-
barung mit einer Frist von zwei Monaten außer-
ordentlich schriftlich zu kündigen. Dieses 
Kündigungsrecht erlischt innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang des Widerspruchs des 
Vertragspartners. 

14.5 Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, seine 
Forderungen gegen Nexi ohne vorherige schrift-
liche Zustimmung von Nexi an Dritte abzutreten. 

14.6 Für das Verfahren zur Streitbeilegung gemäß 
§ 62 ZAG vereinbaren die Parteien, dass die Nexi 
dem Vertragspartner Beschwerden per E-Mail 
beantwortet oder die Beantwortung zum Down-

load auf der Plattform Nexi Merchant Portal 
(s. Teil G) bereitstellt. 

14.7 Der Vertragspartner kann auch die Schlichtungs-
stelle bei der Deutschen Bundesbank anrufen. 
Die Einzelheiten des Schlichtungsverfahrens re-
gelt die Finanzschlichtungsstellenverordnung, 
die Nexi auf Anfrage zur Verfügung stellt. Weite-
re Einzelheiten zum Schlichtungsverfahren sind 
auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank 
(www.bundesbank.de) abrufbar. Die Durchfüh-
rung eines Schlichtungsverfahrens ist in Text-
form und in deutscher Sprache bei der Bundes-
bank zu beantragen. Der Antrag muss die in § 7 
Abs. 1 Finanzschlichtungsstellenverordnung vor-
gegebenen Mindestangaben enthalten. Der An-
trag kann an Deutsche Bundesbank - Schlich-
tungsstelle - Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt 
am Main gerichtet werden. Eine Stellung des An-
trags kann auch per Fax an +49 (0)69 709090-
9901 sowie per E-Mail an schlich-
tung@bundesbank.de erfolgen. Das Recht, ein 
Gericht anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 

14.8 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG) und des internationalen Pri-
vatrechts. Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechts-
streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist 
Frankfurt am Main. 

14.9 Nexi beachtet bei der Verarbeitung der Zah-
lungstransaktionen die Vorgaben nationaler und 
internationaler Organisationen, insbesondere 
EU Sanktionen, Vorgaben des Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) und UN Sanktionen. Die 
Parteien vereinbaren daher, dass der Vertrags-
partner die durch Nexi bereitgestellten Ac-
quiringdienstleistungen insbesondere nicht für 
Transaktionen in Verbindung mit folgenden 
Ländern verwenden wird: Krim / Sewastopol, 
Kuba, Iran, Nordkorea, Russland, Sudan, Südsu-
dan und Syrien. Die Parteien stimmen darin 
überein, dass Nexi, bei Änderungen der interna-
tionalen Embargo- und Sanktionslisten, das 
Recht hat diese Liste zu erweitern oder zu än-
dern. Diese Änderungen werden dem Vertrags-
partner vor deren Wirksamkeit entweder schrift-
lich, über das Nexi Merchant Portal oder über 
die Internetseite der Nexi (www.nexi.de) mitge-
teilt. 

http://www.bundesbank.de/
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14.10 Der Vertragspartner gewährt Nexi und der Nexi-
Gruppe i.S.d. §§ 15ff. AktG das Recht, den Un-
ternehmensnamen und das Logo des Vertrags-
partners in Form einer sachlichen Bezugnahme 
als Referenz für Marketing- und Werbezwecke 
auf der Website der Nexi und im Rahmen an-
derweitiger öffentlicher und privater Kommuni-
kation mit bestehenden oder potenziellen Ver-
tragspartnern der Nexi zu verwenden. Der 
Vertragspartner ist berechtigt, diese Einwilligung 
der gegenüber Nexi jederzeit schriftlich zu wi-
derrufen. Nexi ist dann verpflichtet, dem Wider-
ruf durch entsprechende Löschungen oder Un-
kenntlichmachungen Folge zu leisten. 
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B Besondere Bedingungen für die Akzeptanz und 

Abrechnung von Kredit- und Debitkarten bei 

physischer Vorlage der Karte 

1. Bedingungen der Kartenakzeptanz 
 

Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, die Kar-
te zum bargeldlosen Zahlungsausgleich zu ak-
zeptieren und den Kartenumsatz bei Nexi zur 
Abrechnung einzureichen, wenn 
a) der Kunde die Karte nicht physisch vorlegt, 

sondern die Kartendaten schriftlich (z.B. per 
Telefax oder Postkarte), telefonisch, mittels 
E-Mail oder über das Internet an den 
Vertragspartner übermitteln will oder 
übermittelt hat, es sei denn, er hat hierüber 
mit Nexi einen separaten schriftlichen 
Vertrag abgeschlossen, 

b) die Forderung des Vertragspartners gegen 
den Karteninhaber nicht in seinem Ge-
schäftsbetrieb, sondern im Geschäftsbetrieb 
Dritter begründet wurde oder nicht auf einer 
Leistung beruht, die für eigene Rechnung ge-
genüber dem Karteninhaber erbracht wurde, 

c) der abzurechnende Umsatz nicht im Rahmen 
des von dem Vertragspartner in diesem Ver-
trag, in seiner Selbstauskunft oder in sonsti-
gen Erklärungen von ihm angegebenen Ge-
schäftsgegenstandes und Waren-, Produkt- 
oder Dienstleistungssegments liegt, 

d) die abzurechnende Forderung auf nach dem 
für das Rechtsgeschäft mit dem Karteninha-
ber geltenden Recht gesetzes- oder sitten-
widrigen Rechtsgeschäften beruht, 

e) wenn die in diesem Vertrag vereinbarten 
Vorgaben für die Autorisierung und die Ein-
reichungsgrundsätze vom Vertragspartner 
nicht eingehalten wurden, 

f) aufgrund der Begleitumstände der Karten-
vorlage der Vertragspartner Zweifel an der 
Berechtigung des Kunden zur Nutzung der 
Karte haben musste. Derartige Zweifel müs-
sen insbesondere bestehen: 
aa. wenn der Gesamtbetrag des Kartenum-
satzes auf Wunsch des Karteninhabers auf-
geteilt oder auf mehrere Kreditkarten aufge-
teilt werden soll, 

bb. wenn der Karteninhaber bereits bei Vor-
lage der Karte mögliche Probleme bei der 
Akzeptanz der Karte ankündigt. 
 

Nexi ist berechtigt, die unter Teil B Ziffer 1 a) – f) 
genannten Bedingungen durch schriftliche Mit-
teilung an den Vertragspartner unter Einhaltung 
einer Frist von vier Wochen zu ändern oder zu 
ergänzen, wenn Nexi diese Änderungen wegen 
möglicher Missbrauchspraktiken, geänderter ge-
setzlicher Bestimmungen oder entsprechender 
Vorgaben von Mastercard Europe/Inc. (nachfol-
gend gemeinschaftlich „Master-Card“ genannt), 
Visa Europe/Inc. (nachfolgend gemeinschaftlich 
„Visa“ genannt) oder einer anderen Kartenorga-
nisation umsetzen muss. 

 
2. Autorisierung am POS 
 
2.1 Der Vertragspartner wird mittels eines kontakt-

losfähigen und EMV-zertifizierten POS-Terminals 
oder eines kontaktlosfähigen und EMV-
zertifizierten Karten-Kassensystems (nachfol-
gend gemeinschaftlich auch nur „Terminal“ ge-
nannt) die Autorisierungsanfragen zu Kartenum-
sätzen elektronisch an Nexi übermitteln. Das 
Terminal muss den sicherheitstechnischen An-
forderungen der Kartenorganisationen entspre-
chen, über eine Zulassung der Kartenorganisati-
onen verfügen und insbesondere auch PCI-
zertifiziert sowie in der Lage sein, kontaktlose 
Transaktionen gemäß den Sonderbedingungen 
Kontaktloses Bezahlen zu verarbeiten. Der Ver-
tragspartner hat hierzu seinen Netzbetreiber 
entsprechend zu beauftragen. Der Vertrags-
partner wird im Rahmen der Autorisierung einen 
eventuell auf der Karte vorhandenen Chip ausle-
sen, indem er die Karte mit Chip in die Chip-
Leseeinrichtung des Terminals einführt. Der Ver-
tragspartner ist verpflichtet, für jeden Karten-
umsatz unabhängig von der Höhe des Umsatz-
betrages über das Terminal von Nexi eine 
Autorisierung elektronisch zeitgleich und online 
anzufordern (Null-Euro-Limit), sofern mit Nexi 
keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen 
wurde. Nur im Fall eines technischen Defektes 
des Chips auf der Karte oder einer Karte ohne 
Chip ist der Magnetstreifen auf der Karte durch 
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das Terminal auszulesen und alle Daten aus dem 
Magnetstreifen sind an Nexi zu übermitteln.  

2.2 Die manuelle Eingabe der Kartendaten in das 
Terminal zur Einholung der Autorisierung ist nur 
im Fall einer Betriebsstörung zulässig. In einem 
solchen Falle ist der Vertragspartner entgegen 
der Regelung in vorstehendem Teil A Ziffer 1.2 
zur Akzeptanz der Karte nicht verpflichtet, da er 
das Risiko der Rückbelastung des Transaktion-
sumsatzes durch den Kartenherausgeber trägt. 

2.3 Der Vertragspartner wird, sobald an einem Kas-
senplatz ein Terminal aufgestellt wird, dies und 
die Terminal-ID-Nummer Nexi bekannt geben, 
damit das Terminal von Nexi initialisiert und zur 
Kartenabwicklung zugelassen werden kann. 

2.4 Die Autorisierungseinholung für Kartenumsätze 
mit Maestro-, Visa Electron-, V PAY- und Union-
Pay-Karten muss durch den Vertragspartner 
ausschließlich elektronisch online mittels eines 
Terminals erfolgen. Bei diesen Karten ist die Ein-
gabe einer persönlichen Geheimzahl (PIN) durch 
den Karteninhaber erforderlich, die von dem 
Terminal akzeptiert wird. Bei der Autorisierung 
von UnionPay-Kartenumsätzen ist darüber hin-
aus nach Eingabe der PIN und Freigabe durch 
das Terminal der Leistungsbeleg von dem Kar-
teninhaber zu unterzeichnen. 

 
3. Einreichungsgrundsätze 
 
3.1 Der Vertragspartner wird bei Vorlage einer Karte 

die Daten entweder aus einem Chip auf der Kar-
te oder bei einer Karte ohne Chip aus dem Mag-
netstreifen mittels eines Terminals auslesen. Die 
Daten der Kartentransaktion, insbesondere Kar-
tennummer, Verfalldatum, Gesamtrechnungs-
betrag und Vertragspartnernummer, wird der 
Vertragspartner vollständig und elektronisch in-
nerhalb von zwei Tagen nach Umsatzdatum an 
Nexi unter Verwendung eines von Nexi initiali-
sierten und zugelassenen Terminals in der Origi-
naltransaktionswährung übermitteln. Der Ver-
tragspartner ist dafür verantwortlich, dass die 
Kartendaten vollständig und fristgemäß in ei-
nem verarbeitungsfähigen Datensatz Nexi zuge-
hen. Der Vertragspartner wird elektronisch nur 
Kartenumsatzdaten einreichen, für die er eine 
Autorisierungsnummer von Nexi erhalten hat, es 
sei denn, Nexi hat einem anderen Einreichungs-

verfahren (z.B. Batch-Verfahren) schriftlich zu-
gestimmt. 

3.2 Der Vertragspartner muss die Kartenumsatzda-
ten von Maestro-, Visa Electron-, V PAY- und 
UnionPay-Karten ausschließlich elektronisch in-
nerhalb von zwei Tagen nach Umsatzdatum bei 
Nexi einreichen.  

3.3 Der Vertragspartner ist verpflichtet, alle elekt-
ronisch erstellten Leistungsbelege sowie sämtli-
che Unterlagen über die diesen Kartenumsätzen 
zugrunde liegenden Geschäften, insbesondere 
auch den elektronisch erstellten Leistungsbeleg 
in Kopie und den Kassenbon oder die Rechnung 
sowie eine sogenannte „No Refund Policy“ 
(= Beleg darüber, dass der Kunde vor Transakti-
on über die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen/Stornobedingungen des Vertragspartners 
informiert worden ist) für einen Zeitraum von 18 
Monaten, gerechnet vom Ausstellungsdatum 
des jeweiligen Belegs/Dokuments, aufzubewah-
ren und Nexi auf Verlangen unverzüglich eine 
Kopie des Belegs und der sonstigen Unterlagen 
zur Überprüfung von Anfragen der kartenausge-
benden Institute innerhalb der von Nexi gesetz-
ten Frist zur Verfügung zu stellen. Die gesetzli-
chen Aufbewahrungspflichten des 
Vertragspartners bleiben hiervon unberührt. 
Sollte der Vertragspartner nicht innerhalb der 
ihm von Nexi genannten Frist einen angeforder-
ten Leistungsbeleg oder sonstige Unterlagen 
über einen abgerechneten Kartenumsatz in Ko-
pie Nexi zugehen lassen und der Kartenumsatz 
aus diesem Grund von dem kartenausgebenden 
Institut Nexi rückbelastet werden, ist Nexi wie-
derum zur Rückbelastung dieses Kartenumsat-
zes an den Vertragspartner berechtigt. 

 
4. Bedingungen des abstrakten Schuldverspre-

chens 
 
4.1 Nexi verpflichtet sich gegenüber dem Vertrags-

partner nach Maßgabe dieser Vereinbarung alle 
von dem Vertragspartner eingereichten Karten-
umsätze, die der Vertragspartner gemäß dem 
Vertragsgegenstand sowie vorstehender Ziffer 1 
akzeptieren durfte und die er gemäß dem Ver-
tragsgegenstand sowie Teil A Ziffer 1 und Teil B 
Ziffern 1, 2 und 3 sowie dem für den Vertrags-
partner anwendbaren Branchenzusatz gemäß 
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Teil D von Nexi hat autorisieren lassen und bei 
Nexi eingereicht und die die jeweils zuständige 
Kartenorganisation an Nexi gezahlt hat, an den 
Vertragspartner zu erstatten. Dieses abstrakte 
Schuldversprechen wird unter folgenden auf-
schiebenden Bedingungen erteilt: 
a) Die vorgelegte Karte ist zum Zeitpunkt der 

Vorlage gültig, d.h., das Datum der Belegun-
terzeichnung liegt innerhalb des auf der Kar-
te aufgedruckten Gültigkeitszeitraums der 
Karte (von ... bis ...) und die Karte ist vom 
Karteninhaber unterschrieben. 

b) Der Vertragspartner hat vor Einreichung des 
Kartenumsatzes unabhängig von dessen Hö-
he (Null-Limit) mittels eines Terminals von 
Nexi eine Autorisierungsnummer für den 
Kartenumsatz angefordert, erhalten und auf 
dem Belastungsbeleg erfasst. 

c) Der Vertragspartner hat zweifach einen Be-
lastungsbeleg mittels eines von Nexi initiali-
sierten und zugelassenen Terminals erstellt, 
indem der Chip auf der Karte oder Magnet-
streifen der Karte ausgelesen wurde. Die 
manuelle Eingabe der Kartendaten in das 
Terminal ohne Auslesen des Chips auf der 
Karte oder des Magnetstreifens der Karte ist 
nicht zulässig, sofern Nexi dies nicht schrift-
lich vorab genehmigt hatte oder der Ver-
tragspartner gemäß dieser Vereinbarung 
hierzu berechtigt war. Bei Akzeptanz von 
Maestro-, Visa Electron-, V PAY- und Union-
Pay-Karten hat der Karteninhaber die Ge-
heimnummer (PIN) seiner Karte am Terminal 
einzugeben. Die PIN darf nur durch den Kar-
teninhaber persönlich eingegeben werden. 
Die Bezahlung mit einer Maestro-, Visa Elect-
ron-, V PAY- und/oder UnionPay-Karte auf 
eine andere Weise als durch Eingabe der PIN 
(z.B. durch Unterzeichnung eines Leistungs-
belegs) ist nicht zulässig. Auf dem Leistungs-
beleg müssen die Kartendaten vollständig 
und lesbar übertragen und der Gesamtrech-
nungsbetrag sowie das Belegdatum, Firma, 
Anschrift und Vertragspartnernummer sowie 
das Transaktionswährungskennzeichen ver-
merkt werden. Streichungen und Änderun-
gen der Daten auf dem Leistungsbeleg nach 
Unterzeichnung durch den Karteninhaber 
sind unzulässig und verpflichten Nexi nicht 

zur Erstattung des eingereichten Betrages. 
Auf der an den Karteninhaber auszuhändi-
genden Kopie des Leistungsbelegs sind die 
ersten zwölf Ziffern der Kartennummer 
durch die Schriftzeichen *, # oder x unkennt-
lich zu machen, so dass lediglich die letzten 
vier Ziffern der Kartennummer sichtbar sind. 

d) Die in dem Leistungsbeleg aufgeführte Kar-
tennummer und das Ablaufdatum der Gül-
tigkeitsdauer der Karte stimmen mit der auf 
der Vorderseite der Karte ausgewiesenen 
Kartennummer und dem Ablaufdatum sowie 
mit der im Unterschriftsfeld auf der Rücksei-
te der Karte gedruckten Kartennummer 
überein. 

e) Der Karteninhaber hat den Gesamtrech-
nungsbetrag durch den nach Maßgabe von 
Teil B Ziffer 2.1 erforderlichen Prozess der 
Authentifizierung ordnungsgemäß freigege-
ben (z.B. durch eigenhändige Eingabe einer 
PIN). Sofern nach Maßgabe von Teil B Ziffer 
2.1 dieses Vertrags die eigenhändige Unter-
schrift des Leistungsbelegs zur Freigabe des 
Gesamtrechnungsbetrags ausreichend ist, 
muss die Unterschrift auf dem Leistungsbe-
leg mit der Unterschrift auf der vorgelegten 
Karte übereinstimmen. 

f) Der Vertragspartner hat dem Karteninhaber 
eine Kopie des Leistungsbelegs für die vom 
Vertragspartner freigegebene Zahlung aus-
gehändigt. 

g) Die Karte ist nicht durch Sperrlisten oder an-
dere Benachrichtigungen an den Vertrags-
partner für ungültig erklärt worden. 

h) Die Karte ist nicht erkennbar verändert wor-
den. 

i) Der Kartenvorleger stimmt mit einem even-
tuellen Foto auf der Karte überein. 

j) Der Vertragspartner hat jeden Kartenumsatz 
nur einmal bei Nexi zur Abrechnung einge-
reicht und auf Anforderung Nexi einen 
Nachweis zur Verfügung gestellt, dass jeder 
eingereichten Forderung jeweils ein Umsatz-
geschäft mit dem Kunden zugrunde lag. 

k) Der Vertragspartner hat nur Forderungen 
eingereicht, deren Betragshöhe und Wäh-
rung dem Karteninhaber für die angebotene 
Ware und Dienstleistung in Rechnung ge-
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stellten Betrag und der Währung entspre-
chen. 

l) Im Fall der späteren Lieferung einer Ware 
oder Erbringung einer Dienstleistung nach 
Vorlage der Karte hat der Vertragspartner im 
Fall einer Reklamation des Karteninhabers 
innerhalb der ihm von Nexi gesetzten Frist 
schriftlich durch Vorlage entsprechender Un-
terlagen gegenüber Nexi nachzuweisen, dass 
er die Ware oder Dienstleistung mangelfrei, 
entsprechend der Beschreibung des Ver-
tragspartners in der Produktbeschreibung 
hinsichtlich Qualität, Farbe, Größe und An-
zahl der Ware oder Dienstleistung und unter 
Einhaltung einer eventuell mit dem Karten-
inhaber vereinbarten Frist an die vom Kar-
teninhaber angegebene Lieferanschrift gelie-
fert oder erbracht hat oder die Ware vom 
Karteninhaber nicht zurückerhalten hat oder 
die Ware vom Karteninhaber zurückerhalten 
hat und durch eine Ersatzware oder nach 
Mängelbeseitigung erneut an den Kartenin-
haber geliefert oder erbracht hat. 

m) Der Vertragspartner ist sämtlichen Verpflich-
tungen zur Gewährung von Sicherheiten ge-
mäß Teil A Ziffern 3.5, 3.7 und 3.10 nachge-
kommen.  

n) Der Vertragspartner hat die ihm gemäß Teil 
B Ziffer 2.1 mitgeteilten Sicherheitshinweise 
eingehalten. 

4.2 Nexi ist berechtigt, die unter Teil B Ziffer 4.1 a) – 
n) genannten Bedingungen durch schriftliche 
Mitteilung an den Vertragspartner unter Einhal-
tung einer Frist von vier Wochen zu ändern oder 
zu ergänzen, wenn Nexi diese Änderungen we-
gen möglicher Missbrauchspraktiken für not-
wendig erachtet oder diese Änderungen auf-
grund von Vorgaben von Mastercard, Visa oder 
einer anderen Kartenorganisation notwendig 
werden. 

4.3 Der Vertragspartner ist verpflichtet, im Fall einer 
Reklamation eines Kartenumsatzes durch den 
berechtigten Karteninhaber oder durch das kar-
tenausgebende Institut, die Erfüllung aller in Teil 
A Ziffer 1 bzw. Teil B Ziffern 1 bis 4.1, soweit die 
Erfüllung in seiner Betriebssphäre liegt, gegen-
über Nexi schriftlich nachzuweisen. 

 
5. Rückforderung der Zahlung 

 
5.1 Nexi ist berechtigt, im Fall der Nichterfüllung ei-

ner oder mehrerer Bestimmungen gemäß Teil A 
Ziffer 1 bzw. Teil B Ziffern 1 bis 4.1 oder des für 
den Vertragspartner anwendbaren Branchenzu-
satzes gemäß Teil D im Hinblick auf einen Kar-
tenumsatz den Vorbehalt der Rückforderung der 
Zahlung des abgerechneten Kartenumsatzes in-
nerhalb einer Frist von 18 Monaten ab Datum 
des Kartenumsatzes geltend zu machen, wenn 
der Kartenumsatz zuvor von dem kartenausge-
benden Institut Nexi rückbelastet wurde. 

5.2 In den vorgenannten Fällen wird Nexi den be-
reits gezahlten Kartenumsatz unter Einbehalt 
des dem Vertragspartner in Rechnung gestellten 
Serviceentgelts auf diesen Kartenumsatz dem 
Vertragspartner in Rechnung stellen und mit an-
deren fälligen Forderungen des Vertragspartners 
verrechnen. Besteht keine Verrechnungsmög-
lichkeit, ist der Vertragspartner nach Rech-
nungsstellung durch Nexi zur sofortigen Zahlung 
verpflichtet. 

5.3 Die Regelungen des Teils B Ziffern 5.1 und 5.2 
gelten für 18 Monate ab Beendigungszeitpunkt 
dieses Vertrages fort. 
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C Besondere Bedingungen für die Akzeptanz und 
Abrechnung von Kredit- und Debitkartendaten, 
die schriftlich, fernmündlich oder über das In-
ternet übermittelt werden 

1. Bedingungen der Kartenakzeptanz 
 
1.1 Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, die Kar-

tendaten zum bargeldlosen Zahlungsausgleich 
zu akzeptieren und einen Kartenumsatz bei Nexi 
zur Abrechnung einzureichen, wenn 
a) die Wohn-, Versand- oder Rechnungsan-

schrift des Kunden außerhalb folgender Län-
der liegt: Deutschland, Belgien, Frankreich, 
Luxemburg, Österreich, Schweiz, Italien, Por-
tugal, Niederlande, Spanien, Dänemark, 
Schweden, Norwegen, Finnland; im Fall der 
Einreichung von Kartenumsätzen mit Bestell-
, Liefer- oder Rechnungsanschriften außer-
halb dieser Länder ist Nexi zur Rückbelastung 
der Zahlungen dieser Kartenumsätze berech-
tigt, sofern der berechtigte Karteninhaber 
über sein kartenausgebendes Institut die Be-
rechtigung zur Belastung seines Kartenkon-
tos bestreitet, 

b) der Vertragspartner, vorbehaltlich einer aus-
drücklichen und gesonderten Vereinbarung 
von nach Kapitel III VO (EU) 2018/389 zuge-
lassenen Ausnahmen unter Anerkennung 
durch den Vertragspartner, dass die Nutzung 
einer solchen Ausnahme auf eigenes Risiko 
für den Fall des Kartenmissbrauchs ge-
schieht, bei Übermittlung der Kartendaten 
über das Internet nicht die jeweils aktuellen 
Authentifizierungsverfahren der Kartenorga-
nisationen (derzeit „Visa Secure“ und „Mas-
tercard Identity Check“) oder ein sonstiges 
dem Vertragspartner nach diesem Vertrag 
mitgeteiltes Verfahren zur starken Kun-
denauthentifizierung im Sinne von § 1 Abs. 
24 ZAG einsetzt und/oder bei telefonischer 
Übermittlung der Kartendaten die dreistelli-
ge Kartenprüfnummer der Karte nicht an 
Nexi elektronisch übermittelt wird, 

c) der abzurechnende Umsatz des Karteninha-
bers nicht unmittelbar gegenüber dem Ver-
tragspartner, sondern im Geschäftsbetrieb 
Dritter begründet wurde, 

d) das dem abzurechnenden Umsatz zugrunde 
liegende Rechtsgeschäft nicht dem in der Ak-
zeptanzvereinbarung oder seiner Selbstaus-
kunft angegebenen Geschäftsgegenstand 
oder der Geschäftsbranche des Vertrags-
partners entspricht,  

e) die abzurechnende Forderung auf nach dem 
für das Rechtsgeschäft mit dem Karteninha-
ber geltende Recht gesetzes- oder sittenwid-
rigen Inhalten, gewaltdarstellenden oder die 
Menschenwürde verachtenden Inhalten be-
ruht, 

f) die dem abzurechnenden Umsatz zugrunde 
liegenden Waren oder Dienstleistungen des 
Vertragspartners unter Domain-Adressen 
(URL), über Werbemittel oder Vertriebskanä-
le angeboten werden, die vom Vertrags-
partner im Vertrag nicht angegeben wurden 
oder nicht zu einem späteren Zeitpunkt nach 
Mitteilung des Vertragspartners durch Nexi 
schriftlich freigegeben wurden. 

g) aufgrund der Begleitumstände der Karten-
vorlage der Vertragspartner Zweifel an der 
Berechtigung des Kunden zur Nutzung der 
Karte haben musste. Derartige Zweifel müs-
sen insbesondere bestehen: 
aa. wenn der Gesamtbetrag des Kartenum-

satzes auf Wunsch des Karteninhabers 
aufgeteilt oder auf mehrere Kreditkarten 
aufgeteilt werden soll, 

bb. wenn der Karteninhaber bereits bei Vor-
lage der Karte mögliche Probleme bei der 
Akzeptanz der Karte ankündigt. 

1.2 Nexi ist berechtigt, die unter Teil C Ziffern 1.1 a) 
– g) genannten Bedingungen durch schriftliche 
Mitteilung an den Vertragspartner unter Einhal-
tung einer Frist von vier Wochen zu ändern oder 
zu ergänzen, wenn Nexi diese Änderungen we-
gen möglicher Missbrauchspraktiken als not-
wendig erachtet oder aufgrund von Änderungen 
gesetzlicher Bestimmungen oder aufgrund von 
Vorgaben von Mastercard, Visa oder einer ande-
ren Kartenorganisation umsetzen muss. 

2. Bedingungen des abstrakten Schuldverspre-
chens 

 
2.1 Nexi verpflichtet sich gegenüber dem Vertrags-

partner nach Maßgabe dieser Bedingungen alle 
von dem Vertragspartner eingereichten Karten-
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umsätze, die der Vertragspartner gemäß Ver-
tragsgegenstand sowie Teil A Ziffer 1.2 und Teil 
C Ziffer 1.1 akzeptieren und bei Nexi einreichen 
durfte, unter dem Vorbehalt der Erfüllung der 
nachfolgenden Bedingungen (Teil C Ziff. 2.1. a) – 
q)) und der Zahlung durch die jeweils zuständige 
Kartenorganisation zu erstatten. Dieses abstrak-
te Schuldversprechen wird unter folgenden auf-
schiebenden Bedingungen erteilt: Der Vertrags-
partner ist verpflichtet, 
a) zur Akzeptanz der Kartendaten für schriftli-

che Bestellungen vom Kunden dessen Vor-
namen, Nachnamen, Wohn-, Rechnungs-, 
Lieferanschrift sowie Telefonnummer, die 
Kartennummer und das Gültigkeitsdatum 
der Karte und eine Unterschrift des Karten-
inhabers mit einer Weisung zur Belastung 
seines Kartenkontos in einem Bestellschein 
zu verlangen;  

b) zur Akzeptanz der Kartendaten für fern-
mündliche Bestellungen den Tag und die 
Uhrzeit des Anrufs, den Vornamen, Nachna-
men sowie die Wohn-, Rechnungs- und Lie-
feranschrift des Karteninhabers sowie die 
Kartennummer, das Gültigkeitsdatum der 
Karte und die auf der Rückseite der Karte im 
Unterschriftsfeld stehenden letzten drei Zif-
fern („Kartenprüfnummer“) im Telefonge-
spräch zu erfassen und für die Autorisierung 
zu speichern; 

c) bei Bestellung über das Internet Vorname, 
Nachname, Wohn-, Rechnungs- und Liefer-
anschrift des Kunden, die Kartennummer, 
das Gültigkeitsdatum der Karte und die auf 
der Rückseite der Karte im Unterschriftsfeld 
stehenden letzten drei Ziffern („Kartenprüf-
nummer“) sowie eine elektronische Weisung 
des Kunden zur Belastung seines Kartenkon-
tos an Nexi durch eigene PCI-zertifizierte 
EDV-Systeme oder mittels eines PCI-
zertifizierten Dienstleisters (Payment Service 
Provider) elektronisch zu übermitteln; 

d) vor Einreichung des Kartenumsatzes unab-
hängig von dessen Höhe (Null-Limit) von 
Nexi eine Autorisierungsnummer für den 
Kartenumsatz anzufordern und zu speichern. 
Zwischen dem Datum der Erteilung der Auto-
risierungsnummer und dem Tag des Ver-
sands der Ware oder der Erbringung der 

Leistung dürfen bei Mastercard (Kredit- und 
Debitkarten) längstens drei Kalendartage, bei 
allen anderen Karten sieben Kalendertage 
liegen. Andernfalls ist eine neue Autorisie-
rungsnummer einzuholen. Der Vertrags-
partner muss den zur Autorisierung ange-
fragten Betrag in gleicher Höhe zur 
Abrechnung bei Nexi einreichen. Der Ver-
tragspartner muss den Karteninhaber per E-
Mail oder in sonstiger Weise schriftlich in-
formieren, wenn die Ware oder Leistung in 
mehr als einer Lieferung geliefert oder ge-
leistet wird. Sollte der Umsatzbetrag infolge 
der Aufteilung in mehrere Lieferungen oder 
Leistungen den ursprünglichen zur Autorisie-
rung angefragten Umsatzbetrag überschrei-
ten, muss der Vertragspartner den Kartenin-
haber entsprechend informieren und für den 
zusätzlichen Betrag eine weitere Bestellung 
vom Karteninhaber ausstellen und autorisie-
ren lassen und bei Nexi einreichen; 

e) die Kartennummer und die Gültigkeitsdauer 
der Karte, die Betragshöhe, das Datum und 
das Transaktionswährungskennzeichen des 
Kartenumsatzes, die von Nexi übermittelte 
Autorisierungsnummer, die Kartenprüf-
nummer sowie die eigenen Vertragspartner-
daten online elektronisch innerhalb von zwei 
Tagen nach Auslieferung der Ware oder Er-
bringung der Leistung vollständig in einem 
verarbeitungsfähigen Datensatz an Nexi zur 
Abrechnung zu übermitteln und ihr zugehen 
zu lassen, sofern mit Nexi keine andere 
schriftliche Vereinbarung getroffen wurde; 
manuelle Belege oder Listeneinreichungen 
sind nicht zulässig. Der Vertragspartner darf 
nur Kartenumsatzdaten an Nexi übermitteln, 
für die er eine Autorisierungsnummer von 
Nexi erhalten hat; der Vertragspartner darf 
die Kartenumsätze nicht unter der Vertrags-
partnernummer zur Abrechnung von Karten-
umsätzen mit Vorlage der Karte einreichen; 

f) vorbehaltlich einer ausdrücklichen und ge-
sonderten Vereinbarung von nach Kapitel III 
VO (EU) 2018/389 zugelassenen Ausnahmen 
unter Anerkennung durch den Vertrags-
partner, dass die Nutzung einer solchen Aus-
nahme auf eigenes Risiko für den Fall des 
Kartenmissbrauchs geschieht, bei der Auf-
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nahme der Kartendaten über das Internet 
von dem Kunden die jeweils aktuellen Au-
thentifizierungsverfahren der Kartenorgani-
sationen (derzeit „Visa Secure“ für Visa-/Visa 
Electron-Kartenumsätze und zukünftig „Mas-
tercard Identity Check“ von Mastercard für 
Mastercard- und Maestro-Kartenumsätze) 
oder ein sonstiges dem Vertragspartner nach 
diesem Vertrag mitgeteiltes Verfahren zur 
starken Kundenauthentifizierung im Sinne 
von § 1 Abs. 24 ZAG mittels einer zertifizier-
ten Software zu verwenden und die Authen-
tifikationsdaten des Kunden im Autorisie-
rungs- und Clearingdatensatz an Visa, 
Mastercard oder Nexi gemäß der dafür gülti-
gen Vorgaben zu übermitteln; 

g) einen Gesamtumsatzbetrag nicht in mehrere 
Umsätze aufzuteilen, selbst wenn er hierfür 
jeweils eine Autorisierungsnummer anfor-
dert; 

h) vollständige und leserliche Unterlagen und 
Daten über jeden bei Nexi eingereichten Kar-
tenumsatz – mit Ausnahme der Kartennum-
mer und der Kartenprüfnummer – und das 
dem Kartenumsatz zugrunde liegende 
Rechtsgeschäft (z.B. Bestell- und Bezahlda-
ten über den eingereichten Kartenumsatz) 
sowie über die Erfüllung des Rechtsgeschäfts 
für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Um-
satzdatum aufzubewahren und Nexi jeder-
zeit auf Anforderung innerhalb der von Nexi 
gesetzten Frist zur Überprüfung zur Verfü-
gung zu stellen; die gesetzlichen Aufbewah-
rungspflichten des Vertragspartners bleiben 
hiervon unberührt. Sollte der Vertrags-
partner nicht innerhalb der ihm von Nexi ge-
nannten Frist einen angeforderten Beleg 
über einen abgerechneten Kartenumsatz 
vorlegen und der Kartenumsatz aus diesem 
Grund von der kartenausgebenden Bank 
Nexi rückbelastet werden, ist Nexi zur Rück-
belastung dieses Kartenumsatzes an den 
Vertragspartner berechtigt; 

i) die Waren und Dienstleistungen dem Karten-
inhaber mit einem Nachweis über die Zustel-
lung mangelfrei zu liefern bzw. zu erbringen 
und Nexi auf Anforderung innerhalb der ge-
setzten Frist einen schriftlichen Nachweis 
über den Zugang der Ware oder Dienstleis-

tung an den Karteninhaber zur Verfügung zu 
stellen; 

j) an den Karteninhaber solche Waren zu lie-
fern oder Dienstleistungen zu erbringen, die 
der Produktbeschreibung des Vertragspart-
ners im Internet, im Katalog oder in sonsti-
gen Angebotsmedien entsprechen, diese 
Produktbeschreibung aufzubewahren und 
Nexi jederzeit auf Verlangen zur Bearbeitung 
von Reklamationen zur Verfügung zu stellen; 

k) Kartenumsätze einzureichen, deren Wäh-
rung und Betragshöhe dem bzw. der im In-
ternet, im Katalog oder in sonstigen Medien 
angebotenen Preis bzw. Währung für die an-
gebotene Ware oder Dienstleistung, die von 
dem Karteninhaber bestellt wurde, entspre-
chen, diese Angebote aufzubewahren und 
Nexi jederzeit auf Anforderung zur Bearbei-
tung von Reklamationen zur Verfügung zu 
stellen; 

l) dem Karteninhaber spätestens mit Zusen-
dung der Ware oder Erbringung der Dienst-
leistung per E-Mail, Telefax oder mittels Post 
einen Rechnungsbeleg mit Angabe des im In-
ternet, im Katalog oder in sonstigen Medien 
des Vertragspartners verwendeten Firmen-
namens und der Telefonnummer mit Län-
dervorwahl zu übermitteln; 

m) im Internet, im Katalog oder in sonstigen 
Medien des Vertragspartners denselben Fir-
mennamen und dieselbe Internet-Domain zu 
verwenden, die von dem Vertragspartner im 
Vertrag zur Kennzeichnung auf der Kartenin-
haberrechnung genannt wurden; 

n) jeden Kartenumsatz nur einmal bei Nexi zur 
Abrechnung einzureichen und auf Anforde-
rung Nexi einen schriftlichen Nachweis zur 
Verfügung zu stellen, dass jedem eingereich-
ten Kartenumsatz ein Rechtsgeschäft mit 
dem Kunden zugrunde lag; 

o) einen Kartenumsatz erst dann einzureichen, 
wenn die dem Kartenumsatz zugrunde lie-
gende Ware oder Dienstleistung an den Kar-
teninhaber geliefert oder erbracht worden 
ist oder der Karteninhaber einer ständig 
wiederkehrenden Belastung seines Karten-
kontos zugestimmt hat; 

p) bei Akzeptanz im Internet (auch über Apps) 
die auf der Website von Nexi veröffentlich-
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ten Anforderungen an den Ablauf der Zah-
lung (wie bspw. dem Kunden anzuzeigende 
Informationen oder vom Kunden einzuho-
lende Bestätigungen) zu beachten. Der 
Händler muss jederzeit, erstmals bei Ver-
tragsschluss, danach mindestens vierteljähr-
lich diese Anforderungen zur Kenntnis neh-
men und daraufhin unverzüglich und auf 
eigene Kosten in seinem Geschäftsbetrieb 
umsetzen und beachten; 

q) Der Vertragspartner ist sämtlichen Verpflich-
tungen zur Gewährung von Sicherheiten ge-
mäß Teil A Ziffern 3.5, 3.7 und 3.10 nachge-
kommen. 

2.2 Nexi ist berechtigt, die unter Teil C Ziffern 2.1 a) 
– p) genannten Bedingungen durch schriftliche 
Mitteilung an den Vertragspartner unter Einhal-
tung einer Frist von vier Wochen zu ändern oder 
zu ergänzen, wenn diese Änderungen aufgrund 
von Vorgaben von Mastercard, Visa oder einer 
anderen Kartenorganisation notwendig wurden. 

2.3 Der Vertragspartner ist verpflichtet, im Fall einer 
Reklamation eines Kartenumsatzes durch den 
berechtigten Karteninhaber oder durch das kar-
tenausgebende Institut die Erfüllung aller in Teil 
C Ziffer 1.1 und Ziffer 2.1 genannten Bedingun-
gen, soweit die Erfüllung in seiner Betriebssphä-
re oder in der Betriebssphäre seiner Erfüllungs-
gehilfen liegt, gegenüber Nexi schriftlich 
nachzuweisen. Nexi ist berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Erfüllung der unter Teil C Ziffer 
1.1 und Ziffer 2.1 genannten Bedingungen vor 
der Zahlung des Kartenumsatzes an den Ver-
tragspartner zu prüfen. 

 

3. Rückforderung der Zahlung 
 
3.1 Nexi ist berechtigt, im Fall der Nichterfüllung ei-

ner oder mehrerer Bedingungen gemäß Teil A 
Ziffer 1 bzw. Teil C Ziffer 1 und Ziffer 2 oder des 
für den Vertragspartner anwendbaren Bran-
chenzusatzes gemäß Teil D im Hinblick auf einen 
Kartenumsatz den Vorbehalt der Rückforderung 
der Zahlung des abgerechneten Kartenumsatzes 
innerhalb einer Frist von 18 Monaten ab Datum 
des Kartenumsatzes geltend zu machen, wenn 
der Kartenumsatz zuvor von dem kartenausge-
benden Institut Nexi rückbelastet wurde. 

3.2 Der Vertragspartner ist weiterhin verpflichtet, 
einen bereits von Nexi gezahlten Kartenumsatz 
an Nexi zurückzuzahlen, wenn der Karteninha-
ber eine Stornierung der Belastung auf seinem 
Kartenkonto verlangt oder die Zahlung verwei-
gert und der Karteninhaber innerhalb von sechs 
Monaten nach Belastung seines Kartenkontos 
oder nach dem Zeitpunkt, zu dem die Leistung 
an ihn erbracht wurde oder erbracht werden 
sollte, schriftlich erklärt, dass 
a) er die Ware oder Leistung nicht unter seiner 

von ihm angegebenen Lieferanschrift erhal-
ten hat, es sei denn, der Vertragspartner 
kann innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung 
der Reklamation durch Nexi durch Vorlage 
von Unterlagen den Zugang der Ware unter 
der angegebenen Lieferanschrift nachwei-
sen, 

b) die gelieferte Ware oder erbrachte Dienst-
leistung des Vertragspartners nicht mit der 
Beschreibung des Vertragspartners in der 
Produktbeschreibung hinsichtlich Qualität, 
Farbe, Größe, Anzahl der Ware oder Dienst-
leistung übereinstimmt oder die Ware be-
schädigt oder nicht fristgemäß geliefert oder 
die Dienstleistung mangelhaft oder nicht 
fristgemäß erbracht worden ist, es sei denn, 
der Vertragspartner macht entweder gel-
tend, dass der Karteninhaber die Ware nicht 
an ihn zurückgeschickt hat oder weist durch 
geeignete Unterlagen nach, dass der Mangel, 
die Abweichung oder die Beschädigung ent-
weder nicht vorhanden war oder durch Er-
satz oder Reparatur der Ware oder Mangel-
beseitigung der Dienstleistung behoben 
wurde und die Ware oder Dienstleistung 
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dem Karteninhaber erneut zugestellt oder 
erbracht wurde. 

3.3 In den vorgenannten Fällen des Teils C Ziffern 
3.1 und 3.2 wird Nexi den bereits gezahlten Kar-
tenumsatz unter Einbehalt des dem Vertrags-
partner in Rechnung gestellten Serviceentgelts 
dem Vertragspartner in Rechnung stellen und 
mit Zahlungen anderer Kartenumsätze verrech-
nen. Besteht keine Verrechnungsmöglichkeit, ist 
der Vertragspartner nach Rechnungsstellung 
durch Nexi zur sofortigen Zahlung des rückbelas-
teten Umsatzes verpflichtet. 

3.4 Die Erteilung einer Autorisierungsnummer 
schränkt das Rückforderungsrecht von Nexi 
nicht ein, da Nexi bei der Einholung der Autori-
sierungsnummer von dem kartenausgebenden 
Institut lediglich den offenen Verfügungsrahmen 
der Karte und die eventuelle Sperrung der Kar-
tennummer wegen Verlusts oder Diebstahls der 
Karte prüfen kann. Eine Prüfung der Überein-
stimmung des Namens des Kunden mit dem 
Namen des berechtigten Karteninhabers der an-
gegebenen Karte kann nicht durchgeführt wer-
den. 

3.5 Bei der Akzeptanz der Karte über das Internet 
wird Nexi die Zahlung eines Kartenumsatzes an 
den Vertragspartner nicht wegen fehlender Er-
mächtigung des berechtigten Karteninhabers zur 
Belastung seines Kartenkontos zurückfordern, 
wenn der Vertragspartner nachweisen kann, 
dass der Vertragspartner den Kartenumsatz mit-
tels der jeweils aktuellen Authentifizierungsver-
fahren der Kartenorganisationen (derzeit „Mas-
tercard Identity Check“ für Mastercard- und 
Maestro-Umsätze und „Visa Secure“ für Visa-
/Visa Electron-Kartenumsätze) gemäß deren 
Vorgaben (Mastercard und/oder Visa) oder mit-
tels eines sonstigen dem Vertragspartner nach 
diesem Vertrag mitgeteilten Verfahren zur star-
ken Kundenauthentifizierung im Sinne von § 1 
Abs. 24 ZAG verifiziert hat. Eine Rückforderung 
der Zahlung bleibt weiterhin möglich, sofern der 
betroffene Kartenumsatz mit einer Prepaid-
Karte getätigt wurde. 

 
4. Weitere Pflichten des Vertragspartners 
 
4.1 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Fernab-

satzbestimmungen der §§ 312b ff. BGB sowie 

des Telemediengesetzes einzuhalten. Insbeson-
dere muss er in hervorgehobener Weise und 
unwiderruflich gegenüber dem Karteninhaber 
klarstellen, dass er für den Verkauf der Waren 
oder Dienstleistungen, die Zahlungsabwicklung, 
die Waren und Dienstleistungen, den Kunden-
dienst, die Reklamationsbearbeitung und die 
Verkaufsbedingungen verantwortlich ist. Der 
Vertragspartner hat sich auf seiner Internet-
Homepage, in seinem Katalog oder in seinen 
sonstigen Medien als Vertragspartner des Kar-
teninhabers zu kennzeichnen. 

4.2 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Ver-
tragspartners müssen für den Karteninhaber auf 
seiner Internet-Homepage, in seinem Katalog 
oder in seinen sonstigen Medien jederzeit ein-
sehbar sein und vor Angabe der Kartendaten 
durch den Karteninhaber anerkannt werden. 

4.3 Der Vertragspartner muss klar und eindeutig auf 
seiner Internet-Homepage, die über die im Ver-
trag angegebene Internetadresse erreicht wer-
den kann, in seinem Katalog oder in seinen sons-
tigen Medien die folgenden Angaben machen: 
a) Firma und Anschrift, soweit im Handelsregis-

ter eingetragen, die Handelsregisternummer 
sowie das zuständige Registergericht, Namen 
der oder des Geschäftsführer/s bzw. der 
Vorstandsmitglieder sowie alle weiteren ge-
setzlich vorgeschriebenen Angaben, 

b) Kundendienstkontaktadresse einschließlich 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer, 

c) Beschreibung der angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen, Preis der Waren oder 
Dienstleistungen einschließlich aller Steuern 
und sonstiger Preisbestandteile, gegebenen-
falls zusätzlich anfallende Liefer- und Ver-
sandkosten, 

d) Informationstexte zur Datenverarbeitung 
(gemäß Teil A Ziffer 5.2) und Angaben über 
die Datensicherheit der Kartendatenüber-
mittlung, 

e) Abrechnungswährung, 
f) Lieferbedingungen. 

4.4 Der Vertragspartner wird neue Internet-Domain-
Adressen (URL) und neue Vertriebskanäle, über 
die er Kartenumsätze bei Nexi einreichen will, 
vor Einreichung der Kartenumsätze Nexi zur 
Freigabe unverzüglich schriftlich mitteilen. 
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4.5 Der Vertragspartner hat sicherzustellen, dass in 
seinem personellen und räumlichen Bereich kei-
ne missbräuchliche Nutzung der Kartendaten 
möglich ist. Sollte der Vertragspartner den Ver-
dacht oder die Gewissheit der missbräuchlichen 
Nutzung von Kartendaten in seinem Betrieb, des 
Ausspähens von Daten in seinem Betrieb oder 
einer übermäßig hohen Rate von Ablehnungen 
von Autorisierungsanfragen haben, ist Nexi un-
verzüglich zu unterrichten. 

4.6 Der Vertragspartner hat die Kartendaten aus-
schließlich verschlüsselt mit mindestens einer 
128-Bit-Verschlüsselung an Nexi zu übermitteln. 

4.7 Der Vertragspartner gestattet Nexi auf Anforde-
rung eine Inspektion der Geschäftsräume, um 
Nexi die Kontrolle der Einhaltung der Bestim-
mungen des Vertrages zu ermöglichen. 
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D Branchenzusätze 

1. Hotels 
 

Hotels sind berechtigt, die von dem Karteninha-
ber übermittelten Kartendaten zur Bonitätsprü-
fung oder für garantierte Reservierungen bei 
Anreise des Karteninhabers nach einer vom Ho-
tel bestimmten und dem Karteninhaber nach-
weislich zur Kenntnis gebrachten Uhrzeit manu-
ell in das POS-Terminal einzugeben und Vor-
Autorisierungen einzuholen. Zur Abrechnung 
von Übernachtungskosten im Rahmen von Ex-
press-Check-outs und sonstiger Entgelte für Te-
lefon, Minibar etc. ohne Unterzeichnung durch 
den Karteninhaber hat der Vertragspartner eine 
Blankoermächtigung zur Belastung des Karten-
kontos durch den Karteninhaber unterzeichnen 
zu lassen. Bei Akzeptanz der Kartendaten für ga-
rantierte Reservierungen oder Buchungen ist 
das Hotel gemäß den Regularien von Mastercard 
und Visa berechtigt, das vereinbarte Entgelt für 
lediglich eine Übernachtung mittels der angege-
benen Kartennummer abzurechnen. Das Hotel 
hat hierzu den Karteninhaber bei Durchführung 
einer garantierten Reservierung über die Höhe 
und Währung des Zimmerpreises, die Verfah-
rensweise bei Stornierung und Nichterscheinen 
nachweislich gemäß den Vorgaben der Karten-
organisationen zu informieren. Diese sehen u. a. 
vor, dass der Karteninhaber ausdrücklich über 
das Anfallen und die Höhe der Stornogebühren 
informiert wird und er ausdrücklich zustimmen 
muss. Das Hotel hat dem Karteninhaber zudem 
eine Reservierungsbestätigung und Reservie-
rungsnummer in Textform zukommen zu lassen, 
d.h. schriftlich, per Telefax oder per E-Mail. Das 
Hotel wird ferner auf der Unterschriftszeile des 
Leistungsbelegs die Worte „No Show“ vermer-
ken und den Leistungsbeleg spätestens inner-
halb von zwei Tagen an Nexi übermitteln.  
 

2. Mietwagenunternehmen 
 
Der Vertragspartner hat Forderungen aus vom 
Karteninhaber verursachten und nicht durch ei-
ne Versicherung gedeckten Unfallschäden und 
über sonstige Entgelte (Kraftstoff etc.) unabhän-
gig vom Mietwagenpreis auf einem separaten 

Leistungsbeleg (ausgestellt nach Entstehung des 
Schadens bzw. bei Rückgabe des Fahrzeugs) 
durch den Karteninhaber unterzeichnen zu las-
sen und bei Nexi einzureichen. Für die Abrech-
nung von Reparaturkosten für Unfallschäden 
sind zusätzlich zu dem vom Karteninhaber un-
terzeichneten Leistungsbeleg der Kostenvoran-
schlag einer Werkstatt, der Mietvertrag und der 
Unfallbericht Nexi vorzulegen. Für die Abrech-
nung von Bußgeldgebühren sind die entspre-
chenden amtlichen Bescheide Nexi vorzulegen. 
 

3. Ticketing-/Gutscheinunternehmen 
 
Die Parteien sind sich einig, dass der Vertrags-
partner nicht selbst Veranstal-
ter/Leistungserbringer der angebotenen Veran-
staltungen/Gutscheine ist, sondern 
Kartenumsätze im Wege einer Vermittlungstä-
tigkeit bei Nexi zur Abrechnung einreicht, die im 
Geschäftsbetrieb Dritter (u.a. Veranstalter) ent-
stehen. Sofern einzelne Veranstaltun-
gen/sonstige Leistungen abgesagt werden, aus-
fallen oder in sonstiger Weise nicht 
stattfinden/erbracht werden und es aufgrund 
dessen zu Rückbelastungen der von dem Ver-
tragspartner für Dritte eingereichten Kartenum-
sätze durch die kartenausgebenden Institute 
kommt, ist Nexi berechtigt, den Vertragspartner 
mit diesen Kartenumsätzen zurückzubelasten. 
Der Vertragspartner stellt Nexi demnach von je-
dem Schaden frei, der Nexi dadurch entstehen 
könnte, dass eine/ein Veranstal-
tung/Konferenz/Meeting/sonstige Leistung o.ä. 
nicht stattfindet und/oder nicht erbracht wird. 

 
4. Selbstbedienungsterminals 
 
4.1 Nexi wird bei Erfüllung der folgenden zusätzli-

chen Voraussetzungen durch den Vertrags-
partner die Forderungen gegen Karteninhaber, 
bei denen der Kartenumsatz vom Karteninhaber 
mittels eines Selbstbedienungsterminals mit 
EMV-Kartenterminalmodul getätigt wurde, dem 
Vertragspartner erstatten: 
a) Jeder Autorisierungsdatensatz und der Clea-

ringdatensatz muss den korrekten Indikator 
für Selbstbedienungsterminals (Mastercard 
Indicator „2“, Visa Indicator „3“) enthalten. 
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b) Jeder Autorisierungsdatensatz muss den 
Merchant Category Code, den POS Country 
Code und den POS Postal Code enthalten. 

c) Die Nutzung von Selbstbedienungsterminals 
ist pro Kartenumsatz und pro Tag auf einen 
Höchstbetrag von 80,- Euro begrenzt. 

d) Auf Wunsch des Karteninhabers muss der 
Vertragspartner diesem einen Rechnungsbe-
leg mit dem Rechnungsbetrag, dem Kaufda-
tum, der Kartennummer – und im Falle von 
Tankautomaten der Angabe der Quantität 
des verkauften Kraftstoffs – zur Verfügung 
stellen. 

e) Mittels des Selbstbedienungsterminals dür-
fen keine Bargeldauszahlungen vorgenom-
men oder Telekommunikationsleistungen 
verkauft werden. 

f) Auf eine Authentifizierung des Karteninha-
bers nach Teil B Ziffer 1 e) bei Nutzung der 
Karte an einem unbeaufsichtigten Terminal, 
um ein Verkehrsnutzungsentgelt oder eine 
Parkgebühr zu zahlen, darf der Vertrags-
partner nur im Einklang mit den Vorgaben 
der Kartenorganisationen verzichten. 

4.2 Hat der Vertragspartner die vorgenannten Be-
dingungen (Teil D Ziffer 4.1 a – f) nicht erfüllt 
oder bestreitet der berechtigte Karteninhaber 
den Umsatz an dem Selbstbedienungsterminal 
des Vertragspartners getätigt zu haben und wird 
der Kartenumsatz daraufhin Nexi durch das kar-
tenausgebende Institut zurückbelastet, ist Nexi 
berechtigt, den entsprechenden Kartenumsatz 
wiederum dem Vertragspartner zurückzubelas-
ten. Die vorgenannten Rechte stehen Nexi auch 
dann zu, wenn Nexi zuvor eine Autorisierungs-
nummer erteilt hat. 

 
5. Allgemeine Bestimmungen für die Branchenzu-

sätze 
 
5.1 Der Vertragspartner erkennt an, dass die Durch-

führung der Zahlung gemäß diesen Sonderbe-
dingungen D Branchenzusätze nicht in jedem 
Fall in der in diesen Sonderbedingungen D Bran-
chenzusätze beschriebenen Art und Weise 
durchgeführt werden kann, da die konkrete 
Durchführung auch von Vorgaben der karten-
ausgebenden Institute abhängen kann. Das ist 
insbesondere der Fall, wenn eine Transaktion 

ohne starke Kundenauthentifizierung im Sinne 
von § 1 Abs. 24 ZAG durchgeführt werden soll. 

5.2 Bei den nach D Branchenzusätze getätigten Kar-
tenzahlungen erfolgt (mit Ausnahme von Teil D 
Ziffer 3) die Leistung durch Nexi unter dem Vor-
behalt der Rückbelastung für den Fall, dass der 
Kartenumsatz von dem kartenausgebenden 
Institut Nexi rückbelastet wurde. Bei Durchfüh-
rung einer starken Kundenauthentifizierung ent-
fällt der Vorbehalt der Rückbelastung. Teil B Zif-
fer 5 bleibt davon unberührt. 
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E Sonderbedingungen Merchant Initiated 
Transactions (MIT) 

1. Geltungsbereich 
 
1.1 Die nachfolgenden Regelungen gelten ergän-

zend für die Akzeptanz und Einreichung von Kar-
tenumsätzen bei durch den Vertragspartner 
ausgelösten Kartentransaktionen (sog. Merchant 
Initiated Transactions (MIT)) ohne starke Kun-
denauthentifizierung. 

1.2 Nexi ermöglicht dem Vertragspartner, nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen, MIT 
mittels Kartendaten für den bargeldlosen Zah-
lungsverkehr auszulösen und Forderungen bei 
Nexi zur Abrechnung einzureichen. MIT können 
– abhängig von der Vereinbarung zwischen Nexi 
und dem Vertragspartner – sowohl im Präsenz- 
als auch im Distanzgeschäft (z.B. eCommerce) 
eingerichtet werden (vgl. Ziffer 0 zur Mandatser-
teilung durch den Karteninhaber).  

1.3 Die Einreichung einer Transaktion als MIT darf 
nur erfolgen, wenn die Transaktion vom Ver-
tragspartner ohne Beteiligung des Karteninha-
bers ausgelöst wird. 

 
2.  Einreichungsgrundsätze 
 
2.1 Der Vertragspartner wird die folgenden Einrei-

chungsgrundsätze beachten: 
a)  Eine Einreichung von MIT ist nur für die zwi-

schen Nexi und dem Vertragspartner verein-
barten Waren- und Dienstleistungskatego-
rien sowie die vereinbarten Kartenmarken 
gestattet. 

b) Die Einreichung von MIT darf nur unter der 
von Nexi dem Vertragspartner mitgeteilten 
MIT-Kennung erfolgen. 

c) Die Einreichung von MIT setzt eine vertragli-
che Vereinbarung zwischen dem Karteninha-
ber und dem Vertragspartner voraus, wo-
nach der Vertragspartner zum Einzug von 
Forderungen mittels MIT vom Karteninhaber 
autorisiert wird. Die Einreichung von MIT 
setzt die vorherige Zustimmung durch den 
Karteninhaber voraus (Mandat). Der Ver-
tragspartner wird das Mandat vom Kartenin-
haber nach Maßgabe der ihm von Nexi mit-
geteilten Grundsätze einholen. Die Erteilung 

des Mandats oder die Änderung eines be-
stehenden Mandats über einen Fernzugang 
erfordert eine starke Kundenauthentifizie-
rung. Das Mandat kann auch mit der erstma-
ligen Transaktion mit einer starken Kun-
denauthentifizierung verbunden sein. Die 
Methode zur Einholung einer starken Kun-
denauthentifizierung für das Mandat richtet 
sich nach der Art der durch den Karteninha-
ber ausgelösten Transaktion. Es gelten die 
allgemeinen Bestimmungen für die Autori-
sierung von Transaktionen, insbesondere 
gemäß Teil B Ziffer 2 und 3 für das Präsenz-
geschäft und Teil C Ziffer 2 für das Distanzge-
schäft. 

d) Die Einreichung einer einzelnen MIT erfolgt 
elektronisch und entsprechend den Bedin-
gungen der Kartenakzeptanz gemäß Teil C 
Ziffer 1 dieser AGB.  

2.2 Der Vertragspartner erkennt an, dass die Einrei-
chung von MIT auf eigenes Risiko erfolgt. Nexi 
gibt insoweit kein abstraktes Schuldversprechen 
ab, sondern beschränkt sich auf den Einzug und 
die Weiterleitung der bargeldlosen Umsätze. 
Der Vertragspartner ist daher für alle von Kar-
tenemittenten veranlassten Rückbelastungen 
gegenüber Nexi verantwortlich und durch Nexi 
vorgenommene Gutschriften stehen unter dem 
Vorbehalt der Rückbelastung für den Fall, dass 
das kartenausgebende Institut den Kartenum-
satz Nexi rückbelastet. 

2.3 Der Vertragspartner erkennt an, dass die Durch-
führung einer MIT ohne starker Kundenauthen-
tifizierung gemäß diesen Sonderbedingungen 
Teil E nicht in jedem Fall durchgeführt werden 
kann, da die konkrete Durchführung auch von 
Vorgaben der kartenausgebenden Institute ab-
hängen kann. Das ist insbesondere der Fall, 
wenn eine starke Kundenauthentifizierung 
durchgeführt werden soll. 

 
3.  Sonstige Pflichten des Vertragspartners 
 
3.1 Der Vertragspartner verpflichtet sich, die von 

Nexi mitgeteilten Sicherheitsvorgaben in Bezug 
auf MIT (insbesondere Vorgaben für die Spei-
cherung von Daten der Karteninhaber) einzuhal-
ten. Diese gelten zusätzlich zu den Sicherheits-
vorgaben, die bei der Akzeptanz und 
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Einreichung von sonstigen Kartenumsätzen gel-
ten. Teil A Ziffer 4 und Ziffer 5 bleiben unbe-
rührt. 

3.2 Der Vertragspartner wird Mandate sowie ein-
zelnen Transaktionsbelege für MIT entspre-
chend der allgemein für Leistungsbelege gelten-
den Grundsätze sowie den gesondert von Nexi 
mitgeteilten Vorgaben erstellen, dem Kartenin-
haber übermitteln und aufbewahren. Soweit 
nicht anderweitig mitgeteilt gilt Teil B Ziffer 3 
sowie die Vorgabe aus Teil C Ziffer 2.1 lit. b), h) 
und l). 

 

4.  Kündigung 
 
             Nexi behält sich das Recht vor, die Abwicklung 

und Abrechnung von MIT aus wichtigem Grund 
fristlos zu beenden. Die Wirksamkeit des Ver-
trags im Übrigen bleibt davon unberührt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 
der Vertragspartner MIT entgegen Ziffer 0 ein-
reicht oder sich die aufsichtsrechtliche Bewer-
tung der (Nicht-) Anwendbarkeit der starken 
Kundenauthentifizierung auf MIT ändert. 
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F Bedingungen für die Nutzung des „Nexi Mer-
chant Portals" der Nexi über das Internet 

1. Leistungsgegenstand 

Die Nutzung des Nexi Merchant Portals ermög-
licht dem Vertragspartner, die Abrechnungen 
über die bei Nexi eingereichten Kartenumsätze 
abzurufen, sowie auf Wunsch weitere Services 
in Anspruch zu nehmen, die im Nexi Merchant 
Portal weiter spezifiziert sind. Weitere Informa-
tionen über die Anwendungsmöglichkeiten des 
Nexi Merchant Portals sind den dort einseh- und 
herunterladbaren Nutzungsbedingungen bzw. 
Anwendungshinweisen zu entnehmen. 
Die Abrechnungen werden befristet für einen 
Zeitraum von mindestens zwölf Monaten zum 
Abruf durch den Vertragspartner bereitgehalten. 
  

2. Anmeldung und Nutzung  

Für die Teilnahme am Verfahren definiert der 
Vertragspartner in der entsprechenden Ser-
vicevereinbarung eine zugriffsberechtigte Per-
son sowie zugehörige E-Mail-Adresse, die für 
den Online-Kontakt und als User-ID genutzt 
wird. Diese Person erhält ein Passwort zur Erst-
anmeldung. Für die weitere Nutzung des Nexi 
Merchant Portals wählt die zugriffsberechtigte 
Person nach erstmaliger Anmeldung und Akzep-
tanz der Nutzungsbedingungen ein eigenständig 
generiertes Passwort (Nutzungs-Passwort). Dem 
gegenüber Nexi benannten, legitimierten Super-
User ist es erlaubt, weitere User für die juristi-
sche Person anzulegen und mit spezifischen 
Rechten innerhalb der Website / des Nexi Mer-
chant Portals auszustatten. Der Vertragspartner 
wird seine berechtigten User zur vertraulichen 
Behandlung des Nutzungs-Passworts verpflich-
ten. 
  

3. Einwendungen gegen Abrechnungen  

Nexi stellt dem Vertragspartner die Abrechnun-
gen via Nexi Merchant Portal jeweils einen Tag 
nach dem Abrechnungsstichtag zum Abruf zur 
Verfügung. Die Abrechnung gilt als zugegangen, 
sobald sie dem Vertragspartner von Nexi zum 

Abruf zur Verfügung gestellt wird. Der Vertrags-
partner ist verpflichtet, die Abrechnung zeitnah 
abzurufen und diese unverzüglich auf ihre Voll-
ständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Etwa-
ige Einwendungen sind innerhalb von vier Wo-
chen schriftlich unter Ausschluss der 
telekommunikativen Übermittlung (Telefax, E-
Mail) gegenüber Nexi zu erheben. Unterlässt der 
Vertragspartner die rechtzeitige Erhebung von 
Einwendungen, gilt die Abrechnung als geneh-
migt. Der Vertragspartner kann auch nachträg-
lich eine Berichtigung der Abrechnung verlan-
gen, muss dann aber beweisen, dass eine 
Belastung zu Unrecht erfolgt ist oder eine ihm 
zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde. 
 

4. Chargeback-Verwaltung 

Nutzt der Vertragspartner das Nexi Merchant 
Portal, wird die Chargeback-Verwaltung für Visa 
und Mastercard Transaktionen zwingend auf die 
Kommunikation via Nexi Merchant Portal umge-
stellt. Die Kommunikation in Zusammenhang mit 
Rückbelastungen der Kartenemittenten und Be-
leganforderungen, wird dann ausschließlich 
über das Nexi Merchant Portal geführt. Dem 
Vertragspartner obliegt es daher im Falle der 
Nexi Merchant Portal-Nutzung, in kurzen Ab-
ständen das Chargeback-Modul zu öffnen, um 
keine Fristen bei den Rückbelastungen und Be-
leganforderungen zu versäumen. 
  

5. Kündigung  

Der Vertragspartner ist jederzeit berechtigt, den 
Nexi Merchant Portal-Service unter Einhaltung 
einer Frist von vier Wochen zum Monatsende 
schriftlich zu kündigen. Kündigungen haben 
stets schriftlich unter Ausschluss der telekom-
munikativen Übermittlung (Telefax, E-Mail) zu 
erfolgen. Nexi wird dann zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Umsatzabrechnung und die Kom-
munikation in Zusammenhang mit Chargebacks 
auf papierhaft und Postversand umstellen. Die 
durch die Umstellung entstandenen Kosten so-
wie die nachfolgenden Zustellungskosten der 
papierhaften Kommunikation sind vom Ver-
tragspartner zu tragen. 
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G Sonderbedingungen für den Währungsumrech-
nungsservice Dynamic Currency Conversion 
(DCC) sowie electronic Dynamic Currency Con-
version (eDCC) 

1. Grundlagen 
 

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten, wenn 
der Vertragspartner in der Servicevereinbarung 
oder einer Zusatzvereinbarung die Option Dy-
namic Currency Conversion (DCC) oder electro-
nic Dynamic Currency Conversion (eDCC) ge-
wählt hat (nachfolgend gemeinschaftlich auch 
„DCC“ genannt). Nexi ermöglicht den Kunden 
des Vertragspartners nach Maßgabe der nach-
folgenden Bestimmungen, die im Geschäftsbe-
trieb des Vertragspartners getätigten Master-
card-/Maestro- sowie Visa-/Visa Electron- und V 
PAY-Kartenumsätze auf Wunsch des Kartenin-
habers in der Abrechnungswährung seiner Kre-
dit- oder Debitkarte (nachfolgend „Rechnungs-
währung“) zu begleichen. Der Vertragspartner 
wird sämtliche Währungsumrechnungen am 
Terminal, bei denen der Karteninhaber die 
Rechnungswährung nach eigenem Wunsch aus-
wählen kann, ausschließlich über Nexi vorneh-
men lassen. Soweit die nachfolgenden Bestim-
mungen keine abweichenden Regelungen 
enthalten, gelten die Bestimmungen der Bedin-
gungen der Nexi Germany GmbH für die Akzep-
tanz und Abrechnung von Kredit- und Debitkar-
ten. 

 
2. Pflichten von Nexi 
 
2.1 Nexi wird dem Vertragspartner täglich den aktu-

ellen Umrechnungskurs von der lokalen Wäh-
rung des Vertragspartners in die Rechnungswäh-
rung des Karteninhabers übermitteln und den 
DCC-Service für die auf der Internet-Homepage 
www.nexi.de aufgeführten Rechnungswährun-
gen des Karteninhabers erbringen. Nexi ist be-
rechtigt, den Umrechnungsservice für einzelne 
Währungen einzustellen, wenn bestimmte Um-
rechnungskurse zu große Volatilitäten aufwei-
sen. Nexi wird dies dem Vertragspartner unter 
Einhaltung einer Frist von drei Tagen schriftlich 
mitteilen. 

2.2 Nexi wird dafür Sorge tragen, dass der Gesamt-
rechnungsbetrag dem Karteninhaber in dessen 
Rechnungswährung belastet wird. Die Auszah-
lung der Kartenumsätze erfolgt in der mit dem 
Vertragspartner vereinbarten Abrechnungswäh-
rung nach Maßgabe der Bestimmungen des Ser-
vicevertrages zwischen Nexi und dem Vertrags-
partner. 

 
3. DCC-Transaktionen 
 
3.1 Der Vertragspartner wird den Inhaber einer aus-

ländischen Mastercard-/Maestro-, Visa-/Visa 
Electron-/V PAY-Karte jeweils vor der Bezahlung 
fragen, ob er die Transaktion in der Währung 
seiner Karte (Dynamic Currency Conversion-
Transaktion bzw. electronic Dynamic Currency 
Conversion-Transaktion, nachfolgend gemein-
schaftlich auch „DCC-Transaktion“ oder „Rech-
nungswährung“ genannt) oder in der am Ge-
schäftssitz des Vertragspartners gültigen lokalen 
Währung ausführen möchte. Der Vertrags-
partner wird den Karteninhaber vor Auslösung 
der Transaktion ausdrücklich über die Höhe des 
damit verbundenen Aufschlags auf den Fremd-
währungskurs auf dem Terminaldisplay oder der 
Website in neutraler und verständlicher Weise 
hinweisen. Ab dem 19. April 2020 umfasst die 
Information über den Aufschlag auf den Fremd-
währungskurs die gesamten Währungsumrech-
nungsentgelte als prozentualen Aufschlag auf 
die letzten verfügbaren Euro-
Referenzwechselkurse der Europäischen Zent-
ralbank (EZB). Zudem ist ab dem 19. April 2020 
der Betrag, der an den Vertragspartner in der 
lokalen Währung zu zahlen ist, und der Betrag, 
der vom Karteninhaber in der Währung seiner 
Karte zu zahlen ist, anzuzeigen. Ab dem 
19. April 2020 wird der Vertragspartner vor der 
Auslösung des Zahlungsvorgangs den Kartenin-
haber auch über die Möglichkeit, in der lokalen 
Währung des Vertragspartners zu zahlen und die 
Währungsumrechnung anschließend vom kar-
tenherausgebenden Institut durchführen zu las-
sen, neutral und verständlich informieren. 
Der Vertragspartner verpflichtet sich, die Bezah-
lung der Kartenumsätze in der lokalen Währung 
weder durch zusätzliche Anforderungen zu er-
schweren noch Verfahrensweisen zu verwen-
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den, die den Karteninhaber zur Nutzung des 
DCC-Service ohne dessen eindeutige Entschei-
dung veranlassen. 

3.2 Bei Angebot eines Priority- bzw. Express-Check-
outs ist mit dem Kunden schriftlich zu vereinba-
ren, dass der Kunde der DCC-Transaktion zu-
stimmt, ihm die Wahl zwischen der lokalen 
Währung und der Rechnungswährung angebo-
ten wurde, die Entscheidung des Kunden für die 
Rechnungswährung endgültig ist und dass der 
Umrechnungskurs ohne weitere Abstimmung 
mit dem Karteninhaber zu einem späteren Zeit-
punkt durch den Vertragspartner festgelegt 
wird, wobei ab dem 19. April 2020 jedoch der 
prozentuale Aufschlag auf den letzten verfügba-
ren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank (EZB) unverändert bleiben muss. 
Ziffer 3.1 gilt entsprechend. Abweichend davon 
darf die Anzeige der Informationen auch auf an-
dere Weise als auf dem Display oder der Web-
site erfolgen, solange die Anzeige hinreichend 
neutral und verständlich ist. 

3.3 Der Vertragspartner wird sein Kassenpersonal 
auf die Einhaltung dieser Pflichten schriftlich 
hinweisen. 

3.4 Zur Nutzung des DCC-Service wird der Vertrags-
partner ausschließlich das von Nexi freigegebe-
ne POS-Terminal oder die POS-Kassensoftware 
sowie die von Nexi zur Verfügung gestellte DCC-
Software bzw. die von Nexi freigegebene Soft-
warelösung Nexi Payengine nutzen. Die Kosten 
der Nutzung, der Installation und des Betriebs 
der Kassensoftware oder des POS-Terminals 
oder der Nexi Payengine trägt der Vertrags-
partner. 

3.5 Der Vertragspartner verpflichtet sich, für den 
Währungsumrechnungsservice jeweils die aktu-
ellsten ihm mitgeteilten Umrechnungskurse zu 
nutzen. 

 
4. Elektronisches Abrechnungs- und Autorisie-

rungssystem 
 
4.1 Der Vertragspartner wird alle unter Nutzung des 

Währungsumrechnungsservice getätigten Kar-
tenumsätze ausschließlich mittels der von Nexi 
freigegebenen Kassensoftware oder des POS-
Terminals innerhalb von 24 Stunden elektro-
nisch an Nexi bzw. ausschließlich mittels der von 

Nexi freigegebenen Nexi Payengine online (Au-
torisierung und Buchung zur selben Zeit) an Nexi 
übermitteln. Der Vertragspartner wird zur Nut-
zung des DCC-Service die Bedienungsanleitung 
der von Nexi zur Verfügung gestellten Software 
oder des von Nexi freigegebenen POS-Terminals 
befolgen. 

4.2 Der Vertragspartner hat dafür Sorge zu tragen, 
dass auf dem Leistungsbeleg bzw. in der E-Mail-
Bestätigung der Bestellung an den Karteninha-
ber der Gesamtrechnungsbetrag in der lokalen 
Währung einschließlich des Währungssymbols 
sowie in der Rechnungswährung des Kartenin-
habers einschließlich des Währungssymbols, der 
zugrunde gelegte Umrechnungskurs, die Her-
kunft des genutzten Fremdwährungskurses, der 
Aufschlag auf den Fremdwährungskurs sowie 
eine etwaige Gebühr sowie die Bestätigung des 
Karteninhabers über die ihm angebotene Option 
zur Bezahlung in der lokalen Währung oder in 
seiner Rechnungswährung sowie seine Wahl 
aufgedruckt bzw. angezeigt werden. Ab dem 19. 
April 2020 sind zusätzlich folgende Informatio-
nen auf dem Leistungsbeleg bzw. in der E-Mail-
Bestätigung der Bestellung auszuweisen: Infor-
mation die gesamten Währungsumrechnungs-
entgelte als prozentualen Aufschlag auf die letz-
ten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurse der 
Europäischen Zentralbank (EZB), der Betrag, der 
an den Vertragspartner in der lokalen Währung 
zu zahlen gewesen wäre. 

  
5. Vergütung/DCC-Ertragssatz 
 
5.1 DCC-Transaktionen werden dem Vertrags-

partner von Nexi in der mit ihm vereinbarten 
Abrechnungswährung vergütet. Nexi erstattet 
dem Vertragspartner für jeden im Rahmen von 
DCC umgerechneten und bei Nexi eingereichten 
Kartenumsatz das in der Servicevereinba-
rung/Zusatzvereinbarung genannte Entgelt 
(DCC-Ertragssatz). Die Erstattung wird von dem 
Serviceentgelt des Vertragspartners, das dieser 
für die Abrechnung des Kartenumsatzes an Nexi 
zu entrichten hat, in Abzug gebracht. Übermit-
telt der Vertragspartner einen umgerechneten 
Kartenumsatz nicht bis 2.00 Uhr des auf den 
Transaktionstag folgenden Tages elektronisch an 
Nexi, entfällt die Vergütungspflicht der Nexi. 
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5.2 Nexi behält sich vor, den DCC-Ertragssatz zu än-
dern. Eine Änderung wird dem Vertragspartner 
mindestens 30 Tage vor deren Inkrafttreten 
schriftlich bekannt gegeben. Ist der Vertrags-
partner mit der Änderung nicht einverstanden, 
kann er die DCC-Option mit einer Frist von zehn 
Tagen zum Monatsende durch eingeschriebenen 
Brief kündigen. 

5.3 Rückbelastungen und Gutschriften von umge-
rechneten Kartenumsätzen erfolgen in der mit 
dem Vertragspartner vereinbarten Abrech-
nungswährung nach Umrechnung des ursprüng-
lichen Gesamtrechnungsbetrages von der Rech-
nungswährung des Karteninhabers in die 
Abrechnungswährung des Vertragspartners zu 
dem zu diesem Zeitpunkt von Nexi verwendeten 
Umrechnungskurs. Der Vertragspartner wird 
Nexi die für den rückbelasteten Kartenumsatz 
entrichtete Vergütung nach Inrechnungstellung 
erstatten. Das Stornieren von Kartenumsätzen 
ist im Falle der Nutzung des Währungsumrech-
nungsservice nicht möglich. 

 
6. Laufzeit/Kündigung/Sonstiges 
 
6.1 Die Laufzeit der DCC-Option entspricht der Lauf-

zeit der Servicevereinbarung zwischen Nexi und 
dem Vertragspartner. Davon unberührt bleibt 
das Recht zur fristlosen Kündigung der DCC-
Option aus wichtigem Grund. 

6.2 Ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung 
durch Nexi liegt insbesondere vor, wenn der 
Vertragspartner wiederholt ohne ausdrücklichen 
Wunsch des Karteninhabers dessen Forderung 
in der Rechnungswährung seiner Kreditkarte 
einreicht oder falls Visa oder Mastercard den 
Vertragspartner wegen wiederholter Verstöße 
gegen diese Hinweispflicht von der Teilnahme 
am Umrechnungsservice ausschließt. 

6.3 Nexi ist berechtigt, die DCC-Option an neue 
Entwicklungen sowie Anforderungen des Ge-
setzgebers oder von Mastercard und/oder Visa 
anzupassen, vorausgesetzt, diese Änderungen 
verändern den Service, die Vergütung und den 
DCC-Ertragssatz nicht grundlegend und führen 
nicht ohne Zustimmung des Vertragspartners zu 
zusätzlichen Kosten. 
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H Sonderbedingungen Kontaktloses Bezahlen 

1. Geltungsbereich 
 
1.1 Die nachfolgenden Regelungen gelten ergän-

zend für die Akzeptanz und Einreichung von Kar-
tenumsätzen durch mit kontaktloser Schnittstel-
le ausgestattete Karten. 

1.2 Nexi ermöglicht dem Vertragspartner, nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen, mit 
kontaktloser Schnittstelle ausgestattete Karten 
für den bargeldlosen Zahlungsverkehr zu akzep-
tieren und mittels einer solchen Karte begründe-
te Forderungen bei Nexi zur Abrechnung einzu-
reichen. 

 
2. Einreichungsgrundsätze und Autorisierung 
 
2.1 Der Vertragspartner wird bei Vorlage einer mit 

kontaktloser Schnittstelle ausgestatteten Karte 
deren Daten mittels einer von Nexi initialisierten 
und zugelassenen Terminal-Leser-Kombination 
(nachfolgend „Terminal“) kontaktlos, d.h. ohne 
physischen Kontakt zwischen Terminal und Kar-
te, auslesen und elektronisch eine Autorisierung 
von Nexi einholen ("kontaktloser Zahlungsvor-
gang"). Die Daten der Kartentransaktion, insbe-
sondere Kartennummer, Verfalldatum, Gesamt-
rechnungsbetrag und Nexi 
Vertragspartnernummer, wird der Vertrags-
partner im Falle einer erteilten Genehmigung 
vollständig und elektronisch mittels eines tägli-
chen Kassenschnitts an jedem Umsatztag selbst 
an Nexi in der Originaltransaktion übermitteln. 
Der Vertragspartner ist dafür verantwortlich, 
dass die Daten der Kartentransaktion vollständig 
und fristgemäß in einem verarbeitungsfähigen 
Datensatz Nexi zugehen. 

2.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, eine Bestä-
tigung des Kartenumsatzes durch den Kartenin-
haber mittels dessen Unterschrift, durch Einga-
be seiner PIN oder durch ordnungsgemäße 
Nutzung eines biometrischen Verfahrens durch-
zuführen. Eine solche Verpflichtung des Ver-
tragspartners entfällt für die Fälle, in denen der 
einzelne Umsatz des kontaktlosen Zahlungsvor-
gangs den authentifizierungsfreien Höchstbetrag 
des kontaktlosen Bezahlens (nachfolgend „au-
thentifizierungsfreier Höchstbetrag“) nicht über-

schreitet und mit den gesetzlichen sowie ggf. 
weiteren von den Kartenorganisationen vorge-
gebenen und dem Vertragspartner von Nexi 
mitgeteilten Anforderungen an einen kontaktlo-
sen Zahlungsvorgang ohne weitere Authentifi-
zierung im Einklang steht. Der authentifizie-
rungsfreie Höchstbetrag richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorgaben sowie den Vorgaben der 
Kartenorganisationen. Bei Vertragsabschluss be-
trägt der authentifizierungsfreie Höchstbetrag 
50,- Euro. 

2.3 Bei kontaktloser Übermittlung der Daten ohne 
Authentifizierung des Karteninhabers mittels 
Unterschrift, durch Eingabe der PIN oder durch 
ordnungsgemäße Nutzung eines biometrischen 
Verfahrens ist die Verpflichtung von Nexi zur 
Zahlung pro Karteninhaber und Vorgang be-
schränkt auf den authentifizierungsfreien 
Höchstbetrag. Diese Verpflichtung von Nexi gilt 
nur für den Fall, dass der einzelne eingereichte 
Kartenumsatz den authentifizierungsfreien 
Höchstbetrag nicht überschreitet. 

2.4 Überschreitet der einzelne Kartenumsatz den 
authentifizierungsfreien Höchstbetrag, ist in je-
dem Fall eine Authentifizierung nach Maßgabe 
von Teil I Ziffer 2.2 einzuholen. Sofern der Ver-
tragspartner dieser Verpflichtung nicht nach-
kommt, besteht keinerlei Verpflichtung von Nexi 
zur Zahlung. Wird der Kartenumsatz von dem 
kartenausstellenden Institut an Nexi aufgrund 
der Nichteinholung der Authentifizierung, durch 
korrekte Eingabe der PIN oder durch ordnungs-
gemäße Nutzung eines biometrischen Verfah-
rens rückbelastet, ist Nexi berechtigt, dem Ver-
tragspartner den Kartenumsatz 
zurückzubelasten. 

2.5 Sollte aus technischen Gründen eine Zahlungs-
transaktion mit kontaktloser elektronischer Ge-
nehmigungsanfrage nicht möglich sein, z.B. weil 
das Terminal bei dieser Transaktion die Karten-
daten nicht kontaktlos erfassen kann, sind in je-
dem Fall die Kartendaten physisch (kontaktbe-
haftet) aus dem Chip auf der Karte oder ggf. aus 
dem Magnetstreifen auszulesen und eine Bestä-
tigung der Zahlung durch den Karteninhaber 
mittels Unterschrift oder durch Eingabe seiner 
PIN unter Nutzung eines Terminals gemäß den 
Anforderungen der Bedingungen der Nexi für 
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die Akzeptanz und Abrechnung von Kredit- und 
Debitkarten durchzuführen. 

 
3. Sonstige Pflichten des Vertragspartners 
 
3.1 Bei Kartenumsätzen, die den authentifizierungs-

freien Höchstbetrag für kontaktloses Bezahlen 
überschreiten, ist der Vertragspartner verpflich-
tet, Leistungsbelege am Terminal zu erstellen 
und diese gemäß den Bedingungen der Nexi für 
die Akzeptanz und Abrechnung von Kredit- und 
Debitkarten aufzubewahren und Nexi innerhalb 
der von Nexi gesetzten Frist von in der Regel 14 
Tagen nach Aufforderung im Fall einer Reklama-
tion des Karteninhabers vorzulegen. 

3.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, das von der 
jeweiligen Kartenorganisation vorgegebene und 
von Nexi zur Verfügung gestellte Akzeptanzlogo 
an gut sichtbarer Stelle im Kassenbereich darzu-
stellen. 

3.3 Der Vertragspartner verpflichtet sich, das kon-
taktlose Terminal nach erstmaliger Nutzung 
mindestens zwölf Monate in Gebrauch zu hal-
ten. 

3.4 Der Vertragspartner verpflichtet sich, einen Kar-
tenleser zu verwenden, auf dem alle Akzeptanz-
logos derjenigen Karten gemäß den Vorgaben 
der Kartenorganisationen abgebildet sind, zu de-
ren Akzeptanz der Vertragspartner gemäß der 
Servicevereinbarung mit Nexi berechtigt ist. 
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I Sonderbedingungen giropay 

 
1. Vertragsgegenstand und Bedingungen der giro-

pay Akzeptanz 
 
1.1 Der Vertragspartner ist nach Maßgabe dieser 

Vereinbarung berechtigt, giropay als Bezahlver-
fahren zu nutzen. Bei giropay handelt es sich um 
ein internetbasiertes Bezahlverfahren, bei dem 
auf der einen Seite Kreditinstitute als Garantie-
geber und auf der anderen Seite giropay Acqui-
rer als Garantieempfänger zugunsten angelegter 
Händler angeschlossen sind. 

1.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, dem Nutzer 
von giropay die im Rahmen seines Geschäftsbe-
triebs angebotenen Waren und Dienstleistungen 
zu denselben Preisen und Bedingungen wie an-
ders zahlenden Kunden zu verkaufen. 

1.3 Der Vertragspartner wird alle giropay Überwei-
sungen in seinem Geschäftsbetrieb ausschließ-
lich über Nexi als giropay Acquirer abwickeln.  

1.4 Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, giropay 
für die Bezahlung folgender Waren und Dienst-
leistungen anzubieten oder zu nutzen: 
a) jegliche Waren und Dienstleistungen, deren 

Bewerbung, Angebot oder Vertrieb Urheber- 
und gewerbliche Schutzrechte sowie sonsti-
ge Rechte Dritter (z.B. das Recht am eigenen 
Bild, Namens- und Persönlichkeitsrechte) 
verletzen würde, 

b) jegliche Waren und Dienstleistungen, die zu 
den „Unzulässigen Angeboten“ im Sinne von 
§ 4 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag zäh-
len (die u.a. Propagandamittel oder Kennzei-
chen verfassungswidriger Organisationen 
darstellen, den Krieg verherrlichen, die Men-
schenwürde verletzen, Kinder oder Jugendli-
che in unnatürlicher, geschlechtsbetonter 
Körperhaltung zeigen oder pornographischer 
Natur sind), 

c) archäologische Funde, 
d) Drogen, Betäubungsmittel und bewusst-

seinsverändernde Stoffe, 
e) Güter, die einem Handelsembargo unterlie-

gen, 
f) Körperteile und sterbliche Überreste von 

Menschen, 

g) nationalsozialistische Artikel und Publikatio-
nen, 

h) geschützte Tiere und geschützte Pflanzen. 
1.5 Für Glücksspiele, Sportwetten, Casinos und Lot-

togesellschaften sowie für Erotikangebote kann 
giropay als Bezahlverfahren nur nach schriftlich 
erteilter Zustimmung von Nexi angeboten wer-
den und soweit und solange der Vertragspartner 
über alle notwendigen deutschen öffentlich-
rechtlichen Genehmigungen verfügt und sein 
Angebot insgesamt gesetzeskonform ausgestal-
tet ist, d.h. insbesondere auch unter Beachtung 
sämtlicher Vorschriften des Jugendschutzes. 

 
2. giropay Bezahlvorgang 
 
2.1 Nexi wird die für den giropay Bezahlvorgang er-

forderlichen Informationen und Daten von giro-
pay über einen giropay Betreiber an das jeweili-
ge Kreditinstitut übermitteln, sofern der Kunde 
des Vertragspartners darauf hinweist, die ange-
botene Ware oder Dienstleistung des Vertrags-
partners mittels einer giropay Überweisung be-
zahlen zu wollen. Nexi wird anschließend die 
Rückmeldung des jeweiligen Instituts an den 
Vertragspartner weiterleiten. 

2.2 Im Falle einer positiven Rückmeldung wird das 
jeweilige Kreditinstitut den maßgeblichen Betrag 
im Rahmen der Zahlungsgarantie auf das von 
dem Vertragspartner dafür vorgesehene Konto 
gutschreiben. Eine positive Rückmeldung in die-
sem Sinne ist die systemseitig erstellte Bestäti-
gung der Ausführung der Online-Überweisung, 
welche mit einer Zahlungsgarantie des jeweili-
gen Kreditinstituts verbunden ist. Die Zahlungs-
garantie ist dabei eine von dem jeweiligen Kre-
ditinstitut im eigenen Namen gegenüber Nexi 
abgegebene unwiderrufliche Garantie dafür, 
dass eine giropay Überweisung tatsächlich in 
voller Höhe, jedoch maximal in Höhe des ver-
einbarten Höchstbetrages gemäß Teil J Ziffer 
2.4, und innerhalb der vorgesehenen Frist auf 
das in dem Überweisungsauftrag bezeichnete 
Konto ausgeführt wird. Im Verhältnis zwischen 
Nexi und dem Vertragspartner selbst wird die 
Zahlungsgarantie dagegen für Rechnung des 
Vertragspartners vereinbart. 

2.3 Die Verpflichtung von Nexi im Rahmen des giro-
pay Bezahlvorgangs beschränkt sich in jedem 
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Fall darauf, eine bei Nexi tatsächlich eingegan-
gene positive Rückmeldung der Zahlungsgaran-
tie in Bezug auf eine giropay Überweisung an 
den Vertragspartner weiterzuleiten. Nexi haftet 
nicht für die Erfüllung der Zahlungsgarantie 
durch das betreffende Kreditinstitut. 

2.4 Die im Rahmen von giropay abgegebene Zah-
lungsgarantie eines Kreditinstituts ist in jedem 
Fall beschränkt auf einen Betrag von höchstens 
10.000,- Euro pro Überweisungsauftrag, auch 
wenn der jeweilige Überweisungsauftrag auf ei-
nen höheren Betrag lautet.  

2.5 Sofern der Vertragspartner keine oder keine po-
sitive Rückmeldung des jeweiligen Kreditinsti-
tuts von Nexi erhält, gilt die Zahlungsgarantie als 
abgelehnt. In diesen Fällen besteht keine Zah-
lungsgarantie für den Vertragspartner. 

 
3. Ausgestaltung des Bezahlvorgangs 
 
3.1 Bei der Ausgestaltung des Bezahlvorgangs wird 

der Vertragspartner lediglich die Bankleitzahl 
von seinen Kunden verpflichtend abfragen. Für 
den Fall, dass der Vertragspartner darüber hin-
aus weitere Kundeninformationen abfragen 
möchte (insbesondere die Kontonummer des 
Kunden und den Kundennamen), so ist der Ver-
tragspartner verpflichtet, gegenüber dem Kun-
den eindeutig und leicht erkennbar deutlich zu 
machen, dass die Angabe der weiteren Kun-
deninformationen im Rahmen des giropay Be-
zahlvorgangs in jedem Fall freiwillig und optional 
erfolgt. Eine solche Abfrage der für den Kunden 
stets freiwillig und optional anzugebenden Kon-
tonummer ist dem Vertragspartner zudem nur 
dann gestattet, wenn ein jederzeit für den Kun-
den aufrufbarer, verständlicher und klar er-
kennbarer Hinweistext die Abfrage der Konto-
nummer erläutert. Der Vertragspartner kann 
sich bei der Formulierung nach dem beispielhaf-
ten Erläuterungstext in der giropay Toolbox rich-
ten. 

3.2 Der Vertragspartner wird den Bestellprozess und 
seinen Internetauftritt so ausgestalten, dass sich 
der Kunde des Vertragspartners bei Beauftra-
gung der giropay Überweisung zweifelsfrei auf 
der On-line-Banking-Seite des jeweiligen Kredit-
instituts befindet und dies über die Anzeige der 
Instituts-URL in der Adresszeile des Browsers 

und die Überprüfung des Sicherheitszertifikates 
erkennen kann. Der Vertragspartner ist nicht be-
rechtigt, bei der Einbindung von giropay in den 
Bezahlprozess iframes zu verwenden, wobei 
iframes im Sinne dieser Vereinbarung eine sol-
che Technologie ist, mittels derer Internetinhal-
te in das Internetangebot des Vertragspartners 
eingebunden werden, ohne dass für den Nutzer 
des Internetangebots erkennbar ist, dass es sich 
nicht um eigene Inhalte des Anbieters handelt. 

 
4. Garantiefall 
 
4.1 Ein Garantiefall liegt dann vor, wenn trotz posi-

tiver Rückmeldung an den Vertragspartner ein 
giropay Überweisungsauftrag nicht ausgeführt 
wird, so dass der Zahlungsbetrag nicht dem an-
gegebenen Konto des Vertragspartners gutge-
schrieben wird. 

4.2 Der Vertragspartner verpflichtet sich, im Garan-
tiefall den Zahlungsanspruch aus der Zahlungs-
garantie spätestens innerhalb von einer Woche 
nach Eingang der positiven Rückmeldung schrift-
lich per E-Mail an Nexi an die Adresse: garantie-
anfrage@nexi.de zu erheben. Dabei sind die fol-
genden Informationen über die betreffende 
Transaktion zu übermitteln: 
a) internalTxID (alphanumerisch, 10 Ziffern) 
b) Tx Timestamp (timestamp der Transaktion) 
c) Bankleitzahl (alphanumerisch, 8 Ziffern) 
d) Betrag 
Sollte der Vertragspartner den Zahlungsan-
spruch nicht innerhalb der ihm von Nexi genann-
ten Frist geltend machen, so kann er sich nach 
Fristablauf nicht mehr auf die Zahlungsgarantie 
berufen.  

4.3 Nexi wird nach Erhalt der Informationen gemäß 
Teil J Ziffer 4.2 diese unverzüglich an den giro-
pay Betreiber übermitteln und dem Vertrags-
partner die entsprechende Mitteilung des giro-
pay Betreibers bzw. des jeweiligen 
Kreditinstituts übermitteln.  

4.4 Sofern es sich um eine berechtigte Garantiean-
frage handelt, wird das jeweilige Kreditinstitut 
den Überweisungsauftrag ausführen und dem 
Vertragspartner den Betrag der beanstandeten 
giropay Überweisung gutschreiben. Eine berech-
tigte Garantieanfrage liegt dann vor, wenn der 
Vertragspartner ein tatsächliches und berechtig-
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tes Interesse daran hat, eine entsprechende Ga-
rantieanfrage an Nexi zu übermitteln. Der Ver-
tragspartner trägt die Darlegungs- und Beweis-
last für das Vorliegen dieses Interesses. Im Falle 
einer nicht berechtigten Garantieanfrage erfolgt 
keine Zahlung an den Vertragspartner.  

 
5. Weitere Pflichten des Vertragspartners 
 
5.1 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Fernab-

satzbestimmungen der §§ 312b ff. BGB sowie 
des Telemediengesetzes einzuhalten. Insbeson-
dere muss er in hervorgehobener Weise und 
unwiderruflich gegenüber dem giropay Nutzer 
(seinem Kunden) klarstellen, dass er für den 
Verkauf der Waren oder Dienstleistungen, die 
Zahlungsabwicklung, die Waren und Dienstleis-
tungen, den Kundendienst, die Reklamationsbe-
arbeitung und die Verkaufsbedingungen ver-
antwortlich ist. Der Vertragspartner hat sich auf 
seiner Internet-Homepage, in seinem Katalog 
oder in seinen sonstigen Medien unmissver-
ständlich als Vertragspartner des giropay Nut-
zers zu kennzeichnen. 

5.2 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Ver-
tragspartners müssen für den giropay Nutzer auf 
seiner Internet-Homepage, in seinem Katalog 
oder in seinen sonstigen Medien jederzeit ein-
sehbar sein und vor Angabe der Kartendaten 
durch den giropay Nutzer anerkannt werden. 

5.3 Der Vertragspartner muss klar und eindeutig auf 
seiner Internet-Homepage, die über die im Ver-
trag angegebene Internetadresse erreicht wer-
den kann, in seinem Katalog oder in seinen sons-
tigen Medien die folgenden Angaben machen: 
a) Firma und Anschrift, soweit im Handelsregis-

ter eingetragen, die Handelsregisternummer 
sowie das zuständige Registergericht, Na-
me/n der oder des Geschäftsführer/s bzw. 
der Vorstandsmitglieder sowie alle weiteren 
gesetzlich vorgeschriebenen Angaben,  

b) Kundendienstkontaktadresse einschließlich 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer,  

c) Beschreibung der angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen, Preis der Waren oder 
Dienstleistungen einschließlich aller Steuern 
und sonstiger Preisbestandteile, gegebenen-
falls zusätzlich anfallende Liefer- und Ver-
sandkosten,  

d) Informationstexte zur Datenverarbeitung 
(gemäß Teil A Ziffer 5.2) und Angaben über 
die Datensicherheit der Kartendatenüber-
mittlung,  

e) Abrechnungswährung,  
f) Lieferbestimmungen. 

5.4 Der Vertragspartner wird neue Internet-Domain-
Adressen (URL) und neue Vertriebskanäle, über 
die er giropay als Bezahlverfahren nutzen möch-
te, vor Nutzung des giropay Bezahlverfahrens 
Nexi zur Freigabe unverzüglich schriftlich mittei-
len. 

5.5 Der Vertragspartner hat sicherzustellen, dass in 
seinem personellen und räumlichen Bereich kei-
ne missbräuchliche Nutzung der Kontodaten 
und sonstiger Daten von giropay Nutzern oder 
der Kreditinstitute möglich ist. Sollte der Ver-
tragspartner den Verdacht oder die Gewissheit 
der missbräuchlichen Nutzung oder des Ausspä-
hens von Daten in diesem Sinne in seinem Be-
trieb haben, ist Nexi unverzüglich zu unterrich-
ten. 

5.6 Der Vertragspartner hat die Daten ausschließlich 
verschlüsselt mit mindestens einer 128-Bit-
Verschlüsselung an Nexi zu übermitteln. 

5.7 Der Vertragspartner gestattet Nexi auf Anforde-
rung eine Inspektion der Geschäftsräume, um 
Nexi die Kontrolle der Einhaltung der Bestim-
mungen des Vertrages zu ermöglichen. 

5.8 Der Vertragspartner ist verpflichtet, etwaige von 
Nexi vorgegebene Maßnahmen zur Miss-
brauchsvermeidung auf eigene Kosten durchzu-
führen und umzusetzen, die Nexi wegen mögli-
cher Missbrauchspraktiken als notwendig 
erachtet. 

 
6. Serviceentgelt 
 
6.1 Der Vertragspartner zahlt an Nexi für die Nut-

zung des giropay Bezahlverfahrens das verein-
barte Serviceentgelt (Disagio) in Höhe eines Pro-
zentsatzes des eingereichten 
Überweisungsbetrages und, je nach Vereinba-
rung, ein transaktionsunabhängiges Entgelt.  

6.2 Sollten die für das Vertragsverhältnis mit dem 
Vertragspartner zur Anwendung kommenden 
gültigen Gebühren und Entgelte, die Nexi an den 
giropay Betreiber abzuführen hat, oder neue 
Gebühren durch den giropay Betreiber oder die 
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giropay GmbH erhoben werden, ist Nexi nach 
Maßgabe billigen Ermessens gemäß § 315 BGB 
berechtigt, das prozentuale Serviceentgelt nach 
schriftlicher Mitteilung an den Vertragspartner 
entsprechend anzupassen. 

6.3 Der Vertragspartner ist verpflichtet, an Nexi für 
eine berechtigte Garantieanfrage 35,- Euro und 
für eine unberechtigte Garantieanfrage 80,- Eu-
ro zu zahlen.  

6.4 Alle Entgelte verstehen sich zzgl. der gesetzli-
chen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe. 

6.5 Das Serviceentgelt und die sonstigen Entgelte 
werden dem Vertragspartner von Nexi in einer 
Abrechnung in Rechnung gestellt. Die Abrech-
nung ist nach Rechnungsstellung durch Nexi un-
verzüglich fällig. Der Vertragspartner ist zur so-
fortigen Zahlung verpflichtet.  

6.6 Sofern der Vertragspartner mit einem Payment 
Service Provider zusammenarbeiten möchte, der 
bisher noch nicht an den giropay Betreiber von 
Nexi angebunden ist, trägt der Vertragspartner 
die Kosten der technischen Anbindung. 

6.7 Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit der Abrechnungen hat der Vertrags-
partner innerhalb von vier Wochen nach deren 
Zugang zu erheben. Das Unterlassen rechtzeiti-
ger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf 
diese Folge wird Nexi bei Erteilung der Abrech-
nung hinweisen. Der Vertragspartner kann auch 
nach Fristablauf Berichtigung der Abrechnung 
verlangen, muss in diesem Falle aber beweisen, 
dass die Abrechnung unrichtig oder unvollstän-
dig war. 

 
7. Informationspflichten 
 
7.1 Der Vertragspartner verpflichtet sich, folgende 

Informationen vollständig, wahrheitsgemäß und 
ohne Aufforderung an Nexi zu übermitteln: 
a) vollständige Firmierung; bei juristischen Per-

sonen unter Angabe der Rechtsform und al-
ler Vertretungsberechtigten, 

b) vollständige Adresse, unter der der Anbieter 
niedergelassen ist, 

c) Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
Anbieters gemäß § 2 Umsatzsteuergesetz 
oder Wirtschaftsidentifikations-Nummer 
gemäß § 139c der Abgabenordnung oder 
vergleichbare Nummer, 

d) Handelsregister, Vereinsregister, Partner-
schaftsregister oder Genossenschaftsregis-
ter, bei dem der Anbieter eingetragen ist, 
sowie die dazugehörige Registernummer, 

e) vollständige Internetadresse, auf der giropay 
als Bezahlverfahren genutzt werden soll, 

f) Angabe der Waren- bzw. Dienstleistungska-
tegorie,  

g) Logo des Anbieters, 
h) Kontaktdaten für Supportangebot (An-

sprechpartner, Telefon, E-Mail), 
i) (ggf.) zusätzliche Supportangebote (bspw. 

Hotline, Webadresse, FAQ etc.), 
j) Kontaktadresse für Marketing-

Kooperationen mit der giropay GmbH (An-
sprechpartner, Telefon, E-Mail). 

7.2 Der Vertragspartner wird Nexi darüber hinaus 
über alle Änderungen der im Vertrag angegebe-
nen Daten und Informationen, insbesondere 
über 
a) Änderungen der Rechtsform oder Firma, 
b) Änderungen von Anschrift und/oder Bank-

verbindung, 
c) eine Veräußerung, Verpachtung oder einen 

sonstigen Inhaberwechsel des Unterneh-
mens oder die Geschäftsaufgabe, 

d) Änderungen der Art des Produktsortiments, 
die der Vertragspartner über das Internet, im 
Katalog oder in sonstigen Medien anbietet, 

e) einen Wechsel des beauftragten Payment 
Service Providers,  

unverzüglich schriftlich informieren. 
7.3 Der Vertragspartner hat den Schaden, der Nexi 

aus der schuldhaften Verletzung dieser Anzeige-
pflicht erwächst, zu tragen. 

7.4 Der Vertragspartner wird auf schriftliche Anfor-
derung der Nexi unverzüglich Unterlagen über 
seine Finanz- und Vermögenslage auch während 
der laufenden Geschäftsbeziehung übermitteln. 

7.5 Nexi ist berechtigt, die oben genannten Informa-
tionen an den giropay Betreiber und die giropay 
GmbH weiterzugeben.  

 
8. Verwendung der giropay Marken 
 
8.1 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die giropay 

Marken nur in unveränderter Form zu nutzen, 
um das giropay Verfahren in Verkehr zu bringen, 
einzuführen, anzubieten, zu bewerben und zu 
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vermarkten. Der Vertragspartner verpflichtet 
sich ferner, die Regelungen zur Nutzung der gi-
ropay Marken (Anlage) vollumfänglich einzuhal-
ten. 

8.2 Der Vertragspartner räumt Nexi das auf die 
Laufzeit dieser Vereinbarung begrenzte und 
nicht ausschließliche Recht ein, die folgenden 
aufgeführten Informationen ggf. unter Verlin-
kung auf die Homepage des Vertragspartners zu 
verwenden, um in Werbematerialien und auf 
der eigenen Homepage auf den Vertragspartner 
als giropay Teilnehmer hinweisen zu können:  
a) vollständige Firmierung; bei juristischen Per-

sonen unter Angabe der Rechtsform und al-
ler Vertretungsberechtigten, 

b) vollständige Adresse, unter der der Anbieter 
niedergelassen ist, 

c) vollständige Internetadresse, auf der giropay 
eingesetzt werden soll, 

d) Angabe der Waren- bzw. Dienstleistungska-
tegorie, 

e) Logo des Vertragspartners. 
Nexi ist berechtigt, dieses Recht auch auf den gi-
ropay Betreiber oder die giropay GmbH zu über-
tragen. 

 
9. Haftung/Schadensersatzansprüche 
 
9.1 Die Haftung von Nexi sowie ihrer gesetzlichen 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen für Schadens-
ersatz besteht nur bei Verletzung von wesentli-
chen Vertragspflichten (Kardinalpflichten), es sei 
denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlässige 
Pflichtverletzung von Nexi, ihrer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zurückzufüh-
ren. 

9.2 Soweit wesentliche Vertragspflichten in dem 
vorgenannten Sinn leicht fahrlässig verletzt 
werden, haftet Nexi bis zu einem Betrag in Höhe 
von maximal 10.000,- Euro je Schadensfall. Diese 
Haftungseinschränkung gilt auch bei vorsätzli-
cher oder grob fahrlässiger Verletzung von Ver-
tragspflichten durch Erfüllungsgehilfen, die nicht 
gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte 
der Nexi sind. 

9.3 In jedem Fall ist die Haftung von Nexi auf den 
üblicher- und typischerweise in derartigen Fällen 
vorhersehbaren und von Nexi verursachten un-

mittelbaren Schaden begrenzt. Eine Haftung für 
entgangenen Gewinn ist stets ausgeschlossen. 

9.4 Der Vertragspartner haftet Nexi für jegliche 
Schäden, die aufgrund schuldhafter Vertragsverletzun-
gen des Vertragspartners entstehen; dabei gilt als 
Schaden auch eine im Zusammenhang mit einer Ver-
tragsverletzung an Nexi verhängte Vertragsstrafe oder 
sonstige Gebühr durch den giropay Betreiber oder die 
giropay GmbH. 
10. Reklamationen 
 

Beschwerden und Reklamationen der Kunden 
des Vertragspartners, die sich auf im Grundge-
schäft gewährte Leistungen des Vertragspart-
ners beziehen, wird der Vertragspartner unmit-
telbar mit dem Kunden regulieren. 
Bei Vorliegen eines Garantiefalls gemäß Teil J 
Ziffer 4.1 oder bei sonstigen Fragestellungen 
zum giropay Bezahlverfahren wird der Vertrags-
partner sich ausschließlich an Nexi oder seinen 
Payment Service Provider (PSP) wenden. 
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12. Laufzeit/Kündigung 
 
12.1 Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 24 Mo-

naten. Nexi ist berechtigt, von dem Vertrag in-
nerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss 
zurückzutreten, wenn negative Daten über den 
Vertragspartner oder seinen Geschäftsführer 
bekannt werden, die Nexi ein Festhalten am 
Vertrag unzumutbar machen. Die Vereinbarung 
kann erstmalig unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten zum Vertragsende gekündigt wer-
den. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit auf 
unbestimmte Zeit. Die Vereinbarung kann dann 
von jeder Partei mit einer Frist von sechs Mona-
ten zum Jahresende gekündigt werden. Kündi-
gungen haben stets schriftlich unter Ausschluss 
der telekommunikativen Übermittlung (Telefax, 
E-Mail) zu erfolgen. 

12.2 Eine fristlose Kündigung der Vereinbarung durch 
Nexi aus wichtigem Grund bleibt unbenommen. 
Ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung 
liegt insbesondere vor, wenn 
a) der Vertragspartner schuldhaft die ihm ob-

liegenden Verpflichtungen aus diesem Ver-
trag verletzt, 

b) Nexi erhebliche nachteilige Umstände über 
den Vertragspartner oder dessen Inhaber 
bekannt werden, die Nexi ein Festhalten am 
Vertrag unzumutbar machen. Ein solcher 
Umstand liegt insbesondere vor, wenn der 
Vertragspartner im Vertrag unrichtige Anga-
ben gemacht hat, eine wesentliche Ver-
schlechterung seiner Vermögenslage eintritt 
oder einzutreten droht, seine Vermögensla-
ge nicht gesichert erscheint oder wenn er zu 
einem späteren Zeitpunkt seinen Informati-
onspflichten gemäß dieser Vereinbarung 
schuldhaft nicht nachkommt, 

c) der Vertragspartner sein Produktsortiment 
im Internet, im Katalog oder in sonstigen 
Medien derart ändert, dass auch unter an-
gemessener Berücksichtigung der Belange 
des Vertragspartners die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses für Nexi unzumutbar 
ist, 

d) der Vertragspartner mit seinen Zahlungen 
trotz Fristsetzung mit Kündigungsandrohung 
in Verzug ist, 

e) der Vertragspartner giropay als Bezahlver-
fahren für den Geschäftsbetrieb von Dritten 
nutzt, bei denen die dem Grundgeschäft zu-
grunde liegenden Waren oder Dienstleistun-
gen nicht von dem vom Vertragspartner an-
gegebenen Geschäftsgegenstand, Preis-
segment oder der von ihm angegebenen 
Waren- oder Dienstleistungsgruppe gedeckt 
sind, 

f) der Vertragspartner bei Vertragsabschluss 
falsche Angaben über seinen Geschäftsbe-
trieb oder die von ihm angebotenen Waren 
oder Dienstleistungen gemacht hat oder spä-
tere Änderungen des Produktsortiments 
oder des Geschäftsgegenstandes Nexi nicht 
vorher schriftlich mitgeteilt hat, 

g) das giropay Bezahlverfahren ohne Verschul-
den von Nexi nicht mehr angeboten oder der 
giropay Acquirer-Vertrag zwischen Nexi und 
dem giropay Betreiber beendet wird. 

 
13. Sonstiges 
 
13.1 Alle Änderungen oder Ergänzungen dieser Be-

dingungen oder des diesen Bedingungen zu-
grunde liegenden Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für 
eine Vereinbarung über die Aufhebung des 
Schriftformerfordernisses. 

13.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser Bedingun-
gen oder des diesen Bedingungen zugrunde lie-
genden Vertrages unwirksam sein oder werden, 
so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen dadurch nicht berührt. Die Parteien 
sind gehalten, die unwirksame Bestimmung 
durch eine solche wirksame Bestimmung zu er-
setzen, mit der das wirtschaftlich gewollte Er-
gebnis am besten erreicht wird. 

13.3 Nexi ist berechtigt, die Vertragsbedingungen zu 
ändern. Änderungen gelten als vom Vertrags-
partner anerkannt, wenn er nicht innerhalb von 
vier Wochen ab Zugang der Mitteilung schriftlich 
unter Ausschluss der telekommunikativen 
Übermittlung (Telefax, E-Mail) der Änderung wi-
derspricht. Auf diese Folge wird Nexi den Ver-
tragspartner bei einer solchen Mitteilung aus-
drücklich hinweisen. 

13.4 Nexi ist berechtigt, sich zur Erfüllung der Aufga-
ben aus dieser Vereinbarung Dritter, insbeson-
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dere von Payment Service Providern (PSP), zu 
bedienen. Der Vertragspartner ist nur berech-
tigt, Dritte zur Erfüllung der ihm aufgrund dieser 
Vereinbarung obliegenden Pflichten zu beauf-
tragen, sofern Nexi deren Mitwirkung zustimmt.  

13.5 Dem Vertragspartner ist bekannt, dass giropay 
systembedingt nur zur Verfügung steht, wenn er 
ein Konto bei einem deutschen Institut unter-
hält. 

13.6 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Ver-
tragsverhältnis ist Frankfurt am Main. 
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J  Sonderbedingungen SmartPay 

 
1. Einbezug und Rangfolge  

 
Sofern sich der  Vertragspartner für die Akzep-
tanz von Karten im Rahmen von SmartPay ent-
schieden hat, kommen Ziffern A, B, D, E, F, G 
und H dieser Bedingungen der Nexi Germany 
GmbH für die Akzeptanz und Abrechnung von 
Kredit- und Debitkarten (Deutschland) auch für 
SmartPay zur Anwendung, soweit sie nicht den 
Regelungen in diesen Sonderbedingungen 
SmartPay widersprechen.  
Ergänzend gelten die Bedingungen der Nexi 
Germany GmbH für den POS Service, insbeson-
dere soweit es die Leistungen im Zusammen-
hang mit der Bereitstellung oder dem Kauf von 
Zahlkartenterminals und im Zusammenhang mit 
der Abwicklung des electronic cash Systems be-
trifft.  

 
2. Vertragsabschluss 

 
Durch Akzeptanz/Unterzeichnung des elektroni-
schen oder papierhaften Vertragsformulars 
(„Vertragsformular“) unterbreitet der Vertrags-
partner der Nexi das Angebot, mit ihr einen Ver-
trag auf der Grundlage der so von ihm akzeptier-
ten Konditionen zu schließen. Der Abschluss der 
Vereinbarung der Parteien kommt durch die be-
stätigende Annahme der Nexi zustande.  

 
3. Umfang der Kartenakzep-

tanz/Netzbetriebsdienstleister 
 

Der Vertragspartner beauftragt Nexi zum einen 
mit der Abwicklung der mittels einer Karte er-
teilten Zahlungsaufträge im Präsenzgeschäft 
sowie deren Abrechnung gegenüber dem Ver-
tragspartner. „Karten“ in diesem Sinne liegen 
gemäß diesen Bedingungen auch dann vor, 
wenn die Kartendaten auf einem anderen Medi-
um (z.B. Smartphone) hinterlegt sind. Das Pro-
dukt SmartPay umfasst nur die Kartenakzeptanz 
bei physischer Vorlage der Karte (Präsenzge-
schäft). 
Die Einbeziehung eines anderen Netzbetriebs-
dienstleisters als die Nexi ist im Rahmen des 
Produktes SmartPay nicht möglich. 

 

4. Entgelte 
 

Der Vertragspartner zahlt das auf den Transakti-
onsumsatz bezogene Disagio, ggf. ein im Ver-
tragsformular benanntes zusätzliches transakti-
onsabhängiges Entgelt sowie die in dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis der Nexi“ benannten 
Entgelte.  

 
5. Pflicht zur Aufrechterhaltung eines SEPA-

Lastschriftmandats/ Sonderkündigungsrecht/ 
Leistungsaussetzung im Fall von Rücklastschrif-
ten oder ungültigen SEPA-Lastschriftmandaten 

 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, für die Dau-
er der Vereinbarung zum SmartPay Produkt ein 
SEPA-Lastschriftmandat zugunsten von Nexi auf-
recht zu erhalten. Ohne ein solches ist Nexi be-
rechtigt, dem Vertragspartner ein gesondertes 
Entgelt für eine Abrechnung per Überweisungs-
verfahren gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Nexi in Rechnung zu stellen. Weiterhin ist 
die Nexi berechtigt, die Akzeptanzvereinbarung 
außerordentlich zu kündigen.  
Für den Fall von unberechtigten Rücklastschrif-
ten oder ungültigen SEPA-Lastschriftmandaten 
ist Nexi berechtigt, Auszahlungen an den Händ-
ler aus der Transaktionsabwicklung auszusetzen 
oder ihre Forderungen gegen den Vertrags-
partner mit den Forderungen des Vertragspart-
ners gegen die Nexi aus den zur Abrechnung 
eingereichten Transaktionen zu verrechnen.  

 
6. Auszahlungsintervall 

 
Die Nexi zugegangenen vollständigen Datensät-
ze der Kartenumsätzen werden am folgenden 
hessischen Bankarbeitstag verarbeitet („Erfas-
sungsstichtag“), sofern die Datensätze bis 
23:59:59 Uhr des vorhergehenden Tages der 
Nexi zugegangen sind. Die verarbeiteten Trans-
aktionen werden dann am auf den Erfassungs-
stichtag folgenden hessischen Bankarbeitstag 
zur Zahlung auf das von dem Vertragspartner 
angegebene Bankkonto angewiesen (D+2). Ver-
einbaren die Parteien im Vertragsformular oder 
anderweitig individuell mit dem Vertragspartner 
ein anderes Auszahlungsintervall, hat dieses 
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Vorrang vor dem hier dargelegten Auszahlungs-
intervall. 

 
7. Nutzung des Nexi Merchant Portals/Zugang 

von Mitteilungen/Pflicht zur Mitteilung von 
Störungen 
 
Im Rahmen des Produktes SmartPay dient das 
Nexi Merchant Portal insbesondere dazu, dem 
Vertragspartner Mitteilungen zur Vertragsge-
staltung (Information über das aktuelle Preis- 
und Leistungsverzeichnis der Nexi, aktualisierte 
AGB, Vorgaben der Kartenorganisationen etc.) 
und Vertragsumsetzung (Chargeback-
Verwaltung, Abrechnung über die eingereichten 
Kartenumsätze und das zu zahlende Entgelt, 
Kündigung) zugehen zu lassen und ihm zu er-
möglichen, in gleicher Weise mit der Nexi zu 
kommunizieren (Chargeback-Verwaltung, Mel-
dung von Störungen und Schäden, Bestellungen 
(soweit sich der Vertragspartner nicht mit Zah-
lungen in Verzug befindet), Kündigung). Der Ver-
tragspartner wird regelmäßig, mindestens aber 
einmal pro Woche das Nexi Merchant Portal 
öffnen, um die Mitteilungen zur Kenntnis zu 
nehmen. Sofern der Vertragspartner eine Mittei-
lung nicht vorher aufruft, gilt die jeweilige Mit-
teilung der Nexi nach dem siebten Tag nach Be-
reitstellung im Nexi Merchant Portal als dem 
Vertragspartner zugegangen  
Bis zur Umstellung auf das Nexi Merchant Portal 
erfolgt die Chargeback-Verwaltung per E-Mail-
Kommunikation.  
Außerdem ist der Vertragspartner verpflichtet, 
Störungen, Mängel und Schäden der Einrichtun-
gen Nexi unverzüglich über das Nexi Merchant 
Portal anzuzeigen. 
 

8. Prüfungspflichten des Vertragspart-
ners/Genehmigung 
 
Der Vertragspartner muss die Umsatzausweise 
bzw. Abrechnungen unverzüglich nach Bereit-
stellung auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit der erteilten Umsatz-
ausweise bzw. Abrechnungen hat der Vertrags-
partner via Nexi Merchant Portal innerhalb von 
vier Wochen nach deren Zugang zu erheben. Für 

die Fristeinhaltung genügt die Bereitstellung des 
Widerspruchs im Nexi Merchant Portal. Macht 
der Vertragspartner nicht rechtzeitig Einwen-
dungen geltend, gilt dies als Genehmigung.  
 

9. Entgeltanpassungen aufgrund falscher Angaben 
bei Vertragsabschluss /Sonderkündigungsrecht 
 
Das Serviceentgelt und gegebenenfalls das 
transaktionsunabhängige Entgelt werden zu-
nächst unter Zugrundelegung der von dem Ver-
tragspartner gemachten Angaben festgelegt. 
Erweisen sich die gemachten Angaben im Nach-
hinein als nicht zutreffend, wird Nexi dem Ver-
tragspartner ein angepasstes korrigiertes Ange-
bot unterbreiten. Stimmt der Vertragspartner 
diesem Angebot nicht innerhalb von drei Wo-
chen zu, steht der Nexi ein Sonderkündigungs-
recht mit einer Kündigungsfrist von zwei Wo-
chen zu. Nexi wird den Vertragspartner mit 
Übermittlung des angepassten Angebots auf den 
Umstand der Eröffnung eines Sonderkündi-
gungsrechts der Nexi im Falle der Nichtannahme 
ausdrücklich hinweisen. Mitteilungen der Nexi 
an den Vertragspartner im Rahmen der Abwick-
lung und möglicher Anpassungen dieser Verein-
barung erfolgen über das Nexi Merchant Portal. 
 

10. Leistungsaussetzung statt außerordentlicher 
Kündigung 
 
Nexi ist, statt den Vertrag außerordentlich zu 
kündigen, auch berechtigt, vom Vertragspartner 
die zeitweilige Einstellung der Einreichung von 
Kartenumsätzen (Suspendierung) zu verlangen 
und deren Annahme (Transaktionsaufnahme) zu 
verweigern, insbesondere wenn eine Kartenor-
ganisation die Einstellung der Akzeptanz ver-
langt. 
 

11. Laufzeitregelung/ordentlich Kündigung 
 
Die Regelungen dieser Ziffer 11 gelten, soweit 
im Vertragsformular keine abweichenden Rege-
lungen getroffen werden.  
Die nachlaufenden Regelungen gelten für den 
Fall, dass der Vertragspartner das parallel zu 
nutzende Zahlkartenterminal von der Nexi mie-
tet. Im Vertragsformular wählt der Vertrags-
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partner die von ihm gewünschte Mindestver-
tragslaufzeit.  
Eine Vereinbarung mit einer Mindestvertrags-
laufzeit von 30 Tagen kann erstmalig unter Ein-
haltung einer Frist von zwei Wochen zum Ablauf 
der Mindestvertragslaufzeit gekündigt werden. 
Wird sie nicht zum Ende ihrer Mindestvertrags-
laufzeit gekündigt, verlängert sich die Laufzeit 
auf unbestimmte Zeit. Sie kann dann mit einer 
Frist von einem Monat gekündigt werden. 
Eine Vereinbarung mit einer längeren Mindest-
vertragslaufzeit kann erstmalig unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten zum Ablauf der 
Mindestvertragslaufzeit gekündigt werden. Wird 
sie nicht zum Ende ihrer Mindestvertragslaufzeit 
gekündigt, verlängert sich die Laufzeit auf unbe-
stimmte Zeit. Sie kann dann mit einer Frist von 
drei Monaten gekündigt werden.  
Handelt es sich um einen Kauf des Zahlkarten-
terminals, läuft der Vertrag auf unbestimmte 
Zeit und kann mit einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. 
 

12. Keine Teilkündigung von Leistungen des Pro-
duktes SmartPay 
 
Eine Kündigung von (Teil-)Leistungen des Pro-
duktes SmartPay begründet immer sowohl die 
Kündigung der Leistungen zur Miete des Termi-
nals, der Netzbetriebsdienstleistungen und der 
Leistungen zur Akzeptanz der girocard (electro-
nic-cash) als auch die Leistungen zur Akzeptanz 
der Karten. Dieser Grundsatz der nur einheitli-
chen Kündigungsmöglichkeit gilt unabhängig da-
von, ob es sich bei der jeweiligen Kündigung um 
eine ordentliche oder eine außerordentliche 
Kündigung handelt. 
 

13. Sonderkündigungsrecht bei nicht ausschließli-
cher Einreichung der Kartenumsätze/ pauscha-
lisierte Schadensersatz 
 
Sofern der Vertragspartner die vertragsgegen-
ständlichen Kartenumsätze nicht oder nicht aus-
schließlich bei Nexi zur Abrechnung einreicht, ist 
Nexi berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu 
kündigen und/oder dem Vertragspartner auf-
grund dessen einen pauschalen Schadensersatz 
in Rechnung zu stellen.  

Dieser pauschale Schadensersatzanspruch be-
rechnet sich als Produkt aus dem monatlich in 
Rechnung gestellten Serviceentgelt der letzten 
zwölf Monate (bzw. sechs Monate, sofern die 
Vertragslaufzeit noch keine 12 Monate erreicht 
hat) abzgl. der tatsächlich von Nexi ersparten 
Aufwendungen x Restlaufzeit (= Anzahl an Mo-
naten zwischen der letzten Einreichung bei Nexi 
und dem tatsächlich vereinbarten Laufzeitende).  
Sofern der Vertragspartner die vertragsgegen-
ständlichen Kartenumsätze mittels eines Zahl-
kartenterminals bei der Nexi zur Abrechnung 
einreicht, das er käuflich erworben hat, entfällt 
die zuvor dargestellte Berechnungsmethode und 
es gilt ein pauschlaer Schadensersatzanspruch in 
Höhe von 300,- Euro. 
Ein solcher Anspruch auf pauschalen Schadens-
ersatz besteht nicht, wenn der Vertragspartner 
darlegen und beweisen kann, dass ein Schaden 
in dieser Höhe nicht entstanden ist. Unabhängig 
von der Geltendmachung des pauschalen Scha-
densersatzanspruches ist Nexi berechtigt, ggf. 
unter Anrechnung der Schadensersatzpauschale, 
den tatsächlich entstandenen oder weiterge-
henden Schaden geltend zu machen. 
 

14. Vorrang der Regelungen im Vertragsformular 
 
Regelungen in dem Vertragsformular gehen den 
Bestimmungen in diesen Bedingungen der Nexi 
Germany GmbH für die Akzeptanz und Abrech-
nung von Kredit- und Debitkarten (Deutschland) 
vor. 
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Anlage: Muster Verpfändungsvertrag zur 
Verpfändung von Bankkonten 

 
Verpfändungsvertrag 

– Verpfändung von Kontoguthaben – 

 

zwischen 

[Vertragspartner] 

als Sicherungsgeber 

 

und 

 

Nexi Germany GmbH 

als Sicherungsnehmerin 
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Dieser Vertrag (nachfolgend der "Verpfändungsver-
trag" genannt) wird geschlossen zwischen: 
 
[Name Vertragspartner], geschäftsansässig [_____], 
eingetragen im Handelsregister von [_____] unter der 
Nummer [_____] (nachfolgend "Sicherungsgeber" oder 
auch "Vertragspartner" genannt), und 
 
Nexi Germany GmbH, geschäftsansässig in Helfmann-
Park 7, 65760 Eschborn, eingetragen im Handelsregis-
ter von Frankfurt am Main unter der Nummer 
HRB 57036 (nachfolgend "Sicherungsnehmerin" oder 
auch "Nexi" genannt). 
 
Sicherungsgeber und Sicherungsnehmerin werden 

nachfolgend jeweils auch als “Partei”, gemeinsam als 

“Parteien” bezeichnet. 

1. PRÄAMBEL 

1.1 Der Sicherungsgeber und die Sicherungs-
nehmerin haben am [_____] einen Zah-
lungsdiensterahmenvertrag abgeschlossen. 
Dieser Zahlungsdiensterahmenvertrag, wie 
von Zeit zu Zeit geändert, ergänzt und/oder 
neu gefasst, wird in seiner jeweils gültigen 
Fassung nachstehend der "Zahlungsdiens-
terahmenvertrag“ genannt. 

1.2 Gemäß Teil A Ziffer 3.7 der dem Zahlungs-
diensterahmenvertrag beigefügten Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ist der Si-
cherungsgeber zum Abschluss dieses 
Verpfändungsvertrages verpflichtet. Die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie 
von Zeit zu Zeit geändert, ergänzt und/oder 
neu gefasst, werden in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung nachstehend "AGB Zahlungs-
diensterahmenvertrag“ genannt. 

1.3 Der Sicherungsgeber hat gemäß Teil A Zif-
fer 3.7 Abs. 2 AGB Zahlungsdiensterah-
menvertrag auf seinen Namen bei der 
[Name des kontoführenden Instituts] 
(nachfolgend "kontoführendes Institut") 
ein Konto mit der IBAN [IBAN des Sperr-
kontos] eingerichtet. Dieses Konto wird 
einschließlich aller Unterkonten nachste-
hend als "Sperrkonto" bezeichnet.  

2. DEFINITIONEN 

"Verpfändete Forderungen" meint die gemäß 
Ziffer 3 verpfändeten Kontoguthaben und die 
gemäß Ziffer 3 von der Verpfändung erfassten, 
mit dem Sperrkonto zusammenhängenden 
Rechte und Forderungen. 

Querverweise auf Ziffern ohne weitere Angabe 
beziehen sich stets auf Ziffern dieses Verpfän-
dungsvertrages. 

3. GEGENSTAND DER VERPFÄNDUNG 

3.1 Der Sicherungsgeber verpfändet hiermit an die 
Sicherungsnehmerin sein jeweiliges Guthaben 
nebst Zinsen auf dem Sperrkonto. Die Ver-
pfändung erfasst alle mit dem Sperrkonto zu-
sammenhängenden Rechte, insbesondere das 
Recht zur Kündigung, auf Feststellung des je-
weiligen Saldos und die Forderungen aus ge-
zogenen oder in Zukunft zu ziehenden Salden. 

3.2 Die Sicherungsnehmerin nimmt die Verpfän-
dung hiermit an. 

4. SICHERUNGSZWECK 

Die Sicherheiten dienen zur Sicherung sämtli-

cher gegenwärtiger und künftiger – auch be-

dingter und/oder befristeter – Ansprüche von 

Nexi gegen den Vertragspartner aus oder im 

Zusammenhang mit dem Zahlungsdiensterah-

menvertrag, insbesondere aus unter dem Zah-

lungsdiensterahmenvertrag zwischen den Par-

teien abgeschlossenen Einzelverträgen, und 

zwar auch dann, wenn die vereinbarte Ver-

tragslaufzeit des Zahlungsdiensterahmenver-

trags verkürzt oder verlängert oder der Zah-

lungsdiensterahmenvertrag neu gefasst wird 

(Ansprüche im Zusammenhang mit dem Zah-

lungsdiensterahmenvertrag sind insbesondere 

auch Sekundäransprüche wie z.B. Schadenser-

satzansprüche und Folgeansprüche für den Fall 

einer sich im Laufe der Abwicklung des Zah-

lungsdiensterahmenvertrags oder von unter 

diesem Zahlungsdiensterahmenvertrag zwi-

schen den Parteien abgeschlossenen Einzelver-

trägen herausstellenden Unwirksamkeit der 

Erfüllungsansprüche wie z.B. Ansprüche aus 



15
_3

30
0_

4
.0

_D
E_

d
e/

St
an

d
 0

9/
2

02
3 

 
 
 
 
 
Bedingungen der Nexi Germany GmbH     
für die Akzeptanz und Abrechnung von Kredit- und Debitkarten 
 

Seite 51 von 55 

 

 

ungerechtfertigter Bereicherung) (zusammen 

die "Gesicherten Forderungen" genannt). 

5. ANZEIGE DER VERPFÄNDUNG 

Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, dem kon-

toführenden Institut die Verpfändung des 

Sperrkontos spätestens 5 (fünf) Werktage nach 

Unterzeichnung dieses Verpfändungsvertrags 

in einer der Anlage "Formular der Verpfän-

dungsmitteilung" entsprechenden Form anzu-

zeigen und eine schriftliche Bestätigung einzu-

holen, dass das kontoführende Institut die 

Verpfändung vorgemerkt hat. Zugleich er-

mächtigt der Sicherungsgeber die Sicherungs-

nehmerin, die Verpfändung im Namen des Si-

cherungsgebers dem kontoführenden Institut 

anzuzeigen. 

6. AUSKÜNFTE 

Der Sicherungsgeber ermächtigt das kontofüh-

rende Institut, der Sicherungsnehmerin jeder-

zeit Auskunft über die verpfändeten Guthaben 

zu erteilen und Kopien der Kontoauszüge an 

die Sicherungsnehmerin zu senden. 

7. VERFÜGUNGEN ÜBER GUTHABEN  

7.1 Verfügungen über Guthaben auf dem Sperr-
konto dürfen nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Sicherungsnehmerin erfol-
gen. In der Verpfändungsmitteilung wird das 
kontoführende Institut angewiesen, keine 
anderen Verfügungen auszuführen. 

7.2 Das Sperrkonto darf nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Sicherungs-
nehmerin gekündigt oder geschlossen wer-
den. 

8. VERWERTUNGSRECHT DER SICHERUNGSNEHMERIN 

8.1 Die Sicherungsnehmerin ist befugt, sich in 
Höhe des rückständigen Betrages aus dem 
verpfändeten Guthaben auf den Sperrkonto 
zu befriedigen, d.h. den jeweiligen Aktivsal-
do auf den Sperrkonto bis zu der Höhe des 
rückständigen Betrages einzuziehen, und zu 
diesem Zweck auch ein dem Sicherungsge-
ber zustehendes Kündigungsrecht auszu-

üben, wenn die Voraussetzung für die Ver-
wertung eines Pfandrechts nach 
§§ 1273, 1204 ff. BGB (Pfandreife) eingetre-
ten sind und der Sicherungsgeber mit der Er-
füllung einer Zahlungsverpflichtung unter 
einer Gesicherten Forderung in Verzug ist. 

8.2 Die Sicherungsnehmerin wird die Verwer-
tung dem Sicherungsgeber mit einer Frist 
von jeweils mindestens 10 (zehn) Werkta-
gen vorher schriftlich androhen. Einer An-
drohung bedarf es jedoch nicht, wenn der 
Sicherungsgeber seine Zahlungen eingestellt 
hat, die Eröffnung eines gerichtlichen Insol-
venzverfahrens über sein Vermögen bean-
tragt worden ist oder sonst Gründe vorlie-
gen, die die Annahme rechtfertigen, dass 
berechtigte Interessen der Sicherungsneh-
merin der Einhaltung der Frist entgegenste-
hen. 

8.3 Ungeachtet § 1277 BGB ist die Sicherungs-
nehmerin zur Befriedigung aus den verpfän-
deten Rechten ohne Erlangung eines voll-
streckbaren Titels gegen den 
Sicherungsgeber berechtigt. 

8.4 Unter mehreren Sicherheiten hat die Siche-
rungsnehmerin das Wahlrecht. Bei der Aus-
wahl und Verwertung wird die Sicherungs-
nehmerin auf die berechtigten Belange des 
Sicherungsgebers Rücksicht nehmen. 

8.5 Der Sicherungsgeber kann keine Rechte aus 
der Art oder dem Zeitpunkt der Verwertung 
oder der Aufgabe anderweitiger Sicherhei-
ten herleiten. 

8.6 Das kontoführende Institut hat nicht zu 
überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Verwertung eingetreten sind. 

9. SICHERHEITENFREIGABE 

9.1 Aufgrund der Akzessorietät des Pfandrechts 
erlöschen bei vollständiger und unwiderruf-
licher Erfüllung aller Gesicherten Forderun-
gen sämtliche Pfandrechte der Sicherungs-
nehmerin aus diesem Verpfändungsvertrag. 
Nach Befriedigung der Gesicher-
ten Forderungen wird die Sicherungs-
nehmerin auf Verlangen des Sicherungs-
gebers ihre Rechte aus diesem Verpfän-
dungsvertrag unverzüglich freigeben und 
einen etwaigen Übererlös aus der Verwer-
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tung an den Sicherungsgeber auskehren. 
Dies gilt – da der Verpfändungsvertrag ge-
mäß Ziff. 4 auch künftige Forderungen si-
chert – nicht, soweit aus dem Zahlungs-
diensterahmenvertrag oder aus unter dem 
Zahlungsdiensterahmenvertrag zwischen 
den Parteien abgeschlossenen Einzelverträ-
gen in absehbarer Zeit mit der Entstehung 
von weiteren bzw. neuen Ansprüchen der 
Sicherungsnehmerin zu rechnen ist. 

9.2 Die Sicherungsnehmerin ist schon vor voll-
ständiger Befriedigung der Gesicher-
ten Forderungen verpflichtet, auf Verlangen 
die ihr verpfändeten Guthaben sowie etwa-
ige weitere zu ihren Gunsten bestellte Si-
cherheiten nach ihrer Wahl an den Siche-
rungsgeber ganz oder teilweise 
freizugeben, sofern der realisierbare Wert 
sämtlicher Sicherheiten 110% der Gesicher-
ten Forderungen (unter Einbeziehung von in 
absehbarer Zeit entstehenden weiteren 
bzw. neuen Ansprüchen der Sicherungs-
nehmerin aus dem Zahlungsdiensterah-
menvertrag oder aus unter diesem Zah-
lungsdiensterahmenvertrag zwischen den 
Parteien abgeschlossenen Einzelverträgen) 
nicht nur vorübergehend überschreitet. Die 
Deckungsgrenze von 110% erhöht sich um 
den jeweils aktuellen Umsatzsteuersatz, 
soweit die Sicherungsnehmerin mit der Ab-
führung von Umsatzsteuer aus Verwer-
tungserlösen belastet wird. 

9.3 Die Sicherungsnehmerin wird bei der Aus-
wahl der freizugebenden Sicherheiten auf 
die berechtigten Belange des Sicherungsge-
bers Rücksicht nehmen. 

9.4 Die Kosten für die Freigabe der Sicherheit 
trägt der Sicherungsgeber. 

10. BEWERTUNG DER FORDERUNGEN 

Zur Ermittlung des realisierbaren Wertes der 
Verpfändeten Forderungen wird vom Nenn-
wert der fälligen Forderungen ausgegangen. 

11. VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG ÜBER DIE VERPFÄNDETEN 

FORDERUNGEN 

11.1 Der Sicherungsgeber versichert, dass er 
über die Verpfändeten Forderungen unein-
geschränkt verfügungsberechtigt ist, insbe-

sondere dass – abgesehen vom AGB-
Pfandrecht des jeweiligen kontoführen-
den Instituts – Rechte Dritter an den Ver-
pfändeten Forderungen nicht bestehen. 

11.2 Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, der Si-
cherungsnehmerin eine Bestätigung des 
kontoführenden Instituts vorzulegen, wo-
nach dieses im Hinblick auf das Sperrkonto 
– für die Dauer der Verpfändung an die Si-
cherungsnehmerin – (i) auf ein Aufrech-
nungs-/Zurückbehaltungsrecht verzichtet 
und (ii) ein Pfandrecht (z.B. begründet nach 
den jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen) des kontoführenden Instituts 
ausgeschlossen ist bzw. im Rang nach dem 
Pfandrecht der Sicherungsnehmerin zu-
rücktritt. Ein Pfandrecht des kontoführen-
den Instituts darf jedoch insoweit vorge-
hen, als es ausschließlich mit der Führung 
des Sperrkontos zusammenhängende Kos-
ten und Entgelte sowie Rückbelastungen 
noch nicht endgültig gutgeschriebener Be-
träge (z.B. Rücklastschriften) sichert. 

12. GERICHTSSTAND, ERFÜLLUNGSORT, ANWENDBARES 

RECHT UND VERTRAGSSPRACHE 

12.1 Der ausschließliche Gerichtsstand für Strei-
tigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
dem Verpfändungsvertrag ist das Landge-
richt Frankfurt am Main. Die Sicherungs-
nehmerin kann jedoch auch Verfahren vor 
anderen Gerichten betreiben, in deren Zu-
ständigkeitsbereich sich Vermögenswerte 
des Sicherungsgebers befinden. Zwingende 
Gerichtsstände bleiben von dieser Rege-
lung unberührt. 

12.2 Der Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 
12.3 Dieser Verpfändungsvertrag unterliegt und 

ist auszulegen nach dem Recht der Bundes-
republik Deutschland. 

12.4 Die Vertragssprache des Verpfändungsver-
trages ist Deutsch. 

13. SCHRIFTFORM 

Änderungen dieses Verpfändungsvertrages be-

dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform ge-

mäß §§ 127 Abs. 1, 126 BGB oder der elektroni-

schen Form gemäß §§ 127 Abs. 1, 126a BGB. 
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Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schrift-

formklausel. Mündliche Nebenabreden sind 

nicht getroffen. 

14. SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollte ein Teil des Verpfändungsvertrages un-
wirksam und/oder anfechtbar und/oder un-
durchführbar sein, so wird die Gültigkeit des 
Verpfändungsvertrages davon nicht berührt. 
Den Parteien ist die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs bekannt, nach welcher diese 
Klausel nur eine Umkehr der Beweislast be-
wirkt. Vor diesem Hintergrund stellen die Par-
teien ausdrücklich klar, dass es ihr tatsächli-
cher Wille ist, dass durch diese Klausel nicht 
nur die Beweislast umgekehrt wird, sondern 
die Rechtsfolge von § 139 BGB (Nichtigkeit des 
gesamten Vertrages) abbedungen wird. An 
Stelle des unwirksamen und/oder anfechtba-
ren und/oder undurchführbaren Teils des Ver-
pfändungsvertrages werden die Parteien so-
dann vereinbaren, was dem in gesetzlich 
zulässiger Weise am nächsten kommt, was die 
Vertragsschließenden vereinbart hätten, wenn 
sie die Unwirksamkeit und/oder Anfechtbar-
keit und/oder Undurchführbarkeit gekannt 
hätten. Entsprechend werden die Parteien 
vorgehen, wenn der Verpfändungsvertrag eine 
Regelungslücke aufweisen sollte. 
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15. UNTERSCHRIFTEN 

[_____], den [_____] 

 

 

______________________________________ 
[Vertragspartner] 
 
vertreten durch [_____] 
 
 

 

Eschborn, den [_____] 

 

 

______________________________________ 
Nexi GmbH 
 
 
vertreten durch [_____] 
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ANLAGE „FORMULAR DER VERPFÄNDUNGSMITTEILUNG“ 

 
Von:             [Name Sicherheitengeber] 
An:              [Name kontoführendes Institut] 
Datum: [__________] 
 
Konto-Nr. [________________]  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir teilen Ihnen hierdurch mit, dass wir gemäß einem 
Kontoverpfändungsvertrag vom [______] (der "Ver-
pfändungsvertrag") sämtliche Ansprüche aus der dem 
oben genannten Bankkonto (– "Sperrkonto" genannt –) 
zugrundeliegenden Geschäftsbeziehung zugunsten der 
Nexi Germany GmbH, Helfmann-Park 7, 
65760 Eschborn ("Nexi") verpfändet haben. Diese Ver-
pfändung erstreckt sich auf alle Unterkonten und alle 
bestehenden und künftig entstehenden Zahlungs- und 
Zinsansprüche. 

Ohne schriftliche Zustimmung von Nexi sind wir nicht 
ermächtigt, über das Sperrkonto zu verfügen. Als kon-
toführende Bank werden Sie hiermit unwiderruflich an-
gewiesen, durch uns keine Verfügungen über das 
Sperrkonto jedweder Art zuzulassen, es sei denn wir le-
gen die vorgenannte schriftliche Zustimmung von Nexi 
vor. Sie als kontoführende Bank sind hiermit ermäch-
tigt, Nexi jederzeit Auskunft über das Guthaben auf 
dem Sperrkonto zu erteilen. 

Wir bitten Sie, von der Kontoverpfändung Kenntnis zu 
nehmen und den Erhalt dieser Mitteilung durch Unter-
zeichnung der beigefügten Kopie zu bestätigen. Durch 
Unterzeichnung bestätigen Sie zugleich, dass Sie bisher 
keine Verpfändungsmitteilung betreffend das Sperr-
konto erhalten haben und dass Sie gegenüber Nexi auf 
alle Zurückbehaltungsrechte und Aufrechnungsrechte 
verzichten sowie mit einem sich aus ihren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ergebenden Pfandrecht im Rang 
hinter den Pfandrechten der Nexi aus dem Verpfän-
dungsvertrag zurücktreten. Ihr Pfandrecht darf jedoch 
insoweit vorgehen, als es ausschließlich mit der Füh-
rung des Sperrkontos zusammenhängende Kosten und 
Entgelte sowie Rückbelastungen noch nicht endgültig 
gutgeschriebener Beträge (z.B. Rücklastschriften) si-
chert. 

 
 

 
Diese Bestätigung senden Sie bitte an die 
 
Nexi Germany GmbH 
z.Hd. von [________________] 
Helfmann-Park 7 
65760 Eschborn 
 
mit einer Kopie an uns. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen: 
 
 
_____________________________________________
[Sicherungsgeber]  

 
 
 
 
____________________________________________ 
[kontoführendes Institut] 
 
 
 
 


